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RAHMENTHEMA: NEUE GREMIEN UND AUFGABEN IN DER BERUFLICHEN BILDUNG 

Hermann Schmidt 

Vom Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung CBBF> 
zum Bundesinstitut für Berufsbildung CBIBB> 

Durch das Ausbildungsplatzförderungsgesetz vom 1. Septem­
ber 1976 wurde ein Bundesinstitut für Berufsblldun·g (BIBB) 
errichtet; dadu'rch hat die berufliche Bildung ln der. Bundes­
republik Deutschland eine ,;gemeinsame Adresse" .. erhalten, 
bei der die anstehenden Aufgaben koordiniert und möglichst 
effektiv gelöst werden sollen. 

Das seit 1970 bestehende Bundesinstitut für Berufsbildungs­
forschung und die neugeschaffenen Bereiche Finanzierung, 
Planung und Statistik bilden nun das Bundesinstitut für Be­
rufsbildung, das seinen Sitz ln Berlin und Bonn haben wird. 

Durch die Zugehörigkeit der Bundesländer zum tfauptaus­
schuß Ist es erstmalig gelungen, alle für die berufliche Bil­
dung zuständigen Stellen ·ln einem regelmäßig tagenden 
Gremium an einen Tisch zu bringen. Sowohl Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber als auch Bund ur1d Länder können hier 
durch eine frühestmögliche Beratung der anstehenden Fra­
gen in der beruflichen Bildung dazu beitragen, Qualität und 
Quantität des Ausbildungsplatzangebots zu sichern. 

Der Beitrag zeiChnet die Entwicklung der Arbeit im J;JBF nach 
und stellt die neuen Aufgaben und Möglichkeiten des BIBB 
dar. 

1. 

Mit der Verabschiedung des Berufsbildungsgesetzes im Au­
gust 1969 erklärte der Deutsche Bundestag neben der schu­
lischen nunmehr auch die außerschulische berufliche Bildung 
zu einem Bereich, der der öffentlichen Verantwortung un­
terlie'gt. Die Durchführung der Berufsbildung wurde durch 
das Berufsbildungsgesetz öffentlich-rechtlich geregelt. Neben 
den Unternehmern, die über die Ausbildungsplätze verfügen 
und deshalb auch die Berufsausbildung verantwortlich durch­
zufUhren haben, erhielten 'die Arbeitnehmer und ihre Ge­
werkschaften bei der konzeptionellen und inhaltlichen Pla­
nung der Berufsausbildung gleiche Mitwirkungsrechte. Diese 
Mitverantwortung der Gewerkschaften und der Spitzenorga­
nisationen der Arbeitgeber ergab sich insbesondere auf Bun­
desebene in zwei Gremien: 

Im Bundesausschuß für Berufsbildung, einem Gremium, das 
die Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der Berufs­
bildungspolitik zu beraten hatte, und in dem neben Gewerk­
schaftern und Unternehmern auf einer "Bundesratsbank" ei­
nige Ländervertreter saßen. Außerdem. entsandte die Bundes­
anstalt für Arbeit einen Vertreter in dieses Gremium. 

Im Hauptausschuß des 1970 gegründeten Bundesinstituts für 
Berufsbildungsforschung, in' dem Arbeitnehmer- und Arbeit­
geberorganisationen neben zwei Bundesministerien als Mit· 
glieder vertreten waren. Wegen der verfassungsrechtlich un­
terschiedlichen Zuständigkeiten in der Berufsausbildung wur­
de eine Mitgliedschaft der Länder im Hauptausschuß des 
Bundesinstituts seinerzeit nicht vorgesehen, obwohl es ent­
sprechende Tendenzen in der Vorbereitung des Gesetzes 
gegeben hatte und der ,Bundestag dies wünschte. Das Be­
rufsbildungsgesetz' erteilte dem Bundesinstitut für Berufsbil­
dungsforschung den Auftrag, "durch Forschung die Berufs­
bildung zu fördern". 

Zwar regelt der Staat die Durchführung der Berufsausbil­
dung, führt sie aber selbst nicht durch. Aus diesem GFund 
ergab sich der aus der Sache erwachsene Zwang zur Zu­
sammenarbeit zwischen staatlichen Stellen einerseits und 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern andererseits nicht nur für 
den Bereich der konkreten Ordnungsmaßnahmen des Staa­
tes, sondern auch für den Bereich der Forschung. Im schrift­
lichen Abschlußbeticht des für das Gesetzgebungsverfahren 
seinerzeit zuständigen Bundestagsausschusses für Arbeit 
wird die gewählte Rechtsform des Bundesinstituts, eine bun­
desunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts, be­
gründet. Diese Rechtsform wurde in Verbindung mit der Mit­
gliedschaft der Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisatio­
nen für besonders geeignet gehalten, die unmittelbar betei­
ligten und betroffenen Interessenträger der Berufsausbildung 
heranzuziehen, ihre eigenen gemeinsamen und öffentlichEm 
Angelegenheiten zu' verwalten. · 

2. 

Die zweifellos wünschenswerte und von der Bundesregierung 
gewollte enge Kooperation mit den an der 
unmittelbar Beteiligten wurde dennoch vom Gesetzgeber -
obwohl es die Beteiligten gewünscht und erhofft hatten -
in bezug auf die Berufsbildungsforschung nicht durchgehend 
als Selbstverwaltungsaufgabe von Arbeitgebern, Gewerk­
schaften und Staat angelegt, wie z. B. bei der Bundesanstalt 
für Arbeit. Bundesinstitut wurde nicht durch Mitglieds­
beiträge der Beteiligten, sondern 100 %ig aus Bundesmitteln 
finanziert. Dementsprechend geregelt waren die. Rechte des 
Hauptausschusses von Anfang an: und Hausha,lts­
hoheit lagen bei der Bundesregierung, wenngleich die nicht 
der Bundesregierung angehörenden Mitglieder des Haupt­
ausschusses dies nicht ohne Einschränkung anerkannten. Die 

des BBF •. die' eine - wenn auch nur 
empfehlende Mitwirkung des Hauptausschusses bei Stellen­
besetzungen im Institut vorsahen, wurde vom Bundesrech­
nungshof bereits 1973 als nicht mit den BestimmUngen des 
Berufsbildungsgesetzes vereinbar bezeichnet. Neben der Ge­
nehml,gung des Haushalts stellte das Berufsbildungsgesetz 
darüber hinaus auch das Forschungsprogramm unter die Ge.: 
nehmigung der Bundesregierung. Der bereits zu Beginn der 
Tätigkeit des BBF hierüber aufgetretene Konflikt zwischen 
den Vertretern. der Wirtschaft und dem Beauftragten der Bun• 
desregierung im Hauptausschuß wurde nicht ausgetragen. Er 
bracti· wieder auf, als der Bundesminister für Bildung und 
Wisse11schaft die Genehmigung des Forschungsprogramms 
1975 bis 1977 im Jahre 1975 mit inhaltlichen Auflagen ver­
band. 

Wenn dennoch im Hauptausschuß des Bundesinstituts in den 
Jahren des Aufbaus gute fachliche Arbeit geleistet v/urde, 
wenn dennoct{ die Arbeitsergebnisse des Instituts aus die­
sen Jahren, an denen die Mitglieder des Hauptausschusses 
wesentlichen Anteil haben, erstmalig in der Bundesrepublik 
für zahlreiche Berufsfelder gute Unterlagen für die Weiter­
entwicklung der Berufsausbildung .brachten, so geschah dies 
unter AusklammerunQ der zwischen den Sozialparteien einer-
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seits und den Vertretern der Bundesregierung andererseits 
ungelösten rechtlichen Probleme ihrer Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Berufsbildung. 

3. 

Das Berufsbildungsgesetz schuf in zweierlei Hinsicht eine 
neue Situation für die Ordnung der betrieblichen Berufsaus­
bildung: 
- Mit der Aufnahme der Arbeiten des Bundesinstituts für 

Berufsbildungsforschung wurde begonnen, auf wissen­
schaftlicher Basis von der Bundesregierung zu erlassende 
Ausbildungsordnungen vorzubereiten. Wenn es sich auch 
vorläufig weitgehend um eine Fortführung der Arbeiten 
der vormals in der Trägerschaft der Unternehmerorgani­
sationen tätigen Arbeitsstelle für Betriebliche Berufsaus­
bildung (ABB) handelte, nahmen doch durch die Verfei­
nerung der wissenschaftlichen Methoden die Konturen 
einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin der Ausbil­
dungsordnungsforschung mehr und mehr Form an. 

.....: Die von der Bundesregierung auf der Grundlage des Be­
rufsbildungsgesetzes erlassenen Ausbildungsordnungen 
hatten als Rechtsverordnungen für die 'Betriebe einen er­
heblich stärkeren Verbindlichkeitsgrad als die mehr als 
Empfehlungen angesehenen Ordnungsmittel der ABB aus 
der Zeit vor dem Berufsbildungsgesetz. 

Dadurch wurde der Zwang zu einer Abstimmung der Auf­
gaben der im dualen System der Berufsausbildung beste­
henden Lernorte Betrieb und Schule stärker als je in der 
Vergangenheit; es gelang jedoch nicht, dies durch unmit­
telbare Beteiligung der Länder und Berufsschullehrer zu er­
reichen. Bund und Länder einigten sich deshalb im Mai t972 
in einem "Gemeinsamen Ergebnisprotokoll" darauf, daß Aus­
bildungsordnungen für die betriebliche Berufsausbildung und 
Rahmenlehrpläne für die Berufsschule aufeinander abge­
stimmt werden sollten. Das Zustandekommen dieser Verein­
barung zwischen der Bundesregierung und elf Landesregie­
rungen stellte insofern einen beachtenswerten Vorgang dar, 
als erstmalig mit aktiver Beteiligung des Bundes eine Ver­
einheitlichung - wenn auch nur im fachtheoretischen Unter­
richt der Berufsschule - der Rahmenlehrpläne der Länder 
angestrebt wurde. Es gab also zwei Verbesserungen, einmal 
die Abstimmung der Rahmenlehrpläne der elf Bundesländer 
untereinander und zum anderen die Abstimmung der Rah­
menlehrpläne mit den Ausbildungsordnungen der Betriebe. 
Das für die Abstimmung vorgesehene Gremium aus Regie­
rungsvertretern setzte sich aus dem Ausschuß berufliche Bil­
dung der Kultusministerkonferenz einerseits und den als 
Fachminister im Sinne des Berufsbildungsgesetzes tätigen 
Ministerien der Bundesregierung unter Federführung des 
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft zusammen. 
Dieser an sich schon erstaunliche Vorgang (Bund und Län­
der in Curriculum-Fragen an einem Tisch!), litt jedoch an 
einem außerordentlichen Manko, welches gerade für die 
Vertreter der Betriebe mehr als einen Schönheitsfehler 
stellte: 

Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen gehörten dem 
Koordinierungsausschuß nicht an. Bund und Länder, die zu­
erst einmal auf Regierungsebene zueinander finden wollten, 
lehnten es in diesem- insbesondere auch für die Länder -
heiklen Stadium des Aufeinanderzugehans ab, ihr Regie­
rungshandeln bereits einer de-facto-Mitwirkung von Gewerk­
schaften und Arbeitgebern auszusetzen. Selbst sehr inten­
sive lnformationsbesprechungen, die die Bundesregierung 
mit den Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeit­
geber jeweils vor und nach den Koordinierungsausschußsit­
zungen abhielt, vermochten den Unmut dieser Organisatio­
nen über ihre Nichtbeteiligung an der Diskussion des Bun· 
des mit den Ländern nicht zu beseitigen. 

Um ein Mißverständnis zu vermeiden: Die Bestimmung der 
Geschäftsordnung der Bundesregierung, daß vor dem Erlaß 

von Gesetzen und Rechtsverordnungen die jeweils betrof­
fenen Spitzenorganisationen und Fachverbände zu beteili­
gen sind, wurde durch das "Gemeinsame Ergebnisprotokoll" 
nicht außer Kraft gesetzt. Bevor Bund und Länder sich im 
Koordinierungsausschuß auf eine Ordnungsmaßnahme eini­
gen, stimmt der zuständige Fachminister dieses Vorhaben 
mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen ab. 

4. 

Während die durch das Berufsbildungsgesetz geforderten 
organisatorischen und inhaltlichen Veränderungen in der Be­
rufsausbildung allmählich Gestalt annahmen, nahm die Zahl 
der angebotenen Ausbildungsplätze ab. Wir wissen heute, 
daß die seinerzeit von manchen sogenannten Experten der 
Berufsausbildung eilfertig genannten Gründe (etwa die Re­
form der beruflichen Bildung und die qualitative Verbesse­
rung der Berufsausbildung) nur in geringem Umfang zutra­
fen. Vielmehr haben tiefgreifende strukturelle Veränderungen 
in den Qualifikationsanforderungen der Wirtschaft selbst so­
wie Rationalisierungs- und Konzentrationsmaßnahmen den 
Rückgang des Ausbildungsplatzangebotes im wesentlichen 
verursacht. Das Bestürzende an dieser Entwicklung war je­
doch das totale Fehlen einer geeigneten Datenbasis, die die 
Grundlage rechtzeitiger Gegenmaßnahmen hätte sein können. 
Insbesondere fehlte ein Frühwarnsystem, das die bedrohli­
chen Entwicklungen zu Beginn der 70er Jahre hätte transpa­
rent machen können. Die vorhandenen Informationen der amt­
lichen Bildungs- und Erwerbsstatistik genügten bei weitem 
nicht den Erfordernissen einer sachgerechten Planung und 
hinreichender Prognosen der Entwicklung des Ausbildungs­
platzangebotes. Allerdings war bereits zu Beginn der 70er 
Jahre bekannt, daß der tendenziell sinkenden Entwicklung 
der Ausbildungsplatzzahlen eine gegenläufige Entwicklung 
bei den Absolventenzahlen des Schulsystems in der zweiten 
Hälfte der 70er J03;hre gegenüberstehen würde. 

Das Berufsbildungsgesetz von 1969 enthielt jedoch keine 
Grundlagen, die das Bundesinstitut für Berufsbildungsfor­
schung in die Lage hätte versetzen können, ein solches Da­
tensystem für die Berufsausbildung aufzubauen. 

5. 

Der enorme Nachholbedarf an Planungen im Bereich der be­
ruflichen Bildung, den das Berufsbildungsgesetz nur unvoll­
kommen hatte erfüllen können (z. B. mangelnde Maßnahmen 
zur Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmen­
lehrplänen), führte zu vielfältigen Aktivitäten des Bundesaus­
schusses und seiner zahlreichen Unterausschüsse, des Haupt­
ausschusses im BBF und seiner Unterausschüsse spwie 
zahlreicher gesonderter Bund-Länder-Aktivitäten, die sich 
teilweise ausschließlich auf die berufliche Bildung bezogen 
("Gemeinsames Ergebnisprotokoll") oder aber als sogenann­
te "TOP-Planung" in der Bund-Länder-Kommission für Bil­
dungsplanung und ihren Ausschüssen vollzogen wurde. Als 
weser1tlichste Mängel des von 1969 
hatten sich unter dem Eindruck des Rückgangs an Ausbil­
dungsplätzen und der Zersplitterung der Beratungs- und Ent­
scheidungsgremien in der Berufsbildung herausgestellt: 

- das Fehlen eines Finanzierungsinstrumentariums zur Ge-
winnung zusätzlicher Ausbildungsplätze und 

- eine "gemeinsame Adresse" für die Berufsbildung. 

Eine •Neufassung des Berufsbildungsgesetzes mit entspre­
chend verbesserten bzw. neuen inhaltlichen und organisato­
rischen Bestimmungen wurde zwar vom Deutschen Bundes­
tag am 19. 6. 1975 verabschiedet, fand jedoch als zustim­
mungsbedürftiges Gesetz nicht die Zustimmung des Bundes­
rates. Das danach als Initiativgesetz des Deutschen Bundes­
tages Mitte 1976 verabschiedete Ausbildungsplatzförderungs­
gesetz enthielt als nicht zustimmungsbedürftiges Gesetz Be­
stimmungen über eine Umlagefinanzierung bei nicht ausrei­
chendem Angebot an Ausbildungsplätzen sowie Bestimmun-
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gen zur Errichtung eines Bundesinstituts für Berufsblldung, 
in welches das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung 
aufgehen sollte. 

6. 

Mit dem lnkrafttreten des Ausbildungsplatzförderungsgeset­
zes am 1. 9. 1976 begann die Existenz des· Bundesinstituts 
für Berufsbildung, das organisatorisch vorerst lediglich aus 
dem Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung 
in Berlin bestand. Die neuen Organe des Instituts, Hauptaus­
schuß und Generalsekretär, konnten ihre Funktion verständ­
licherweise nicht mit dem Zeitpunkt des lnkrafttretens des 
Gesetzes aufnehmen. Weil dies bei der Verabschiedung des 
Gesetzes bereits abzusehen war, nahm der Bundestag ent­
sprechende Übergangsvorschriften auf: Der alte Hauptaus­
schuß führte nach den gesetzlichen Übergangsbestimmun­
gen seine Geschäfte vorerst weiter. Als Verwalter der Ge­
schäfte des Generalsekretärs ernannte der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft nach § 32 Abs. 2 APIFG und 
Anhörung des Hauptausschusses einen Beauftragten, der die 
Leitung des Instituts übernahm. 

Auch das neue Bundesinstitut ist eine bundesunmittelbare 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, jedoch hat sich die 
Mitgliedschaft ihrer Zahl und ihrem Charakter nach verän­
dert: 

- Anstelle von je fünf Vertretern der Gewerkschaften und 
der Arbeitgeberorganisationen sowie zwei Vertretern der 
Bundesregierung waren nunmehr je elf Vertreter der Ar­
beitgeber und Gewerkschaften im Hauptausschuß vertre­
ten. Die Zahl elf ergab sich aus der Zahl der Länder, die 
nun ebenfalls im Hauptausschuß mit je einem Vertreter 
sitzen. Die Bundesregierung entsandte fünf Vertreter, (die 
jedoch gemeinsam auch elf Stimmen haben), davon zwei 
aus dem Bildungs- und je einem aus dem Wirtschafts-, 
Innen- und Arbeitsministerium. Besonderes Kennzeichen 
für das Abstimmungsverhalten der Beauftragten der Bun­
desregierung ist.es nunmehr, daß sie ihr Votum nur noch 
einstimmig abgeben. 

- Mitglieder des Hauptausschusses sind nicht mehr die Or­
ganisationen selbst, die einen Vertreter ihrer Wahl in den 
Hauptausschuß entsenden, sondern die Mitglieder werden 
als Personen vom Bundesminister für Bildung und Wis­
senschaft berufen. Zwar geschieht dies selbstverständlich 
auf Vorschlag der entsendenden Organisationen, jedoch 
ist die Mitgliedschaft an die Person gebunden und keine 
Stellvertretung aus der entsendenden Organisation mög­
lich. Die Stimme kann nur innerhalb der Gruppe über­
tragen werden. 

7. 

Die Konzentration der bisher zersplitterten Gremien erfolgt 
in der Weise, daß dem Hauptausschuß nunmehr als Aufgabe 
nicht nur die Beratung und Beschlußfassung über das For­
schungsprogramm des Bundesinstituts, sondern auch die 
wichtigen Aufgaben des ehemaligen Bundesausschusses für 
Berufsbildung übertragen wurde: 

- Beratung des Berufsbildungsberlchtes, aufgrund dessen 
die Bundesregierung alljährlich zu entscheiden hat, ob 
eine Umlagefinanzierung durchgeführt werden soll, 

- Die Beratung der Bundesregierung in allen grundsätz­
lichen Fragen der Berufsbildungspolitik (Aufgaben des 
ehemaligen, Bundesausschusses für Berufsbildung) -
hierzu zählen auch Empfehlungen für die Durchführung 
der Berufsausbildung wie sie bereits in der Vergangen­
heit in· Form von Richtlinien und Empfehlungen des Bun­
desausschusses an die Länderausschüsse und die zu­
ständigen Stellen gegeben wurden. 

- Beratung und Beschlußfassung über den Haushalt und 
das Forschungsprogramm des Bundesinstituts. in diesem 

Zusammenhang wird auch das von der Bundesregierung 
vorgesehene Arbeitsprogramm des Bundesinstituts in den 
übrigen Bereichen der Berufsbildung vom Hauptausschuß 
beraten werden. Die Bundesregierung hat aufgrund des 
Ausbildungsplatzförderungsgesetzes die Möglichkeit, mit 
Hilfe von Weisungen bestimmte eigene Aufgaben, z. B. 
Rechtsverordnungen, vorbereiten zu lassen. 

- Beratung von Modellversuchen in der Wirtschaft, die vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung durchgeführt werden und 
nicht zuletzt 

- die Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmen­
lehrplänen. Hierfür wird im Bundesinstitut ein Länderaus­
schuß eingerichtet, dem neben den Ländern Vertreter der 
Gewerkschaften, der Arbeitgeber und der Bundesregie­
rung angehören. 

Die Bundesregierung und die Länderregierungen bereiten 
z. z. eine Verwaltungsvereinbarung vor, die das "Gemein­
same Ergebnisprotokoll" von 1972 ablösen und das Verfah­
ren für die Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rah­
menlehrplänen nach dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz 
im einzelnen regeln soll. 

8. 

Der Vollzug der Bestimmungen des Ausbildungsplatzförde­
rungsgesetzes befindet sich acht Monate nach lnkrafttreten 
noch zu sehr in den Anfängen, als daß an dieser Stelle eine 
fundierte Wertung vorgenommen werden könnte. Es lassen 
sich jedoch bereits heute einige wichtige Feststellungen tref­
fen: 

a) Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz bestimmt die Er­
hebung einer Umlage von den Betrieben zur Finanzierung 
zusätzlicher Ausbildungsplätze, wenn das Angebot an 
Ausbildungsplätzen die Nachfrage um weniger als 12,5% 
übersteigt, d. h. wenn acht Nachfragern nach Ausbildungs­
plätzen weniger als zehn Plätze angeboten werden. 

b) Das Gesetz sieht ein Instrumentarium für eine entspre­
chende Datenerhebung vor, die die Bundesregierung in 
die Lage versetzt, erstmalig zu Beginn eines Jahres einen 
Bericht über die Ausbildungsplatzsituation zu erstatten. 

c) Es ist zweifellos ein Erfolg des APIFG, daß der am 25. Ja­
nuar 1977 vom BMBW im Hauptausschuß des Bundes­
instituts vorgelegte Entwurf eines Berufsbildungsberichts 
zum ersten Mal alle an der Berufsbildung Beteiligten ein 
halbes Jahr vor Beginn des nächsten Ausbildungsjahres 
zu konkreten Aussagen über die derzeitige Ausbildungs­
platzsituation in den verschiedenen Berufszweigen und 
Regionen veranlaßte. Rechtzeitig wurde ins öffentliche 
Bewußtsein gehoben, wie Unternehmerorganisationen, 
K,ammern, Gewerkschaften, die Länder und der Bund die 
kurz- und mittelfristigen Ausbildungschancen der jungen 
Generation einschätzen, welche Maßnahmen sie vorschla­

und welche Hilfen sie bereits anbieten. Aufgrund der 
der Arbeitgebergruppe im Hauptausschuß, das 

dieSjährige Angebot voraussichtlich um mehr als 100 000 
steigern zu können, verzichtete die 

Bundesregierung 1977 auf die Erhebung einer Umlage. 

9. 

Die Aufgabenbeschreibung für den Haupta"usschuß und den 
Generalsekretär wird in der Satzung des BIBB konkretisiert. 
Sie wurde am 23. 3. 1977 vom Hauptausschuß verabschiedet. 
Wie zu erwarten war, lebte der aus dem Hauptausschuß des 
BBF bel<annte Konflikt zwischen den Sozialpartnern und den 
Vertretern der Bundesregierung über den Umfang der Mit­
wirkung und Entscheidungsrechte des Hauptausschusses wie­
der auf. Beim Abstecken der Entscheidungsrechte gegenüber 
der Bundesregierung gab es im Hauptausschuß schnell eine 
Allianz zwischen den drei "Bänken" der Gewerkschaften, der 
Arbeitgeber und der Länder gegen den Bund. Diese Mehr-
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heit des Hauptausscht.mses wünschte, daß der Generalsekre­
tär ·die Organisation 'des Instituts nur im EinverneHmen mit 
dem Hauptausschuß vornehmen kann. Da die ungeteilte Ver­
antwortung des Generalsekretärs für .die Durchführung der 
Aufgaben des Instituts unbestritten ist, begründeten die drei 
"Bänke" diese Forderung mit der gesetzlichen Bestimmung, 
daß die "Organisation des BIBB durch Satzung näher zu re­
geln" sei. 

Einer ins einzelne•gehenden Regelung der Organisation des 
BIBB in der Satzung steht freilich der Charakter der Satzung 
als eines Instruments zur abstrakt-generellen Regelung von 
Verfahrensfragen entgegen. Ein Organisationsplan als .Be­
standteil der Satzung ist unüblich. So würde lmmobilität zum 
Prinzip erhoben. Deshalb forderte der Hauptausschuß mehr­
heitlich eine Ermächtigung für sich in der Satzung, alle zu­
künftigen Organisationsentscheidungen im Institut gleichbe­
rechtigt mit dem Generalsekretär zu treffen. Mit anderen 
Worten: Organisationsentscheidungen des Generalsekretärs 
wären 'bei einer solchen Regelung nur mit Zustimmung des 
Hauptausschusses möglich. Fehlt die Zustimmung, kann der 
Generalsekretär nicht handeln. Nun ist es kein Geheimnis, 
daß Aufgabendurchführung nicht ohne organisatorische Ent­
scheidungen möglich ist. Deshalb ist die Forderung nach Ein­
vernehmen in Organisationsentscheidungen gleichzeitig auch 
die Forderung nach Mitentscheidung in der Aufgabendurch­
führung. Diese weist das. APIFG aber ungeteilt dem General­
sekretär zu. 

10. 
Man einigte sich schließlich auf eine einvernehmliche Rege­
lung der organisatorischen Grobstruktur des Instituts: Die 
Gliederung des Bundesinstituts in sechs Hauptabteilungen und 
eine Verwaltungsabteilung sowie die dem Generalsekretär 
unmittelbar zugeordneten Organisationseinheiten und ihre 
Aufgabenbereiche werden vom Generalsekretär im Einver­
nehmen mit dem Hauptausschuß festgeiEilgt. Der Organisa­
tionsplan wird vom Generalsekretär im Benehmen mit dem 
Hauptausschuß aufgestellt. Die Satzung wurde am 26. 5. 1977 
vom Hauptausschuß verabschiedet und vom BMBW geneh­
migt. 

Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz präzisiert und gliedert 
die Aufgaben des BIBB eingehender als das Berufsbildungs­
gesetz dies für' das BBF getan hatte ("durch Forschung die 
Berufsbildung fördern"). Im einzelnen obliegt dem BIBB 

0 nach Weisung, des zuständigen Bundesministers 
- die Vorbereitung von Ausbildungsordnungen und son­

stigen 
- die Mitwirkung an der Vorbereitung des Berufsbil­

dungst:ierichts, 
- die Durchfütuung der Berufsbildungsstatistik und 
- die Durchführung der Berufsbildungsfinanzierung; 

es ha_t 

0 nach allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Bundes­
ministers für Bildung und Wissenschaft die Planung, Er­
'richtung und Weiterentwicklung überbetrieblicher Berufs­
bildungsstätten zu unterstützen; 

0 die Berufsbildungsforschung nach dem Forschungspro­
sramm durchzuführen, dabei 
- Modellversuche zu betreuen und 

- die Bildungstechnologie zu fördern; 

0 das Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe zu 
führen und jährlich zu veröffentlichen. 

Das Bundesinstitut hat darüber hinaus die Bundesregierung 
in grundsätzlichen Fragen der beruflichen Bildung zu beraten. 
Nach dem lnkrafttreten des Fernunterrichtsschutzgesetzes am 
1.l197i erteilt das Bundesinstitut für Berufsbildung keine 
eigenen Gütesiegel für Fernlehrgänge mehr. Diese Aufgabe 
wird in• Zukunft ausschließlich von dEm Ländern wahrgenom-

men. Das BIBB wird aber auch in Zukunft auf dem Wege der 
Amtshilfe für die Länder die PrQfung beruflicher Fernlehrgän­
ge vornehmen, durch Forschung zur Förderung des Fernun­
terrichts beitragen, seine Entwicklung dokumentieren und die 
Veranstalter von Fernunterricht beraten sowie Auskünfte über 
b,erufsbildende Fernlehrgänge erteilen. 

Seine Aufgaben wird pas BIBB an zwei Standorten, und 
zwar in Berlin und Sonn wahrnehmen. Diese Bestimmung 
wurde in die Satzung aufgenommen: Während in Sonn 
die neuen Aufgaben der Berufsausbildungsfinanzierung, Pla­
nung und Statistik wahrgenommen werden, sollen die Auf; 
gaben' der Berufsbildungsforschung und die mit diesem Be­
reich zusammenhängenden Aufgaben des Weisungspro­
gramms auch in Zukunft in Berlin bleiben. Die im vergan­
genen rpehrfach geäußerte Sorge um den Fortbestand 
des Bundesinstituts in Berlin konnte durch eindeutige Aus­
sagen der Bundesregierung zugunsten des Forschungsstand­
ortes Berlin ausgeräumt werden. Im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes wer­
den die Aufgaben des Standorts Berlin eher noch' wachsen. 

11. 

Der Hauptausschuß 4nd die Mitarbeiter des Bundesinstituts 
für Berufsbildung stehen vor einer Reihe von Problemen: 

- Das geltende Forschungsprogramm 1975/1977 läuft ir\ ab­
sehbarer Zeit aus. Das Forschungsprogramm 1978/1979 
und damit das Modellversuchsprogramm des BIBB muß 
beraten und beschlossen werden. 

- Die vorbereitenden Beratungen zur Erstellung des näch­
sten Berufsbildungsberichtes müssen umgehend aufge­
nommen werden. 

- Sob'ald sich die Gewerkschaften und Arbeitgeberorgani­
sationen zu den von den Ländern vorgelegten Rahmen­
lehrplänen für ein einheitliches schulisches Berufsgrund­
bildungsjahr geäußert haben, müssen deren Berücksichti­
gung in zukünftigen Ausbildungsordnungen beraten und 
entsprechende Vorschläge zur Novaliierung der Anrech­
nungsverorpnung werde!'!. 

- .Oie im Sommer vorigen Jahres abgebrochene Beratungs-, 
Empfehlungs- und Richtlinientätigkelt des ehemaligen 
Bundesausschusses für Berufsbildung muß wieder aufge­
.nommen und fortgeführt werden. 

12. 

Berufsbilcfung vollzieht sich in einem gesellschaftspolitisch 
sehr sensibel gewordenen Feld, in dem betriebliche und 
öffentliche Interessen, die der Gewerkschaften und der Ar­
beitgeber, der Länder und des Bundes, aber auch die der 
Selbstverwalter und der Regierungen oftmals hart aufeinan­
der prallen. Dies geschieht im Gegensatz zu früher in einer 
immer aufmerksamer werdenden Öffentlichkeit. Wer dies be­
klagt, ha\ wohl schon das Kümmerdasein vergessen, in dem 
die trotz der in ihr stehenden Millionen Ju­
gendlicher am' Rande des Bildungssystems lange Jahrzehn­
te 9ahindämmerte. 

Mit der Gründung des Bundesinstituts für Berufsbildung hat 
die Bundesregierung die seit langem geforderte "gemein­
same Adresse" der Berufsbildung in der Bundesrepubli,k ge­
schaffen. Es wäre naiv zu glauben, daß die Abgrenzung der 
Einflußsphären der Beteiligten sich dabei ohne Konflikte voll­
ziehen Wurde. Trotz aer hier geschilderten Meinungsverschie­
denheiten im Hauptausschuß muß aufgrund der bisherigen 
Beratungen fedoch festgestellt werden, daß die Bereitschaft 
zu sachlicher Zusammenarbeit besteht. Mit dem Willen zur 
sachlichen· Auseinandersetzung und der Entschlossenheit zur 
Entscheidung und zum Handeln müßten sich auch Erfolge 
zur Sicherung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden 
Ausbildungsplatzangebotes im Interesse unserer •Jugend­
lichen einstellen. 
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Vorstellungen und Erwartungen an das BIBB 
seitens der Mitglieder des Ha.uptausschusses 

Im Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung ar­
beiten Vertreter der Bundesregierung, der Länder, der Arbeit­
geber und Gewerkschaften zusammen. Die Sprecher die­
ser "Bänke" - Horst Lemke für die Bundesregierung, Rein­
hold Mayerle für die Länder, Rolf Raddatz für die Arbeltge-

Horst Lemke 

ber und Fellx Kempf für die Gewerkschaften - haben für 
BWP Ihre Vorstellungen und Erwartungen an die Arbeit Im 
Institut dargestellt und Ihre Meinung zu den hier vorrangigen 
Aufgaben und Problemen zusammengefaßf. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung - Auftrag und Erwartungen 

Das am 1. September 1976 in Kraft getretene Ausbildungs­
platzförderungsgesetz (APIFG) hat dem Bundesinstitut für Be­
rufsbildung (BIBB) wichtige Aufgaben gegeben. Bei der Vor­
bereitung dieses Gesetzes hat sich die Bundesregierung vor 
alle'tn von zwei Zielen leiten lassen, nämlich der Sieherstel­
lung eines ausreichenden Angebots an geeigneten Ausbil­
dungsplätzen und der Verbesserung der Qualität der Berufs­
ausbildung. Beides ist notwendig, um den Anspruch der 
jungen Menschen auf eine qualifizierte Berufsausbildung zu 
erfüllen und bessere Voraussetzunge,n dafür zu schaffen, daß 
der für die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit und Weiter­
entwicklung der Wirtschaft dringend benötigte Bedarf an 
qualifizierten Fachkräften ausgebildet wird. Beides ist unver­
zichtbar für den Ausbau des demokratischen Rechtsstaates 
und die Weiterentwicklung der Wirtschaft unter den Bedin­
gungen zunehmender internationaler Konkurrenz. 

Eine erfolgreiche Berufsbildungspolitik und Berufsbildungs­
praxis ist ohne eine Verantwortungsvolle Zusammenarbeit 
aller tragenden Kräfte der Berufsausbildung nicht denkbar. 
Diese Erkenntnis gilt insbesondere für Zeiten erhöhter An­
forderungen an das Berufsbildungssystem, wie sie jetzt mit 
den geburtenstarken Jahrgängen gegeben sind. Gerade weil 
die Auffassungen und Forderungen der verantwortlich Betei­
ligten oft VQ)leinander abweichen und kontrovers sind, kön­
nen die drängenden Aufgaben weder gegeneinander noch 
unabhängig voneinander gelöst werden. Bei separierter Zu­
ständigkeit und unabhängig voneinanäer arbeitenden Insti­
tutionen INerden, wie die Verg8)1genheit gezeigt hat, viele 
wichtige Fragen überhaupt nicht aufgegriffen, weil .. sich dafür 
niemanö zuständig fühlt, oder weil sie mit großen Problemen 
verbunden sind, die eine Gruppe allein weder auf sich neh­
men will noch lösen kann. Das Bundesinstitut für Berufsbil­
dung als eine "gemeinsame Adresse" ·aller verantwortlich 
Beteiligten - 6und, Länder, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Be­
rufsbildungspraxis und Berufsbildungsforschung - hat des­
halb den Auftrag erhalten und bietet die Gelegenheit, in Ab­
stimmung und gemeinsamer Verantwortung die sachlichen 
Probleme anzugehen und an den gesetzlichen Aufgaben des 
Bundes mitzuarbeiten. Die Aufgaben des bisherigen Bundes­
instituts für Berufsbildungsforschung und des Bundesaus­
schusses für Berufsbildung werden zusammengebracht und 
sollen bei verbesserter Kooperationsmö'glichkeit und damit 
auch rationellerer Aufgabenerfüllung fortgefü,hrt werden·. 

1. Die gesetzlichen Aufgaben des Bundesinstituts für Berufs­
bildung 

' 
Die Aufgaben des Bundesinstituts für Berufsbildung sind in 
§ 14 APIFG ausdrücklich genannt. Bereits auf den ersten Blick. 
ist erkennbar, daß sie gegenüber 'den bisherigen Aufgaben 
des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung wesentlich 

erweitert worden sind. Neue Aufgaben sind hinzugetreten, 
viele bisherige Aufgaben wurden weiterentwickelt· und neu 
akzentuiert. 

Der Gesetzgeber hielt es insbesondere wegen des engen 
Zusammenhangs und oft fließenden Obergangs zu den Auf­
gaben der Bundesministerien für' erforderlich, - anders' als 
beim' bisherigen für Berufsbildungsforschung 
- einige der neuen Aufgaben einem besonderen Weisungs­
recht oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu unter­
stellen. Aber auch für diese wie für alle anderen Aufgaben 
gilt das Prinzip der vertrauensvollen Zusammenarbeit und 
der gemeinsamen Verantwortung. 'Bel "ihrer Erfüllung sollen 
alle an der Berufsbildung Beteiligten mit ihrer politischen 
Verantwortung und ihrem Sachverstand - beides ist' erfor­
derlich - mitarbeiten. 

Besonders herauszuheben sind folgende Aufgaben: 

- Die Vorbereitung und Erarbeitung der Inhaltlichen Rege­
lungen für die berufliche Bildung, also der" Berufsausbildung 
und der beruflichen Weiterbildung. Hierbei geht es nicht' nur 
darum, die Inhalte zu erforschen und aufzubereiten, das Bun­
desinstitut soll sie weitgehend auch zur Verordnungsreife 
bringen. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen For­
schung und praktischer Umsetzung wird damit verstärkt und 
die Umsetzungsgeschwindrgkeit wird vergrößert. 

Die Erarbeitung der inhaltlichen Regelung ist auch wichtig 
fOr die Aufgabenteilung ·und Abstimmung zwischen Ausbil­
dungsbetrieb und Berufsschule. Das ist bisher' nur unzurei­
chend gelungen. Der LÖsung dieser A4fgabe kommt deshalb 
in Zuku?ft eine besopdere Bedeutung zu .. Der 
hat die zwischen Bund und Ländern geteilten Zuständigkei­
ten für die, betr'iebliche Berufsausbildung und die beruflichen 
Schulen berücksichtigt und einen Ständigen Unterausschuß 
des Hauptausschusses - den Länderausschuß - insbeson- ' 
dere für die Aufgaben der Abstimmung errichtet. Darüber 
hinaus sieht das Gesetz ausdrücklich vor, daß die weitere 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bereich der 
beruflichen Bildung durch eine Verwaltungsvereinbarung ge­
regelt · werden soll. Die vorbereitenden Gespräche über 
derartige Vereinbarung sind bereits vor der Verabschie­
dung des APIFG aufgenommen worden und , werden mit 
Nachdru.ck, fortgeführt. 

- Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat an der Vorbe­
reitung des Berufsbildungsberichtes mitzuwirken. Dieser vom 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft jährlich 
legende Bericht soll für die Verantwortlichen, für Fachleute 
und Öffentlichkeit die qualitativen und quantitativen Entwick­
lungen und Tendenzen in der beruflichen Bildung dokumen­
tieren. Auf der Grundlage dieses Berufsbildungsberichtes 
entscheidet die Bundesregierung jährlich, ob zur Sicherung 
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des Ausbildungsplatzangebots die Berufsausbildungsfinan­
zierung in Kraft gesetzt werden muß. Dies ist zwar ein wich­
tiger, aber keineswegs der einzige Zweck des Berufsbildungs­
berichts. Für die Vorausschau und Entwicklung der Berufs­
bildung ist ein Datenwerk erforderlich, das Staat und Ju­
gendliche, Eitern ;.md Öffentlichkeit nicht nur mit spelkulati­
ven Zahlen übef das Ausbildungsplatzangebot überrascht, 
sondern tatsächliche Entwicklungen und Probleme aufzeigt, 
um damit rechtzeitiger und erfolgreicher Verbesserungen und, 
wo nötig, ein Gegensteuern ermöglicht. 

- Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz führt eine amtliche 
Berufsbildungsstatistik ein, die in erster Linie von den Sta­
tistischen Ämtern unter Nutzung der bei den zuständigen 
Stellen vorliegenden Daten durchzuführen ist. Das Bundes­
institut für Berufsbildung hat das Statistische Bundesamt bei 
der technischen und methodischen Vorbereitung der Berufs­
bildungsstatistik zu unterstützen. Vom Bundesinstitut werden 
vor allem fundierte Hinweise und Vorschläge zu den not­
wendigen Daten, die zu erheben sind, erwartet sowie eine 
intensive Auswertung und Aufbereitung der vorhandenen In­
formationen dieser Daten für alle wichtigen Aufgaben der 
beruflichen Bildung. Hierbei geht es nicht nur um die quan­
titative Entwicklung, also um Angebot und Nachfrage, son­
dern auch um die qualitativen Bereiche wie die Ausbildung 
der Ausbilder, die Entwicklung der Berufe, die Praxis der 
Prüfungen, Zulassungery usw. Die Bundesregierung erwartet 
von der gemeinsamen Arbeit in diesem Bereich eine größere 
Übereinstimmung in der Beurteilung der Daten und Grund­
lagen unseres Berufsbildungssystems und den daraus zu 
ziehenden Konsequenzen. 

- Die Beratung der Bundesregierung in grundsätzlichen Fra­
gen der beruflichen Bildung ist eine ständige, wichtige Auf­
gabe für den Hauptausschuß und den Generalsekretär. Dabei 
sind auch bisherige Aufgaben des Bundesausschusses für 
Berufsbildung und des Bundesinstituts für Berufsbildungs­
forschung fortzuführen. Die Bundesregierurtg hat bereits in 
den wenigen Monaten seit lnkrafttreten des Ausbildungs­
platzförderungsgesetzes gezeigt, daß sie dieser Aufgabe be­
sondere Bedeutung beimißt und die Beratung durch das 
Bundesinstitut für Berufsbildung zu allen wichtigen Aufga­
ben nicht nur erwartet, sondern ihrerseits immer wieder 
konkret einleiten wird. 

- Die Förderung der beruflichen Bildung mit Haushaltsmit­
teln des Bundes ist eine zusätzliche wichtige Aufgabe des 
neuen Bundesinstituts für Berufsbildung. Es soll u. a. die Pla­
nung, Errichtung und Weiterentwicklung überbetrieblicher Be­
rufsausbildungsstätten - für die im Haushalt des Bundes 
beträchtliche Mittel bereitgestellt sind - unterstützen, d. h. 
Anträge bearbeiten und abwickeln, die Träger beraten und 
damit für eine verbesserte Infrastruktur in diesem Bereich 
sorgen. Auch Modellversuche in der beruflichen Bildung sol­
len zukünftig stärker - einschließlich der dazugehörigen or­
ganisatorischen, technischen Aufgaben - durch das Bun­
desinstitut für Berufsbildung betreut werden, und schließlich 
soll die Bildungstechnologie verstärkt gefördert werden. 

- Eine der wichtigsten Aufgaben ist weiterhin die Berufsbil­
dungsforschung. Entgegen mancher Vermutung und öffent­
lich geäußerter Kritik hat sie nach wie vor grolle Bedeutung 
für die Weiterentwicklung der Berufsbildung 'und ihre An­
passung an die technische, wirtschaftliche und gesellschaft­
liche Entwicklung. Zu viele Fragen sind noch zu klären. Die 
jetzt gegebene Möglichkeit einer verstärkten Orientierung an 
der raschen Umsetzungsmöglichkeit von Forschungsergebnis­
sen in die praktische Berufsausbildung erhöht die Bedeutung 
der Forschung. Diese Akzentuierung hat nichts mit einer 
Einschränkung des Handlungsraumes zu tun, sondern alles 
mit einer Vergrößerung ihrer Wirksamkeit, gemessen an ihrem 
einzigen .Zweck, die zu ve.rbessern und 
weiterzuentwickeln. 

- Auch im Fernunterricht ist die Tätigkeit des Bundesinsti­
tuts für Berufsbildung trotz der Änderungen durch das Fern-

Unterrichtsschutzgesetz nach wie vor wichtig. Das Ausbil­
dungsplatzangebot sieht ausdrücklich vor, daß der berufsbil­
dende Fernunterricht verbessert und ausgebaut werden soll 
und die Öffentlichkeit durch geeignete Dokumentationen die 
notwendige Information über diesen wichtigen Bereich des 
Bildungswesens erhält. 

- Schließlich können dem Bundesinstitut für Berufsbildung 
durch Rechtsverordnungen weitere Aufgaben übertragen wer­
den. Die Entscheidung darüber hängt von der Dringlichkeit 
der Aufgaben und von der Eignung des Bundesinstituts für 
Berufsbildung hierüber ab. Es ist durchaus möglich, daß be­
reits in absehbarer Zeit weitere konkrete Aufgaben hinzu­
kommen. 

2. Schwerpunkte der Arbeiten des Bundesinstituts für Berufs-
bildung 

Die Aufgabenfülle macht es notwendig, für die praktische 
Durchführung Schwerpunkte auszuwählen und Prioritäten zu 
setzen.' Sie müssen sich an der Dringlichkeit der Probleme 
und an den personellen und technischen Möglichkeiten 
orientieren. Nach dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz hat 
das Bundesinstitut für Berufsbildung seine Aufgaben im Rah­
men der Bildungspolitik der Bundesregierung zu erfüllen. 
Deshalb sollen nachfolgend einige Schwerpunkte dieser Be­
rufsbildungspolitik für die laufende Legislaturperiode genannt 
werden: 

- Die Bundesregierung sieht die Sicherung eines ausrei­
chenden Angebots an qualifizierten Ausbildungsmöglichkei­
ten als die vorrangige Aufgabe an, der sich alle verantwort­
lich Beteiligten verpflichtet fühlen müssen. in diesem und 
in den nächsten Jahren verlassen geburtenstärkere Jahr­
gänge die Schulen; für sie ist ein zusätzliches Ausbildungs­
angebot in beträchtlichem Umfang bereitzustellen. Im Be­
reich der Beq.Jfsausblldung wird dieses zusätzliche Angebot 
in erster Linie von den auszubildenden Betrieben und Ver­
waltungen erwartet. Deshalb sind hier besondere - nicht 
nur finanzielle - Anstrengungen erforderlich, um das Ziel zu 
erreichen: ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Ange­
bot an Ausbildungsplätzen und damit Ausbildungsmöglich­
keiten für alle Jugendlichen. 

Zusätzliche Anstrengungen sind nicht nur bei Betrieben und 
Verwaltungen, sondern auch für die beruflichen Schulen nö­
tig, denn jeder zusätzliche Auszubildende ist auch ein zu­
sätzlicher Berufsschüler. Außerdem wird es notwendig sein, 
die beruflichen Vollzeitschulen vom Berufsgrundschuljahr 
bis zum Angebot einer vollständigen abgeschlossenen Be• 
rufsausbildung verstärkt auszubauen. Letzteres ist besonders 
in den Gebieten erforderlich, in denen wegen der Wirtschafts­
und Betriebsstruktur auch bei größten Anstrengungen der Be­
triebe kein ausreichendes Ausbildungsangebot zur Verfügung 
gestellt werden kann. • 

Die Bereitstellung der erforderlichen Kapazitäten einschließ­
lich der finanziellen Absicherung ist zweifellos die wesent­
liche Voraussetzung zur Erfüllung dieser Aufgabe. Darüber 
hinaus ist jedoch eine weitere Unterstützung erforderlich, 
z. B. durch die bessere Abstimmung schulischer betrieb­
licher Berufsausbildung durch zeitgemäße Ausbildungsord­
nungen usw., auf die an anderer Stelle noch näher einzuge­
hen sein wird. 

- Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Probleme jener 
jungen Menschen, die heute vielfach in unserer technokrati­
schen Sprache als Rand- und Problemgruppen bezeichnet 
werden. Das silid beispielsweise Sonderschüler, Hauptschü­
ler ohne Abschluß und Behinderte sowie Arbeitslose und Ju­
gendliche ohne Ausbildungsplatz. Große Aufmerksamkeit 
muß auch den Ausbildungschancen junger Mädchen gewid­
met werden. Allzu viele von ihnen erhalten kein geeignetes 
Angebot oder verzichten auf eine berufliche Ausbildung. Die 
Probleme dieser Jugendlichen werden auch dadurch an Be­
deutung gewinnen, daß wir möglicherweise damit rechnen 
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müssen, eine wachsende Anzahl von Abiturienten in Zukunft 
als Bewerber für eine qualifizierte Berufsausbildung zu ha­
ben. 

Für diese Jugendlichen muß ein angemessenes Berufsbil­
dungsangebot gewährleistet werden, wenn nicht negative 
Auswirkungen im persönlichen, im sozialen und wirtschaft­
lichen Bereich in Kauf genommen werden sollen. Hier ist so­
wohl die Entwicklung neuer Bildungsgänge, die Ausweitung 
entsprechender Angebote als auch verstärkte Beratung und 
Molivierung für eine Berufsausbildung erforderlich. 

- Inhaltliche Ordnung der beruflichen Bildung. Auch die in­
haltliche Ordnung der beruflichen Grundbildung, Fachbildung 
und Weiterbildung muß mit Nachdruck weiter vorangetrieben 
werden. ln der gemeinsamen Erarbeitung und dem abge­
stimmten Erlaß insbesondere von Ausbildungsordnungen des 
Bundes und Rahmenlehrplänen der Länder besteht eine Her­
ausforderung an das Bundesinstitut und die in seinem Haupt­
ausschuß vertretenen Gruppen. 

Aus der Natur der Sache liegt darin gleichzeitig eine Be­
währungsprobe für unser Berufsbildungssystem, das von den 
Lernorten Betrieb und Schule ausgeht. Wenn hier nicht durch 
konstruktive Zusammenarbeit Lösungen gefunden werden, 
die auf ein gemeinsames Vorgehen trotz unterschiedlicher 
Zuständigkeiten abzielen, ist die Gefahr nicht auszuschlie­
ßen, daß die sachbezogene Arbeit zum Besten der beruf­
lichen Bildung durch strukturpolitische Auseinandersetzun­
gen im politischen Raum überlagert wird. 

Es ist zu hoffen, daß die in § 17 Abs. 6 Ausbildungsplatzför­
derungsgesetz vorgesehenen Verhandlungen über eine Ver­
waltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern alsbald zu 
einem dieser Aufgabe angemessenen Ergebnis gebracht wer­
den können. 

- Berufliche Weiterbildung. Als weiterer Schwerpunkt soll 
noch die berufliche Weiterbildung herausgegriffen werden. 
Auch hier wird das Bundesinstitut für Berufsbildung seine 
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Aktivitäten verstärken müssen. Die berufliche Weiterbildung 
ist ein Feld, das nach übereinstimmender Auffassung von 
Bund und Ländern zu einem Hauptbereich des Bildungs­
wesens ausgebaut werden muß. Die Notwendigkeit dafür 
ergibt sich aus den Anpassungsprozessen, die sich aus 
technischen und wirtschaftlichen Veränderungen ergeben 
und bis in die Berufe und deren Träger durchschlagen. 
Ihre Bedeutung nimmt aber auch unter dem Gesichtspunkt 
zu, über berufliche Bildung vermehrte Aufstiegschancen für 
die Erwerbstätigkeit zu erreichen. Letzteres ist sowohl erfor­
derlich, um die Verwerfungen und Einseitigkelten im ßil­
dungssystem, die meistens zu Lasten der Arbeitnehmerschaft 
bestehen, überwinden zu helfen, als auch mit der Gleicllwer­
tigkeit der beruflichen Bildung ernstzumachen. Hierfür muß 
ein Strukturkonzept erarbeitet und ein Programm entwickelt 
werden, das der Bedeutung der Sache gerecht wird. Dabei 
will wohl niemand die berufliche Weiterbildung mit engen 
staatlichen Reglementierungen überziehen. Es gehört ja ge­
rade zu ihren Strukturelementen, daß sie als offenes System 
eine Pluralität der Träger und eine Flexibilität der Inhalte 
braucht. Ein Mindestmaß an inhaltlicher Ordnung, eine aus­
reichende Grundlage an finanzieller Absicherung und eine 
Klärung ihrer Strukturen werden jedoch immer dringlicher, 
wenn sie ihre bedeutsame Rolle im Bildungssystem sowie 
ihre ausgleichende Funktion im Beschäftigungssystem wirk-
lich wahrnehmen soll. · 

Der gesetzliche Auftrag und die sachlichen sowie bildungs­
politischen Notwendigkelten machen peutlich, welch hoher 
Stellenwert das Bundesinstitut für Berufsbildung im Berufs­
bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland hat und 
welche Erwartungen an dieses Institut gestellt werden. Es 
ist nun ein hohes Maß an Konzentration und Handlungsfä­
higkeit erreicht. Wenn jetzt alle Beteiligten gemeinsam ver­
antwortlich wirklich handeln, müßten die Probleme der Be­
rufsbildung im Interesse der jungen Menschen gemeistert 
werden k'!>nnen. 

Die Mitwirkung der Beauftragten der Länder im Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung 

Dem Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung 
gehören auch elf Beauftragte der Länder an. Die Tatsache, 
daß der Gesetzgeber für jede Gruppe die Zahl von elf Mit­
gliedern bzw. Stimmen vorgesehen hat, ist kein Zufall. Sie 
erklärt sich insbesondere aus der Absicht, jedem Land die 
Entsendung eines Vertreters in den Hauptausschuß zu er­
möglichen. Trotzdem ist zu beachten, daß der einzelne Be­
auftragte nicht als Vertreter seines jeweiligen Landes, son­
dern als Repräsentant der Länder insgesamt im Hauptaus­
schuß tätig wird. Aus diesem Grunde steht das Vorschlags­
recht nicht dem jeweiligen Bundesland, sondern gern. § 16 
Abs. 3 APIFG dem Bundesrat zu. Diese Stellung muß bei der 
künftigen Arbeit der Länderbeauftragten im Hauptausschuß 
beachtet werden. Es ist deshalb nicht richtig, wenn nach 
einer der ersten wichtigen Sitzungen des Hauptausschusses 
in der Presse .berichtet wurde, der Vertreter des Landes X 
habe für und der Vertreter des Landes Y habe gegen die Ein­
führung der Berufsbildungsabgabe gestimmt. Eine solche Be­
trachtung stünde nicht nur im Widerspruch zu der gesetz­
lichen Regelung. Sie hätte. auch zur Folge, daß die Mitarbeit 
der Länderbeauftragten im Hauptausschuß beeinträchtigt 
würde. 

Vqn den elf Länderbeauftragten im ersten Hauptausschuß 
gehören fünf den Wirtschaftsressorts, vier den Kultusressorts 
und zwei den Arbeitsressorts der einzelnen Länder an. Ihre 
Zusammensetzung trägt dazu bei, daß die unterschiedlichen 
Aufgabenbereiche der Länder in der betrieblichen Berufs­
ausbildung, im beruflichen Schulwesen, in der beruflichen 
Fortbildung und der Umschulung ausreichend repräsentiert 
sind, und daß der entsprechende Sachverstand in die Arbeit 
des Hauptausschusses einfließen kann. ln den bisherigen 
Seratongen des Hauptausschusses und seiner Unterausschüs­
se hat sich dies positiv ausgewirkt. 

Bei der Darstellung wie die Länderbeauftragten ihre Mit­
arbeit im Hauptausschuß sehen, möchte ich die Frage aus­
klammern, inwieweit die Struktur des Bundesinstituts für 
Berufsbildung in vollem Umfang den Vorstellungen der Län­
der entspricht. Daß diese Frage bei dem Gesetzgebungsver­
fahren umstritten war, ist allgemein bekannt. Ich möchte des­
halb von der Rechtslage nach dem Ausbildungsplatzförde­
rungsgesetz ausgehen. Für die Arbeit des Hauptausschusses 
in den kommenden Jahren sehen wir insbesondere folgen­
de Schwerpunkte: 
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1. Im Vordergrund der Arbeit muß die inhaltliche Regelung 
der beruflichen Bildung stehen. 'Dies gilt sowohl für die Be­
rufsausbildung als auch für die berufliche Fortbildung. Eine 
wichtige Aufgabe wird die Mitwirkung bei der Neuordnung 
von Ausbildungsberufen sein. ln diesem Zusammenhang 
wird sich der Hauptausschuß eingehend mit der Struktur 
der Berufsgrundbildung und ihrer Berücksichtigung in den 
Ausbildungsordnungen befassen müssen. Gerade diese Fra­
ge ist für die Länder im Hinblick auf die schrittweise Reali­
sierung des. Berufsgrundbildungsjahres von besonderer Be­
deutung. Bei der beruflichen Fortbildung gehen wir davon 
aus, daß der Bund ·in stärkerem Maße als bisher von seiner 
Regelungsbefugnis nach § 46 Abs. 3 des Berufsbildungsge­
setzes Gebrauch machen wird. 

Aufgrund der Aufgabenstellung des Bundesinstituts wird sich 
der Hauptausschuß notwendigerweise bei der inhaltlichen Re­
gelung der beruflichen Bildung stärker mit fachlichen Einzel­
fragen befassen müssen, als dies bei dem früheren Bundes­
ausschuß aufgrund seiner allgemeinen Beratungsfunktion der 
Fall war. 

2. ln den kommenden· Jahren wird die Sicherung von Aus­
bildungsplätzen für die geburtenstarken Schulentlaßjahrgän­
ge' zu einem zentralen Thema der Berufsbildungspolitik und 
damit automatisch auch der des Hauptausschusses 
werden. ,Dies gilt insbesondere für die Berufsbildungsstati­
stik, die Vorbereitung des Berufsbildungsberichtes und vor 
allem auch die Berufsbildungsfinanzierung. Die Erfahrungen 
mit der Beratung über den ersten Berufsbildungsbericht zei­
gen, daß dieser Fragenkomplex einen erheblichen Raum in 
der Arbeit des Hauptausschusses einnehmen wird. Die Län­
derbeauftragten können in diesem Zusammenhang aufgrund 
ihrer besonderen Kenntnis der regionalen Situation und der 
teilweise unterschiedlichen schulischen Vollzeitangebote in 
den einzelnen Ländern dazu beitragen, daß ein möglichst 
verläßliches Datenmaterial über die Entwicklung von An­
gebots und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen erarbeitet 
wird. Wir gehen im übrigen davon aus, daß sich der Haupt­
ausschuß hierbei nicht nur mit Fragen der Berufsbildungs­
finanzierung sondern auch mit anderen Maßnahmen befas­
sen wird, die zu einer Verbesserung der Ausbildungschancen 
für die geburtenstarken Jahrgänge führen können. 

3. Bei der Beratung der Bundesregierung in grundsätzlichen 
Fragen der Berufsbildung erwarten die Beauftragten der Län­
der, daß die bewährte Arbeit des früheren Bundesausschus­
ses für Berufsbildung weitergeführt wird. Wir gehen davon 
aus, daß die Bundesregierung diese Aufgabe yveiterhin ernst 
nimmt und den Hauptausschuß in -allen· grundsätzlichen Fra­
gen der beruflichen Bildung einschalten wird. 

4. Neu für die Länderbeauftragten ist ihre unmittelbare Mit-
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verantwortung für den Komplex der Berufsbildungsforschung. 
ln dem Hauptausschuß des früheren Bundesinstituts für Be­
rufsbildungsforschung waren die Länder nicht vertreten. Auch 
im Rahmen des jetzigen Bundesinstituts muß in Zukunft eine 
breit angelegte und aktuelle Berufsbildungsforschung gewähr­
leistet sein. Wir werden unseren Einfluß dahin geltend ma­
chen, d9ß in dem Forschungsprogramm ein möglichst enger 
Bezug zu der Praxis der beruflichen Bildung hergestellt wird 
und daß die Ergebnisse in der Weiterentwicklung der beruf­
lichen Bildung einen Niederschlag finden. Ein 
wichtiges Anliegen ist in diesem Zusammenhang auch eine 
umfassende Auswertung der Vielzahl an Modellversuchen, 
die im Laufe der Jahre eingeleitet wurden. 

5. Unmittelbar angesprochen sind die Länderbeauftragten mit 
der zentralen Frage, welchen Beitrag das Bundesinstitut und 
damit auch der Hauptausschuß zu einer besseren Abstim­
mung von Ausbildungsordnungen des Bundes und sch'uli­
schen Rahmenlehrplänen der Länder leisten können. Daß 
diese Abstimmung noch weiter verbessert und intensiviert 
werden muß, ist unter allen beteiligten Gruppen unbestrit­
ten. Aufgabenstellung und Zusammensetzung des Länder­
ausschusses nach § 17 APIFG sind darauf angelegt, im Auf­
gabenbareich des Bundes die Voraussetzungen für eine bes­
sere Abstimmung zu schaffen. Die Länderbeauftragten wer­
den dieser Arbeit eine besondere Aufmerksamkeit widmen. 
Es ist allerdings aus unserer Sicht darauf zu achten, daß 
über das Bundesinstitut nicht die verfassungsrechtliche Kom­
petenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Bereich 
der beruflichen Bildung ausgehöhlt wird. Das Abstimmungs­
verfahren wird deshalb in der Entscheidungsphase außer­
halb des Bundesinstituts auf. der Grundlage einer besonde­
ren Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern er­
folgen müssen. Die Verhandlungen über eine solche Ver­
einbarung, die im übrigen in § 17 Abs. 6 APIFG ausdrücklich 
vorgesehen ist, sind derzeit im Gange. 

6. Beim weiteren organisatorischen und personellen Aufbau 
des Bundesinstituts sollte darauf geachtet werden, daß eine 
leistungsfähige, zugleich aber auch wirtschaftliche und straf­
fe Organisation gewährleistet ist. Die Länderbeauftragten 
werden diesen Grundsatz nicht nur gegenüber dem Gene­
ralsekretär, sondern auch bei den eigenen Aktivitäten des 
Hauptausschusses, beispielsweise bei der Einsetzung von 
Unterausschüssen, vertreten. 

Inwieweit der Hauptausschuß bei seiner künftigen Tätigkeit 
die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen kann, läßt sich auf­
grund der kurzen Tätigkeit seit der konstituierenden Sit­
zung am 8. Dezember 1976 noch nicht beurteilen. Die Be­
auftragten der Länder sind in jedem Fall zu einer konstruk­
tiven Mitarbeit bereit. 

Der Hauptausschuß des Bundesinstituts - Probleme, Risiken, Chancen 

Noch keine zwei Jahre sind vergangen, seitdem die Spalten 
dieser Zeitschrift einem Resümee aus Anlaß des fünfjäh­
riGen Bestehans des Bundesinstituts für Berufsbildungsfor­
schung geöffnet wurden und auch die Vertreter der Mitglie­
dergruppen zu Wort kamen. Die inzwischen eingetretenen 
Veränderungen lassen es aber durchaus gerechtfertigt· er­
scheinen, etwas Ähnliches erneut zu versuchen. Nu'r ist es 
im Augenblick noch zu früh für einen Rückblick auf die Tä-

tigkeit des Bundesinstituts für Berufsbildung, in dem das 
Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung nur eine Über­
schrift für eine bestimmte Gruppe von gesetzlich festgeleg­
ten Aktivitäten ist. Denkbar ist allenfalls ein Ausblick auf 
die Zukunft des Bundesinstituts, in dem dann auch auf die 
Erwartungen gegenüber der neuen "gemeinsamen Adresse" 
für alle an der Berufsbildung Beteiligten eingegangen wer­
den müßte. Dieser Beitrag verfolgt aber ein anderes Ziel: Er 
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will der Frage nachgehen, in welchem Ausmaß die an der 
Berufsbildung beteiligten Gruppen im Hauptausschuß tat­
sächlich an der Lösung dieser Fragen mitwirken. 

Die Formel von der "gemeinsamen Adresse" und der ver­
stätkten Mitwirkung aller a[l der Berufsbildung Beteiligten, 
die, der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft gern 
verwendet, soll offensichtlich die Erinnerung wachhalten an 
die Bestrebungen, eine "Bundesanstalt für Berufsbildung" als 
reine Selbstverwaltungsei[lrichtung zu schaffen. Sie stfeßen 
auf so erheblichen' Widerstand, daß sie sich nicht verwirk­
lichen ließen. Hier soll nicht mehr im einzelnen auf die Qe­
gengründe eingegangen werden; es muß vermerkt werden, 
daß die in den wenigen Sitzungen des Hauptausschusses 
bisher geführten Diskussionen deren Berechtigung ebenso 
bestätigt haben, wie das Verhalten der Bundesregierung ge­
genüber früheren Wünschen der Wirtschaft einschließlich der 
Arbeitnehmer, stärker an der Koordinierung z. B. mit den 
Ländern beteiligt zu werden. Wenn beispielsweise sowohl 
Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern mit vielleicht juristisch 
haltbaren aber sachlich keineswegs zwingenden Gründen 
verwehrt wurde, in den entscheidenden Phasen der Bund­
Länder-Abstimmung über Ausbildungsordnungen und Rah­
menlehrpläne beteiligt zu sein, erhebt sich natürlich die Fra­
ge, wie dieser Konflikt hätte ausgetragen werden sollen, 
wenn sich eine Selbstverwaltungseinrichtung "Bundesanstalt 
für Berufsbildung" und öffentliche - sprich: staatliche -
Verantwortung für die Berufsbildung als einem Teil unseres 
Bill:tungssystems gegenübergestanden hätten. 

Nach den Bestimmungen des Ausbildungsplatzförderungs­
gesetzes haben im Hauptausschuß des Bundesinstituts für 
Berufsbildung die Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeit­
nehmer und der Länder sowie des Bundes die gleiche Stim­
menzahL Daraus könnte man schließen, daß die vier Grup­
pen gleichberechtigt sind. Hinsichtlich der Abstimmungen ist 
das wohl 'auch so. Tatsächlich hat der Bund jedoch über die 
Genehmigungsvorbehalte in wichtigen Fragen einerseits und 
wegen der Weisungsrechte andererseits eine wesentlich stär­
kere Stellung als die übrigen Gruppen. ln den Beratungen 
des Hauptausschusses über die Satzung des Bundesinstituts 
konnte deshalb immer wieder festgestellt werden, daß der 
Bund versuchte, seine Auffassungen durch Hinweise auf die 
Rechtslage durchzusetzen, auch wenn eine schlüssige Be­
gründung nicht vorgelegt wurde und bei den übrigen Betei­
ligten der Eindruck entstand, daß es sich mehr um eine 
Zweckmäßigkeitsfrage handelte. Der Hinweis auf die recht­
liche Begründung seiner Einwände eröffnete dem Bund aber 
die Chance, über die Genehmigung seine Auffassung schließ­
lich doch noch durchzusetzen. hat er in einem Falle 
auch genutzt und die Satzung nicht genehmigt, ohne sich 
allerdings mit den Argumenten von 3/4 des Hauptausschus­
ses auseinanderzusetzen. 

Das Beispiel für ein solches Vorgehen sind die langwierigen 
Erörterungen· der Frage, in welchem Umfang der Hauptaus­
schuß be_i der Aufstellung des Organisationsplanes für däs 
Bundesinstitut mitwirken kann. Hier forderten die Beauftrag­
ten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Länder auf 
Grund der gesetzlichen Bestimmung, nach der durch die 
Satzung die Organisation näher zu. regeln sei (§ 23 Abs. 1 
APIFG), daß der Organisationsplan vom Generalsekretär im 

mit dem Hauptausschuß aufzustellen sei. Der 
Bund wollte dagegen nur eine Benehmensregelung zulas­
sen, weil die Festlegung der Organisation für das Bundes­
institut ein unabdingbares Recht des Generalsekretärs sei. 
Den Vertretern des Bundes im Hauptausschuß war es jedoch 
nicht möglich, den Widerspruch zwischen ihrer Auffassung 
und der genannten gesetzlichen Bestimmung eindeutig auf-
zuheben. ' 

Durch das Ausbildungsplatzförderungsgesetz wurde nicht nur 
das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung als mitglied­
schaftlich organisierte Einrichtung und damit auch sein Haupt­
ausschuß als Versammlung der Vertreter der Mitglieder auf-

gehoben. Auch der Bundesausschuß für Berufsbildung wur· 
de beseitigt. Gemeinhin wird nunmehr davon ausgegangen, 
daß der· Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbll· 
dung an deren Stelle getreten ist. Das ist jedoch nur sehr 
bedingt richtig. ln Wirklichkeit hat das Ausbildungsplatzför· 
derungsgesetz einen Substanzverlust für die Mitwirkung der 
an der Berufsbildung beteiligten gesellschaftlichen Gruppen 
gebracht. Die dem ehemaligen Bundesausschuß für Berufs­
bildung durch das Berufsbildungsgesetz zugewiesenen, ge­
nau umschriebenen Kompetenzen sind - zumindest in dE:Jr 
Auslegung des Bundesministers für Bildung und Wissen­
schaft - fortgefallen. Hierher gehört zum. Beispiel der Erlaß 
von Richtlinien für die durch die Berufsbildungsaussphüsse 
der zuständigen Stellen zu ·beschließenden Prüfungsordnun­
gen und die Anhörung vor Erlaß von bestimmten Rechtsver­
ordnungen auf Grund des Berufsbildungsgesetzes im Bereich 
der Berufsausbildung, Berufsfortbildung und beruflichen Um­
schulung. Die entsprechenden Kompetenzen, die sicher im 
Interesse einer Koordonierung lagen, sind de_m Hauptaus­
schuß nicht übertragen worden. Wie sich das auswirken wird, 
bleibt abzuwarten. Es bleibt allerdings auch die Frage, ob es 
zwingend gewesen ist, die entsprechenden Bestimmungen 
des Berufsbildungsgesetzes für gegenstandslos zu erklären. 
Ebensogut hätten diese Aufgaben auf das neue Gremium 
Hauptausschuß de's Bundesinstituts für Berufsbildung über­
gehen können, zumal in der Begründung zum Regierungs-• 
entwurf für das neue Berufsbildungsgesetz - das allerdings 
die parlamentarischen Hürden nicht nehmen konnte - von 
einer "Zusammenfassung des Bundesausschusses für Be-. 
rufsbildung und des Bundesinstituts für Berufsbildungsfor­
schung" gesprochen wurde. Von den 'Rechten des eHemali­
gen Bundesausschusses für Berufsbildung ist so nur die 
Beratung der Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen 
der beruflichen Bildung übriggeblieben, wenn man einmal 
davon absieht, daß er bestimmte, auf das Institut selbst be­
zogene Rechte ebenfalls hat. Die Beratungszuständigkeit 
kann sich aber natürlich nur auf solche Angelegenheiten er­
strecken, für die die Bundesregierung eine Kompetenz be­
sitzt, nicht jedoch auf solche, die anderen, zum Beispiel den 
zuständigen Stellen, durch Gesetz zugewiesen wurden. 

Sieht man einmal von den Beschlußrechten in bezug auf 
das Bundesinstitut selbst ab, dürfte die Beratung der Bun­
desregierung in grundsätzlichen Fragen der beruflichen Bil­
dung eine der Hauptaufgaben des Hauptausschusses sein, al­
lerdings auch eine der am schwierigsten wahrzunehmenden. 
Das hat sich bereits beim ehemaligen Bundesaussschuß für 
Berufsbildung gezeigt, der diese Aufgabe sehr ernst genom­
men hatte, ernster - so hatte man manchmal den Eindruck 
-, als der Bundesregierung gelegentlich lieb war. Mehr als 
einmal entstand die Frage, wann die Beratungsfunktion di"e­
ses Gremiums einzusetzen hätte. Diese Frage wird sich auch. 
für den Hauptausschuß des Bundesinstituts stellen. Die Ant­
wort wird in Zukunft nicht leichter fallen, selbst wenn man 
den guten Willen der Bundesregierung unterstellt. Sie wird 
dennoch nicht umhin können, auf ihre Verantwortung gegen­
über dem Parlament oder auf Geschäftsordnungsbestimmun-• 
gen zu verweisen, die die Information der "Öffentlichkeit" -
als solche wird auch der Hauptausschuß gelegentlich gese­
hen - erst in einem fortg_eschrittenerem Stadium zulassen. 
Doch was kann ein Beratungsrecht dann noch für Sinn ha­
ben, wenn schon vollendete Tatsachen geschaffen oder wich­
tige Vorentscheidungen getroffen wurden? 

Wenn der Hauptausschuß seiner Rolle als Gremium zur Be­
teiligung der Betroffenen an der Lösung von Problemen ge­
recht werden soll, müssen die zuständigen Bundesministe­
rien umdenken. Sie müssen dieses Gremium mehr als bis­
her in einem früheren Stadium über wichtige Lösungsansätze· 
informieren und zur Beratung hinzuziehen. So dürfte es falsch 
sein - um ein Beispiel aus der jüngsten Zeit zu nennen -, 
wenn der Hauptausschuß im Unklaren darüber gelassen wird, 
auf welchen Angaqen im Berufsbildungsbericht der Vorschlag 
des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft ·gegenl 
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über dem Kabinett zur Erhebung einer Ausbildungsabgabe 
beruht, selbst wenn der Hauptausschuß eine eigene Stel­
lungnahme beschließen konnte. Das in diesem Jahr durch­
geführte Verfahren müßte deshalb geändert werden, wenn 
man der gesetzlichen Aufgabe des Hauptausschusses gerecht 
werden will. Ein ähnliches Problem - wenn auch erheblich 
komplizierter - stellt sich hinsichtlich des Verfahrens in der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For­
schungsförderung. Es ist wohl damit zu rechnen, daß der 
Hauptausschuß ebenso wie der frühere Bundesausschuß für 
Berufsbildung beratend an deren Sitzungen teilnehmen kann. 
Nur entspricht das dann nicht seiner Rolle als Beratungs­
organ der Bundesregierung, wenn diese auch in Zukunft 
ihre Voten in der Kommission ohne vorherige Einschaltung 
des Hauptausschusses abgeben will. 

Welche Problematik in dieser Situation steckt, wird beson­
ders auch daran deutlich, daß im Hauptausschuß die Län­
derbeauftragten an der Beratung der Bundesregierung mit­
wirken, in der Bund-Länder-Kamtnission sich aber Bund und 
Länder gegenü,bersitzen. 

Bemerkenswert ist immerhin, daß wesentliche neue Aufgaben 
des BIBB - verglichen mit dem ·BBF - ohne Beteiligung 
des Hauptausschusses erledigt werden sollen, und zwar 
zum Teil solche, bei denen früher der Bundesausschuß für 
Berufsbildung ein Anhörungsrecht hatte. Zu nennen sind 
hier die Vorbereitung von Ausbildungsordnungen und son­
stigen Rechtsverordnungen sowie des Berufsbildungsberichts 
und die Durchführung der Berufsbildungsstatistik und der 
Berufsausbildungsfinanzierung. Hier ist dem zuständigen 
Bundesminister ein Weisungsrecht übertragen worden, das 
jede Mitwirkung des Hauptausschusses ausschließt. Sie kann 
nicht einmal über die Beratungsaufgabe erfolgen; denn Be­
ratung nach Weisung ist nicht vorstellbar. 

Auch hinsichtlich der Forschungsaufgaben des Bundesinsti­
tuts hat das Ausbildungsplatzförderungsgesetz die Stellung 

Felix Kempf 

Wesentliche Aufgaben müssen erfüllt werden 

Hohe Erwartungen wurden seitens des Gesetzgebers an das 
Ausbildungsplatzförderungsgesetz und an qas damit geschaf­
fene Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) gestellt; der 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft führte am 
23. 9. 1976 in den "Informationen" seines Hauses folgendes 
aus: 

"Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz schafft die Voraus­
setzungen für eine bessere Sicherung des Ausbildungsplatz­
angebotes. Außerdem werden Abstimmung und Zusammen­
arbeit zwischen Bund und Länc,lern, Arbeitgebern und Arbeit­
nehmern, Forschung und Praxis, auf eine erfolgversprechen­
de gesetzliche Grundlage gestellt. Mit der Einführung einer 
amtlichen Berufsbildungsstatistik und eines Sehne11meide­
systems wesentlicher Entwicklungsdaten können sich in Zu­
kunft alle an der beruflichen Bildung Beteiligten frühzeitig 
auf notwendige Maßnahmen und Kurskorrekturen in der be­
ruflichen Bildung einstellen." 

Wörtlich führte der Bundesminister aus: 

- "Mit einer kostenausgleichenden Umlagefinanzierung in 
der Wirtschaft wird die Voraussetzung dafür geschaffen, das 
Angebot an Ausbildungsplätzen für die nächsten Jahre zu 
sichern. • 

- Mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung wird erstmals 
eine gemeinsame Stelle geschaffen, an der alle an der be-

des Hauptausschusses geschwächt. Das Berufsbildungsge­
setz sah vor, daß das Forschungsprogramm vom Hauptaus­
schuß zu genehmigen ist. Ein derartiges Genehmigungsrecht 
findet sich expressis verbis im Ausbildungsplatzförderungs­
gesetz nicht mehr, es wird lediglich durch die Satzung ein­
geführt. Nur für einen Aufgabenbereich des Instituts sieht 
das Ausbildungsplatzförderungsgesetz ausdrücklich eine Mit­
wirkung seines Hauptausschusses vor: er hat Richtlinien für 
die Prüfung berufsbildender Fernlehrgänge für die Abgabe 
von Stellungnahmen vor der Zulassung dieser Fernlehrgän­
ge und für die Anerkennung geeigneter Fernlehrgänge zu 
erlassen. Diese Richtlinien bedürfen dann allerdings immer 
noch der Genehmigung des zuständigen Bundesministers. 
Der Fachmann wird sofort erkennen, daß hier der Haupt­
ausschuß bei einer Aufgabe eingeschaltet worden ist, die, ge­
messen am Gesamtbereich der beruflichen Bildung, nur von 
untergeordneter Bedeutung ist. 

Es ist noch zu früh, ein abschließendes Urteil darüber abzu­
geben, welche Rolle der Hauptausschuß letztlich spielen wird 
und kann. Bisher hat er sich erst verhältnismäßig wenig mit 
Sachtragen der Berufsbildung beschäftigt. Erst daran wird 
sich aber zeigen, welche Bedeutung ihm zukommt. Beson­
dere Aufmerksamkeit wird in diesem Zusammenhang auch 
den Vertretern des Bundes gelten, die ja zum erstenmal ge­
meinsam mit Vertretern des Bundesrats, also der Länder, 
einem derartigen Gremium angehören. Soll diese Beteili­
gung sinnvoll sein, dürfen sie ihr Verhalten nicht am elie­
maligen Hauptausschuß des BBF messen, in dem die Voten 
zu oft nur unter Vorbehalt abgegeben wurden. Auf die Dauer 
ist das ein unerträglicher weil er praktisch bedeu­
tet, daß es Ausschußmitglieder unterschiedlichen Rechts gibt. 
Der Hauptausschuß hat eine Chance für konstruktive Tätig­
keit, wenn sie von allen Beteiligten vorbehaltlos gewollt wird 
und der Ausschuß insgesamt ein erhebliches Maß an Selbst­
bewußtsein entwickelt. 

rufliehen Bildung Beteiligten sinnvoll und effektiv zusammen­
arbeiten werden. Die bisherige Gremienvielfalt und Zustän­
digkeitszersplitterung wird überwunden. 

- Die neue Berufsbildungsstatistik macht Schluß mit der bis­
herigen Zahlenspielerei über Angebot und Nachfrage an Aus­
bildungsplätzen. Damit werden endlich gesicherte Grundla­
gen für eine vorausschauende Politik in der beruflichen Bil­
dung zur Verfügung stehen. 

- Mit dem jährlichen Berufsbildungsbericht wird die Bun­
desregierung die Jugendlichen und ihre Eitern, Unterneh­
men, Arbeitnehmer und Bürger über Stand und Entwicklung 
der beruflichen Bildung informieren und daraus die notwen­
digen Schlußfolgerungen für entsprechende Maßnahmen zie­
hen." 

Vergleicht man die Geschehnisse der neun Monate seit ln­
krafttreten des Gesetzes mit diesen Erwartungen, so zeigt 
sich eher die vorsichtige bis skeptische Beurteilung der Ge­
werkschaften bestätigt. Hierfür einige Beispiele: 

1. Die Umlagenfinanzierung wurde von der Bundesregierung 
zumindest vorläufig nicht in Kraft gesetzt -=-- entsprechend 
der Mehrheitsempfehlung des Hauptausschusses des BIBB. 
Dabei spielten bei den vorbereitenden Arbeiten im Haupt­
ausschuß weniger die noch immer nur lückenhaft vorliegen­
den Daten zum 30. 9. 1976 eine Rolle, sondern die Einschät-
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zungen für das Jahr 1977. Hier wurden die mehr als fragwür­
digen Zahlenangaben der Arbeitgeberverbände von der Mehr­
heit des Hauptausschusses kaum oder gar nicht auf ihre Fun­
dierung und ihren Aussagewert untersucht, vielmehr wurde 
nach politischen Gesichtspunkten entschieden. 

Die Zahlenspielereien der Arbeitgeberverbände über Ange­
bot und Nachfrage an Ausbildungsplätzen wurden also nicht 
beseitigt, sondern haben wahre Triumphe gefeiert. Dabei ist 
fraglich, ob sich dies ändern wird, wenn nicht die Koppelung 
von Daten und Einschätzungen an die Auslösung einer Um­
lagenfinanzierung beseitigt wird. 

Nach diesem wenig verheißungsvollen Beginn ist es auch 
wenig wahrscheinlich, daß wesentliche Konflikte in der beruf­
lichen Bildung durch das BIBB und den Hauptausschuß über­
wunden werden können. 

2. I;Jie "neue gemeinsame Stelle der an der beruflichen Bil­
dung Beteiligten" wurde erkauft durch geringere zahlenmä­
ßige Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer und eine Redu­
zierung der Rechte der Beteiligten im BIBB insgesamt ge­
genüber dem ehemaligen BBF. 

Ob das BIBB tatsächlich die gemeinsame Stelle auch für die 
wichtige Aufgabe der Abstimmung oder besser gemeinsa­
men Erarbeitung der Ausbildungsordnungen und der Rah­
menlehrpläne der Berufsschule werden wird, ist ebenfalls 
noch völlig offen. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der 
Lä'nderausschuß nach § 17 APIFG in Nachfolge zum Koor­
dinierungsausschuß die eigentliche Clearing-Stelle für beruf­
liche Bildung zwischen Bund und Ländern werden und in ge­
meinsamen Sachverständigengruppen die eigentliche Arbeit 
vollzogen würde. Eine derartige Verwaltungsvereinbarung ist 
jedoch nicht in Sicht. Nach wie vor vollzieht sich die Erar­
beitung der Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne 
weitgehend getrennt und sind die Vertreter der Arbeitnehmer 
wie übrigens auch der Arbeitgeber vom Koordinierungsaus­
schuß ausgeschlossen. 

Aber trotz der eher zunehmenden Schwierigkeiten, trotz ver­
änderter Voraussetzungen und trotz des nicht sonderlich er­
mutigenden Beginns der Tätigkeit im Hauptausschuß des 
BIBB werden die Vertreter der Arbeitnehmer auch in den 
neuen Gremien ihre Vorstellungen mit Nachdruck vortragen 
und durch konstruktive Mitarbeit zu verwirklichen suchen. 

Hilfen zur Gestaltung, Durchführung und Weiterentwicklung 
der beruflichen Bildung 

ln Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der beruflichen 
Bildung für alle Arbeitnehmer und die gesamte Gesellschaft 
muß es selbstverständlich sein, das Bundesinstitut leistungs­
fähig auszugestalten. Dabei ist sicherzustellen, daß auch der 
wissenschaftliche Sachverstand der Mitarbeiter in allen Be­
reichen wirksam werden kann. 

Dem Bundesinstitut wird es obliegen, durch umfassende und 
sorgfältige Vorbereitungen der Arbeitsgrundlagen die Vor­
aussetzungen für Entscheidungen im Hinblick auf gesamtge­
sellschaftliche Erfordernisse zu schaffen. 

So wird das Bundesinstitut auch Vorschläge über die Ziel­
vorgaben der verschiedenen Aufgabenbereiche z. B. der Be­
rufsbildungsplanung, der Berufsbildungsentwicklung, der Be­
rufsbildungsfinanzierung und der Berufsbildungsforschung zu 
erarbeiten haben. Dazu gehören auch Vorschläge für ziel­
angemessene Handlungsweisen. 

Die Arbeit dieses bundesunmittelbaren Instituts muß durch­
schaubar sein, ebenso wie auch alle mit der beruflichen Bil­
dung zusammenhängenden Fragen und der neugewonnenen 
Erkenntnisse und Kenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden müssen. Aus diesem Grunde sind Dokumen­
tation, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit wesentliche Ar­
beitsbereiche. Daß sich hierbei das Bundesinstitut einer für 
alle an der Ausbildung Beteiligten verständlichen Sprache 
bedienen sollte, müßte selbstverständlich sein. 

Berufsbildungsplanung und -flnanzlerung 

Die derzeitige Misere in bezug auf die Ausbildungssielien­
situation und die Jugendarbeitslosigkeit und die in der Fol­
ge gegebenenfalls zu erwartende Mangelsituation auf dem 
Facharbeiter-Arbeitsmarkt ab etwa 1985 belegt besonders 
deutlich, wie wichtig dieser Aufgabenbereich ist. Derartige 
und andere Situationen rechtzeitig erkennen und ihnen zum 
gegebenen Zeitpunkt sachgerecht begegnen zu können, be­
darf sorgfältiger Beobachtung, Auswertung und Vorauspla­
nung. Hier ist nicht nur an die Voraussetzungen für die Ober­
schaubarkeil der Angebots- und Nachfrageentwicklung in be­
zug auf die Ausbildungsplätze im dualen System und im wei­
terführenden und berufsbildenden Schulwesen zu denken, 
sondern auch an die Erstellung der Grundlagen für die not­
wendigen bildungspolitischen Maßnahmen zum jeweiligen 
Zeitpunkt. 

Da die derzeit vorhandenen statistischen Unterlagen diesen 
Erfordernissen nicht annähernd gerecht werden, liegt hier 
die Aufgabe Nr. 1 des BIBB, das Raster zu entwickeln, das 
ein lückenloses Erfassen aller für die Berufsbildung wichti­
gen Daten ermöglicht. Erst, wenn alle Daten zu erhalten sind 
und das vollständige Bild zusammengesetzt werden kann, 
wird der jährlich zu erstellende Berufsbildungsbericht das 
notwendige "Hauptbuch der beruflichen Bildung" werden. 
Aus den dann zu lesenden positiven und negativen Entwick­
lungen werden die Schlußfolgerungen gezogen, die mitbe­
stimmend sein müssen für die Berufsbildungspolitik im Hin­
blick auf die Struktur, die Ordnungsmittel, die Ausbilder­
Ausbildung, die Ausbildungsmittel, die Abschlüsse, den Ein­
satz bzw. die zusätzlichen Einsätze von finanziellen Mitteln 
usw. Nur so kann der Berufsbildungsbericht überhaupt eine 
entscheidende Grundlage für die Weiterentwicklung der be­
ruflichen Bildung im fortschrittlichen Sinne sein. 

Ohne Ausgleichsfinanzierung der gesamten Wirtschaft und 
Verwaltung wird das duale System der beruflichen Bildung 
weder quantitativ noch qualitativ seine Berufsbildungsaufga­
be in der Zukunft erfüllen können. 

Es müssen deshalb alle Voraussetzungen geschaffen wer­
den, um die nach Beendigung der Arbeiten der Sachver­
ständigenkommission .. Kosten und Finanzierung der beruf­
lichen Bildung" noch offenen Fragen zu klären. 

Dabei muß die Frage der Vergabe finanzieller Mittel unter 
dem Gesichtspunkt der Effizienz gelöst werden. 

Folgenden Grundsätzen müßte dabei entsprochen werden: 

- kostengerechte Förderung 
- Förderung von Qualität 
- Förderung wir.tschaftlich wenig oder einseitig entwickelter 

Regionen 
- sektorale Förderung unter Berücksichtigung der Substitu­

ierbarkeit der Ausbildungsinhalte und der Zukunftsaus­
sichten 

- besondere Förderung der weiblichen Jugendlichen sowie 

- Förderung benachteiligter Gruppen. 

Insgesamt wären alle Voraussetzungen zu schaffen, um kurz­
fristig ein wirksames Finan'zierungsinstrument der beruflichen 
Bildung einsetzen zu können. 

Durchführung der Berufsbildung 

Zu den Hilfen für die Durchführung der beruflichen Bildung 
gehört insbesondere die Vorbereitung der Grundlagen für 
alle zu erlassenden Rechtsvorschriften im Bereich der beruf­
lichen Bildung. Dazu zählt die Überarbeitung oder Erarbei­
tung der Ausbildungsordnungen, die so gestaltet werden 
müssen, daß sie mit den Rahmenlehrplänen der Länder ab­
stimmungsfähig sind. Ziel muß es sein, Ausbildungsordnun­
gen und Rahmenlehrpläne von Anfang an gemeinsam zu er­
arbeiten. 
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Die bisher durchgefphrten Abstimmungsverfahren krankten 
auch daran, daß man weder für die Lerninhalts- und Lern­
zielbeschreibungen der Ausbildungsordnungen noch für die 
der Rahmenlehrpläne eine gemeinsame Sprachregelung an­
gewandt hat. Hier müssen schnellstens einheitliche Defini­
tionen gefunden werden, die von allen an der Berufsbildung 
Beteiligten verstanden werden, um jegliche Auslegungs­
schwierigkeiten ZU vermeiden. Ein einheitliches Lernzielfor­
mulierÜngssystem ist zu entwickeln und einzuführen. 

Gleiches gilt auch für die künftige Gestaltung von Fortbil­
dungsordnungen, in die Lehrgangsregelungen im Interesse 
der Einheitlichkeit und damit im Interesse der Arbeitnehmer 
und der Betriebe einbezogen werden müssen. 

Überprüft werden müssen auch die verschiedenen bestehen­
den Rechtsverordnungen und neue wären auf gesicherter 
Grundlage zu entwickeln, so weit sie vom Gesetzgeber vor­
gesehen sind. 

Ohne intensive Berufsbildungsforschung ist dies jedoch nicht 
möglich.· 

Berufsbildungsforschung 
I 

Die bisherige Arbeit des Bundesinstituts für Berufsbildungs-
forschung ist anzuerkennen. Wichtige Untersuchungen über 
die Situation der beruflichen Bildung wurden durchgeführt, 
wesentliche Detailfragen wurden erforscht, die curriculare 
Arbeit wurde verstärkt, eine Vielzahl von Modellmaßnahmen 
wurde wissenschaftlich betreut, die Ausbildungsordnungsfor­
schung wurde ausgebaut und es gab zu keiner Zeit eine so 
große Zahl moderner Ausbildungsmittel, wie sie zur Zeit 
vom BIBB angeboten werden. 

Diese Forschungs- uhd muß intensiv wei­
tergeführt und noch zielgerechter in Schwerpunktbereichen 
vollzogen werden. Dabei wäre neben dem Forschungspro­
gramm' für die Durchführungsaufgaben auch ein Arbeitspro­
gramm zu entwickeln und die gegenseitige Verzahnung si­
cherzustellen. Auch küryftig sind längerfristige Forschungsauf­
gaben -vorzusehen, und es ist dafür zu sorgen, daß sie nicht 
von Durchführungsaufgaben und kurzfristigen Fragestellun­
gen e.rdrückt werden. . 
Lothar Pinkall nannte bereits· in Ausgabe 5/75 dieser Zeit­
schrift als Bedingungskonstellationen, die es für die Berufs­
bildunq zu untersuchen gilt "die Klärung des Verhältnisses 
von Bildungs- und Beschäftigungssystem, eine Analyse der 
institutionellen und politischen Rahmenbedingungen von 
Ausbildung, eine Analyse von Ausbildungsformversuchen 
(prozeßbegleitende Forschung) sowie eine Analyse der un­
mittelbare'n Ausbildungsprozesse (Curriculum- und Ausbil­
dungsmittelforschung)". Im Rahmen der Forschungsaufgaben 
des BIBB sind auch in verschiedene Bereiche übergreifende 
Projekte durchzuführen, zum Beispiel in die Bereiche der 
Bildungs- (Erziehungs-), Wirtschafts-, Sozial- und Arbeits­
wissenschaft. Hierbei ist vor allem an Analysen der Z-usam­
menhänge zwischen Wirtschaftswachstum, Beschäftigungs­
entwicklungen sowie Berufsbildungsentwicklungen zu den­
ken; auch an Analysen der sozialen Bedingungen für die 
Strukturierung von sowie der finan­

'ziellen und 'Konsequenzen bildungspolitischer 
Reform-Vorstellungen und 

'in diesem Zusammenhang sind auch die Entwicklung von 

Bewertungsmaßstäben für die quantitative und q'ualitative 
Strukturierung per Sekundarstufe .11 notwendig, die Erfor­
schung von Berufsinhalten iin Hinblick auf Verwandtschaf­
ten in verschiedenen Berufen und Berufsbereichen sowie die 
Weiterentwicklung von Analyse- und Prognoseinstrumenten 
für die Qualifikationsstruktur des Arbeitskräftepotentials. 

Weitere wissenschaftlich fundierte Aussagen zu aktuellen 
Schwerpunkten der beruflichen Bildung durch die Berufsbil­
dungsforschung und Entwicklung sind erforderlich, vor allem 

- zur Gestaltung doppelqualifizierender ent-
sprechend den Vorstellungen des Bundesausschusses für 
Berufsbildung, 

- zu behindertengerechten Aus- und Weiterbildungsformen, 

- zur Neuordnung der Ausbi_ldungsberufe, 

- zur aktuellen Ordnungsarbeit im Bereich der Aus- und 
Fortbildungsordnungen und anderer Rechtsverordnungen, 

- zur Bildungstechnologie in Verbindung mit neuzeitlichen 
Lehr- und Lernmethoden, 

- zur Eignung und Gestaltung von Aus- und Weiterbildungs­
stätt!'ln, 

- zur sachgerechten Gestaltung von Ausbildungsplji.tzen, 
' - zur Gestaltung überbetrieblicher Ausbildungsstätten, zu 

deren Standortplanung und .zu den zu vermittelnden ln­
halten. 

Daß hierbei Modellversuche einbezogen werden müssen und 
daß es auch künftig erforderlich ist, neuzeitliche Ausbildungs­
mittel nicht nur zu entwickeln, sondern auch bereitzustel­
len, hraucht nicht besonders erwährlt zu werden. 

Weitere einzelne Forschungspulgaben zu den speziellen Be­
retchen der Berufsbildungsplanung un.d der Durchführung der 
Berufsbildung ergeben sich aus den dort aufgeführten Auf­
gaben die zum Teil bereits vom bisherigen Bundesinstitut 
für Berufsbildungsforschung eingeleitet worden sind. 

Die Ergebnisse der Berufsbildungsforschung sollen unter an­
derem Grundlage für die Vorbereitungsaufgaben der Berufs­
bildungsverwaltung sein, wie überhaupt Forschungsplanung­
Durchführung - Auswertung zu einer aufgaben- oder abtei­
lungsübergreifenden Arbeit des Bundesinstituts für Berufs­
bildung führen sollten. 

Zusammenfassung 

Die Gewerkschaften waren es, die immer für eine intensive 
Berufsbildungsforschung eingetreten sind, unabhängig von 
den zu überwindenden Schwierigkeiten und der Lösung vor-
handener Probleme. ' 

Im Interesse der Arbeitnehmer erwarten sie v'om Bundesinsti­
tut für Berufsbildung, daß es wissenschaftlich abgesicherte 
Aussagen trifft, damit Politiker und Praktiker im Berufsbil­
dungsbereich in die Lage versetzt werden, fundierte Folge­
rungen .zu ziehen und die erforderlichen Entscheidungen für 
die Politik und die Praxis zu treffen. Dabei muß die qualitati­
ve Weiterentwicklung der beruflichen Bildung im Interesse 
der Arbeitnehmer und der Gesellschaft im Vordergrund ste­
hen. 

Vorankündigung: Heft 4/77 dieser Zeitschrift erscheint Ende August 1977 unter dem Rahmenthema 
"Prüfungen in der bc:truflichen Bildung" . . . 
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Forschungsschwerpunkte des 8188 

Eine' aus wissenschaftlichen Mitarbeitern des BIBB zusam­
mengesetzte Programmkommission hat Grundsätze zur 
Strukturierung der Forschungsaktivitäten des BIBB erarbei­
tet und Schwerpunkte für die Forschung ln den nächsten 
Jahren vorgeschlagen. Mit dem Vorschlag zu Forschungs­
schwerpunkten soll eine langfristig angelegte Forschungs­
planung die Arbeit des BIBB nach innen und 
außen transparent gemacht und ein sinnvoller Einsatz der 
vorhandenen Forschungskapazitäten ermöglicht werden. Der 
Vorschlag wurde dem Hauptausschuß des ,BIBB als Anre­
gung für seine künftigen Oberregungen zur Programmpla­
nung vorgelegt. 

1. Auswahl und Begründung der Forschungsschwerpunkte 

Ziel der Berufsbildungsforschung des BIBB ist es, zur Verbes­
serung und Weiterentwicklung der beruflichen Bildung Bei­
träge ZU leisten. Dies geschieht für unterschiedliche Bereiche 
(u. a. Bildungsverwaltung, Bildungsplanung, Bildungspraxis), 
mit vielfältigen Mitteln und Methoden (u. a. empirische Erhe­
bungen, Modellversuche, Sekundäranalysen). und mündet in 
verschiedene Ergebnisformen (u. a. Simulationsmodelle, Ana­
lysen, Aus- und Fortbildungsordnungen, Mediensysteme). 

Dabei wird ein wirkungsvoller, für die Realität beruflicher 
Bildung relevanter Beitrag der Berufsbildungsforschung im 
allgemeinen nur dann geleistet werden können, ,wenn die 
Proqleme nicht einseitig und punktuell angegangen werden, 
sondern ihre Komplexität erkannt und sie unter Beachtung 
dieser Komplexität einer Lösung zugeführt Eine maß­
gebliche qualitative Verbesserung von Ausbildungsprozessen 
ist z. B. allein über eine Finanzierung, über Ausbildungsord­
nungen, effektivere Medien oder' Weiterqualifizierung von 
Ausbildern nicht zu sichern. Vielmehr sind aufeinander abge­
stimmte Problemlösungen notwendig, um die angestrebte 
qualitative Verbesserung der in einem hinrei­
chenden Umfang zu erreichen. Dies bedeutet für die Ar­
beitsweise im BIBB: Konzentration der Forschungstätigkeit 
auf die übergeordneten, als relevant und dringlich identifi­
zierten Probleme der beruflichen Bildung (Forschungsschwer­
punkte) im BIBB und Definition von Projekten, die von un­
terschiedlichen Blickwinkeln her auf unterschiedlichen We­
gen unter Einbringung unterschiedlicher Resultate zur K)ä­
rung des übergeordneten Problems sowie zur praktischen 
Umsetzung der Forschungsergebnisse beitragen. 

2. Funktion der Forschungsschwerpunkte 

Eine langfristig angelegte Forschungsplanung ist nur dann 
wirkungsvoll, wenn sie erlaubt, mittelfristige Aufgaben zu 
identifizieren, auf deren Be'{>'ältigung sich die vorhandenen 
Ressourcen einer Forschungsinstitution über einen bestimm­
ten, hinreichenden Zeitraum konzentrieren. 

Bei den hier vorgelegten Forschungsschwerpunkten handelt 
es sich um als wichtig erkannte umfassende Problemstel­
lungen beruflicher Bildung, die wegen ihrer Komplexität 
nicht in einem Forschungsprojekt angemessen bearbeitet 
werden können. Zu 'der Lösung dieser 'Problemstellungen 
wird das BIBB mit den Mitteln und Ergebnissen der For­

in den nächsten (ca. 4;-7) Jahren einen Beitrag lei­
sten. Dieser Beitrag erfolgt primär in der Durchführung und 
Auswertung bereits definierter (vgl. Forschungsprogramm) 

sowie neu zu formulierenqer Projekte, die sich an den For­
schungsschwerpunkten orientieren. Dabei ist unbestritten, 
daß das BIBB die in den Forschungsschwerpunkten ange­
sprochenen komplexen Probleme nur in Zusammenarbeit mit 
weiteren Forschungsinstitutionen sowie vielfach mit Unter­
stützung politischer und administrativer Maßnahmen ange­
hen kann, um die Probleme der beruflichen Bildung in einer 
wirkungsvollen und befriedigenden Form zu klären. 

Mit den Forschungsschwerpunkten wird ein Orientierungs­
rahmen für die mittelfristigen Aktivitäten des Instituts vorge­
legt. Sie sollen das Forschungsprogramm und. den Pro­
grammhaushalt strukturieren, Forschungsperspektiven auf­
zeigen, die Diskussion und Kooperation im BIBB fördern. 

Diese Forschungsschwerpunkte diehen zugleich als Orientie­
rungsgrößen für das Weiterbildungsprogramm der Mitarbei­
ter. 

Für die Zuordnung der Projekte zu den Forschungsschwer­
punkten werden die Ziele, die diesen Projekten voranstehen, 
herangezogen (nicht aber einzelne Maßnahmen, die irrf Pro­
jekt anfallen). Ein Projekt kann· aufgrund seiner übergeord­
neten, maßgeblichen Ziele prinzipiell mehreren Forschungs­
schwerpunkten gleichzeitig zugeordnet werden. Es sollen 
jedoch im Sinne der Schwerpunktbildung nach Möglichkeit 
Prioritäten bezüglich der Ziele eines Projekts gesetzt und 
das Projekt nur den Forschungsschwerpunkten zugeordnet 
werden, die sich mit den vorrangigen Zielen des Projekts 
in Einklang befinden. Die Zuordnung eines Forschungspro­
jekts ·zu einem Forschungsschwerpunkt wird von der Pro­
grammkommission allerdings nicht in jedem Falle als zwin­
gend erforderlich angesehen. Sie geht davon aus, daß es 
auch in Zukunft in begründeten Ausnahmefällen Forschungs­
projekte geben kann, die relativ eigenständige Fragestellun­
gen, etwa auf dem Gebiet der Methodologie zum Gegen­
stand haben. 

Wird nach einer gewissen Bearbeitungszeit der hier vorge­
schlagenen Forschungsschwerpunkte erkannt, daß diese mo­
difiziert oder andere Probleme dringlicher werden, sollten 
(aufgrund vorliegender Forschungsergebnisse, bereits 
geführter Lösungsmaßnahmen zu diesen Problemen bzw. Pro­
blemverschiebungen), dann werden· unter fachlicher Mitwir­
kung von Mitarbeitern und vor allem unter Einbeziehung 
des Hauptausschusses in die Meinungsbildung neue For: 
schungsschwerpunkte formuliert bzw. neue Akzente für die 
Projektarbeit gesetzt. Die hier vorgeschr'agenen Forschungs­
schwerpunkte legen die Arb'eiten des BIBB also keinesfalls 
auf Dauer fest; sie lassen überdies jedem Mitarbeiter einen 
hinreichenden Spielraum für die Formulierung von For-
schungsprojekten. ' 

3. Bestimmungskriterien 

Die Auswahl der hier vorgeschlagepen Forschungsschwer­
punktEil erfolgte unter Berücksichtigung 

- der im APIFG, BBiG u. a. Gesetzen genannten Aufgaben­
gebiete (gesetzliche Relevanz) 

- der von den sozialen Gruppen formulierten Probleme in 
der beruflichen Bildung (gesellschaftliche Relevanz) 

- der aktuellen Entwicklung bzw. sich zuspitzender Trends 
in der beruflichen Bildung (aktuelle Relevanz) sowie 
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- der in der Berufsbildungsforschung identifizierten und 
z. T. bereits angegangenen Probleme der beruflichen Bil­
dung (teilweise konkretisiert in früheren Forschungspro­
grammen des Instituts). 

Es sind jeweils mehrere Bestimmungsgrößen zur Entschei­
dung für einen Forschungsschwerpunkt herangezogen wor­
den. 

4. Beschreibung der 

Im einzelnen werden folgende Forsphungsschwerpunkte als 
Orientierungsgrößen für die Projektarbeit der nächsten Jah­
re im BIBB vorgeschlagen [*]: 

1. Bereitstellung von Lösungshilfen zur Überwindung des 
Ausbildungsplatzmangels bei Sicherstellung einer quali­
tativ guten Ausbildung 

2. Erstellung benutzerfreundlicher Informationssysteme für 
unterschiedliche Adressaten 

3. Verbesserung der Koordination "Von Bildungsgängen und 
Organisationsformen beruflicher Bildung 

4. Erarbeitung von Vorschlägen zur Strukturierung des Wei­
terbildungsbereichs im Gesamtsystem der beruflichen Bil­
dung 

5. Verbesserung von Abschlüssen und Prüfungen in der be­
ruflichen Bildung 

6. Bereitstellen von Lösungshilfen für adressatengerechtes 
Lehren und Lernen 

7. Entwicklung von zukunftsorientierten Bildungs­
gängen und -formen zur Erlangung und Steigerung der 
Fach- und Sozialkompetenz 

Forschungsschwerpunkt 1: 

Bereitstellung 110n Lösungshilfen zur Oberwindung des Aus­
bildungsplatzmangels bei Sicherstellung' einer qualitativ gu­
ten Ausbildung 

Das Fehlen einer ausreichenden Zahl von Plätzen für die 
berufliche Erstausbildung stellt ein gravierendes Problem dar. 
Der Ausbildungsplatzmangel ist zumindest durch zwei Fak­
toren bedingt: 

Der technisch-ökonomische Wandel hat die Ausbildungs­
intensität einzelner Betriebe und Branchen verändert. Auf­
grund demographischer Fakt\)ren (geburtenstarke Jahrgän­
ge) ist die Nachfrage der Jugendlichen nach Ausbildungs­
plätzen erheblich gestiegen. Beide Entwicklungen werden in 
den nächsten Jahren anhalten. Mit dem APIFG wird ver­
sucht, dem Ausbildungsplatzmangel entgegenzuwirken. Die 
Berufsbildungsforschung kann zur 'überwindung des Aus­
bildungsplatzmangels u. a. beitragen, indem sie Instrumente 
entwickelt, mit denen die qualitative und quantitative Aus­
bildungsintensität unterschiedlicher Wirtschaftszweige, Be­
rufsbereiche und Regionen analysiert und ggf. prognosti­
ziert werden kann. Ergebnisse zu folgenden Fragen müssen 
kurzfristig vorliegen, wenn die Forschungsarbeit wirkungs­
voll zur Überwindung des Ausbildungsplatzmangels bei Si­
cherstellung einer qualitativ guten Ausbildung beitragen soll: 
Welche Faktoren beeinflussen die Ausbildungsbereitschaft 
und -möglichkeit von Betrieben der Privatwirtschaft und der 
öffentlichen Hand hauptsächlich? Welche Bedingungen müs­
sen erfüllt sein, damit die überbetrieblichen Ausbildungsstät= 
ten zur Stabilisierung und Verbesserung des Ausbildungs­
platzangebots dienen? Welche Konsequenzen ergeben sich 
für das Berufsbildungssystem aus den Anforderungen des 

[*] Die Reihenfolge der Forschungsschwerpunkte stellt keine Rang­
folge dar. 

·Beschäftigungssystems, wenn die geburtenschwachen Jahr­
gänge ab Mitte der 80er Jahre die Schulen verlassen? 

Wie Untersuchungen zeigen, nimmt die Zahl der Jugend­
lichen, die keine Ausbildung absolvieren, zu. Insbesondere 
verringern sich zunehmend die Chancen der Jugendlichen 
ohne Hauptschulabschluß, eine Ausbildung zu erhalten. Zlfl' 
Verbesserung der Lebenschancen dieser Gruppe ist not­
wendig, in Verbindung mit der analytischen Arbeit prakti­
kable Modelle zur Qualifizierung dieser Jugendlichen zu er­
arbeiten. Der "Schülerberg" und damit die große Gruppe 
der Ungelernten "wandert" kontinuierlich in das Erwachsenen­
alter. Es müßte erforscht und erprobt werden, wie dieser 
Gruppe durch erwachsenengerechte Lernangebote Qualifika­
tionschancen und der Erwerb von Zertifikaten ermöglicht 
werden können. Das BIBB sollte verstärkt an der Konzipie­
rung und Erprobung solcher Modelle und Maßnahmen (z. B. 
außerbetriebliche Berufsausbildung im Berufsamt Berlin, 
DHKT-Modell) mitarbeiten. 

Forschungsschwerpunk! 2: 

Erstellung benutzerfreundlicher Informationssysteme für un­
terschiedliche Adressaten 

Die mangelnde Transparenz der beruflichen Bildung wird zu­
nehmend problematischer; der Überblick über Entwicklun­
gen, Strukturen, Quantitäten, qualitative Bedingungen und 
Möglichkeiten der beruflichen Bildung ist unzureichend. Da­
bei liegt das Problem nicht allein oder vorrangig an einer 
fehlenden Abspeicherung von Daten (vielfach liegen "Daten­
berge" bereit), sondern min'destens gleichrangig in ihrer un­
angemessenen Aufbereitung, Auswertung und Verfügbarkeit. 
Hinzu kommt, daß vielfach Jnteressenten keinen Zugang zu 
Informationen haben, die für sie wichtig sind. 

Vom bestehenden Informationsdefizit sind Bildungsplaner, 
Lehrende/Lernende und Berufsbildungsforscher gleicherma­
ßen betroffen. Der Berufsbildungspraxis fehlen z. B. verläß­
liche Daten über die Schülergruppen, auf die sie sich einstel­
len muß; oder auch, welche Ausbildungsmittel zur Verfügung 
stehen. Die Nachfrager beruflicher Bildung brauchen Infor­
mationen z. B. über das Ausbildungsplatzangebot, über vor­
handene Fernunterrichtslehrgänge und über bestehende Wei­
terbildungsmöglichkeiten (Bildungsberatung). Die Berufsbil­
dungsforschung ist auf forschungsrelevante Strukturdaten an­
gewiesen und benötigt daneben z. B. Dokumentationen lau­
fender Forschungsprojekte. 

Forschungsschwerpunkt 3: 

Verbesserung der Koordination von Bildungsgängen und Or­
ganisationsformen beruflicher Bildung 

Durch die teilweise Einführung unterschiedlicher Formen der 
Berufsgrundbildung sowie der Stufenausbildung in einigen 
Berufsfeldern wurden in den letzten Jahren Umstrukturie­
rungen im beruflichen Bildungssystem bewirkt, die zu den 
bereits bestehenden Problemen der Abstimmung von Lern­
prozessen noch neue aufgeworfen haben. Diese beziehen 
sich u. a. auf den Übergang von der Berufsgrundbildung zur 
Fachbildung, eine unzureichehde Durchlässigkeit zwischen 
den Bildungsgängen bis hin zu fehlenden weiteren Ausbil­
dungsmöglichkeiten für Abgänger der ersten Ausbildungs­
stufe. Aktuelle Bestrebungen hinsichtlich der Einrichtung ver­
kürzter Ausbildungsgänge ziehen entsprechende Probleme 
in der Erstausbildung und der Weiterbildung nach sich. Zu­
gleich werden dadurch die Bemühungen zur Verknüpfung 
bzw. Integration allgemeinbildender und beruflicher Bildungs­
gänge zusätzlich erschwer.t. 

Angesichts dieser Entwicklungen wird es notwendig, über die 
bisherigen Maßnahmen einer Koordinierung (z. B. Abstim­
mung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen) 
hihaus weitere Modelle und Verfahrensweisen für eine in­
haltlich, funktional und organisatorisch (auch mit der Allge-
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meinbildung) abgestimmte Berufsbildung zu entwickeln und 
zu erproben. Eine organisatorisch-technische Koordinierung 
reicht nicht aus, um Unverträglichkeilen und Ungleichwertig­
keiten im Bildungssystem zu beseitigen. Inhaltliche, qualita­
tive Lösungskonzepte auf der Basis fundierter Forschungs­
ergebnisse sind erforderlich. Eine wesentliche Voraussetzung 
für ihre Erarbeitung ist die kritische Untersuchung und Be­
wertung der Auswirkungen neuer Bildungsgänge und Orga­
nisationsformen; hierzu gehört auch die Analyse der bisheri­
gen Ansätze einer Verzahnung allgemeiner und beruflicher 
Bildung, um zu realistischen Einschätzungar von Reform­
möglichkeiten in diesem Bereich zu kommen. Neue Koordi­
nationsformen sollten mit Schulen und Betrieben erprobt 
werden, curricular abgestimmte Bildungsgänge sind im Rah­
men von Modellversuchen zu entwickeln und zu evaluieren. 
Ergänzt werden diese Forschungstätigkeiten durch die Er­
arbeitung von Entscheidungshilfen für eine verbesserte Zu­
sammenarbeit zwischen Bund und Ländern sowie von Vor­
schlägen zur weiteren Abgrenzung und Klärung staatlicher 
Regelungskompetenzen im Bereich der Erstausbildung sowie 
zwischen Erstausbildung und Weiterbildung. 

Forschungsschwerpunkt 4: 

Erarbeitung von Vorschlägen zur Strukturlerung des Weiler­
bildungsbereichs Im Gesamtsystem der beruflichen Bildung 

Der berufliche Weiterbildungsbereich ist gekennzeichnet 
durch Unstrukturiertheit und mangelnde Transparenz (z. B. 
heterogene Trägerschaft, intransparentes, unterschiedliches 
Bildungsangebot, geringe und wenig abgestimmte Regelun­
gen). Demgegenüber steht die wachsende Bedeutung beruf­
licher Weiterbildung für den Einzelnen wie für die Gesell­
schaft. 

Die vorrangige Aufgabenstellung ist bisher auf den systema­
tischen Auf- und Ausbau einer fundierten Weiterbildung im 
Hinblick auf kontinuierliche berufliche Anpassung und beruf­
lichen Aufstieg ausgerichtet gewesen. Darüber hinaus ist die 
Entwicklung eines Qualifizierungsangebots für Adressaten­
gruppen zu nennen, die bislang in der Weiterbildung unter­
repräsentiert waren. Es handelt sich hier vor allem um Arbeit­
nehmer unter dem qualifizierten Facharbeiterniveau, Frauen 
mit unzureichender beruflicher Ausbildung, ausländische Ar­
beitnehmer. Für diese Gruppen sollten gerade in Anbetracht 
der beruflichen Konkurrenzsituation infolge des akuten Aus­
bildungs- und Arbeitsplatzmangels durch die berufliche Wei­
terbildung eine Chancenverbesserung und ein sozialer Aus­
gleich geschaffen werden.· 

Unter der Prämisse, derartige Aufgaben praxisorientiert zu 
lösen, ·sind umfangreiche Voraussetzungen wie die Erfassung 
und Aufarbeitung von Daten und Informationen und die Er­
arbeitung praktikabler Strukturierungsvorschläge und Organi­
sationsmodelle erforderlich. Einer staatlichen finanziellen 
Förderung, und einer rechtlichen Regelung dieses Bereichs 
mit dem Ziel einer Vereinheitlichung, wie sie in verschiede­
ner Bundes- und Länderverantwortung angestrebt werden, 
sollte allerdings die Entwicklung von entsprechenden Leit­
linien vorausgehen. Im besonderen gehören hierzu die Klä­
rung von Grund- und Verfahrensfragen zur Abstimmung und 
Strukturierung von Ordnungsmaßnahmen einschließlich der 
Untersuchung von Professionalisierungstendenzen im Weiler­
bildungsbereich -sowie die Entwicklung von Begutachtungs­
instrumentarien zur exemplarischen Anwendung. 

Forschungsschwerpunkt 5: 

Verbesserung von Abschlüssen und Prüfungen in der beruf­
lichen Bildung 

in Anbetracht der Tatsache, daß formale Abschlüsse und Prü­
fungen die wesentlichen Zugangsvoraussetzungen für das 
öffentliche wie privatwirtschaftliche Beschäftigungssystem 

darstellen, sind sie sowohl für den einzelnen als auch für 
die Gesellschaft von erheblicher Bedeutung. Durch sie wer­
den weitgehend die Arbeits-, Berufs-, Aufstiegs- und allge­
meinen Lebenschancen verteilt; dies um so mehr in einer 
Zeit, in der ein Defizit an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
besteht. Aus diesem Grund ist kritisch zu fragen, ob das 
herkömmliche Berechtigungswesen in Form der bisher prak­
tizierten formalen Abschlüsse und Prüfungen den gesell­
schaftlichen Anforderungen, den Bedürfnissen des einzelnen 
und den wirtschaftlichen Prozessen noch gewachsen ist. Un­
ter anderem i,st - als ein Aspekt der Verbesserung von Prü­
fungssystemen - die Problematik einer Zentralisierung der 
Prüfungen für bestimmte Berufsfelder zu untersuchen. Sie er­
folgt besonders über die Bereits.tellung von Aufgabenbanken, 
deren Aufgaben zu einer entscheidenden Bestimmungsgröße 
für den Lernprozeß werden können. Daneben ist eine qua­
litative und inhaltliche Verbesserung der Prüfungsverfahren 
anzustreben, um der Gefahr einer Verfälschung des Bil­
dungsprozesses in eine dauernde .,Prüfungs-StreB-Situation" 
- wie sie sich bereits mancherorts abzeichnet (vgl. ·nume­
rus-clausus-Problem) - entgegenzuwirken. 

Zu den hier genannten Problemen sind Analysen durchzu­
führen und ein qualifikationsgerechtes Prüfungswesen als 
integrierter Bestandteil der Bildungsprozesse möglichst si­
cherzustellen. Dies ist ein Problem, das sowohl die Bildungs­
und Prüfungsinstitutionen, Lehrkräfte und Prüfer als auch die 
Entwicklung geeigneter Prüfungsformen und -systeme be­
trifft. Dabei kommt der Erarbeitung von Verfahren zur Lern­
fortschrittsdiagnose (auch in Form 'kontinuierlicher Selbst­
kontrolle) besondere Bedeutung zu, die zugleich einer ge­
zielten adressatengerechten Fortführung des laufenden Lern­
prozesses dient. Sieichermaßen ist die Funktion von Ab-

• schlüssen und Berechti.gungen, insbesondere im Weiterbil­
dungsbereich (einschließlich Fernunterricht), zu untersuchen. 

Forschungsschwerpunkt 6: 

Bereitstellen von Lösungshilfen für adressatengerechtes Leh­
ren und Lernen 

Um die Ziele beruflicher Bildung verwirklichen zu können, 
ist eine systematische Verbesserung der Bedingungen für 
adressatengerechtes Lehren und Lernen in Betrieb, Schule, 
überbetrieblicher Ausbildungsstätte, Weiterbildungseinrich­
tung usw. notwendig. Es lassen sich gegenwärtig noch be­
trächtliche Mängel 'in der Planung, Durchführung und Aus­
wertung von Lernprozessen feststellen; zudem besteht in die­
ser Hinsicht ein deutliches Qualitätsgefälle zwischen einzel­
nen Bildungseinrichtungen. Dies führt dazu, daß als wichtig 
erkannte und bildungspolitisch geforderte Qualifikationen wie 
die Entwicklung und Steigerung beruflicher und sozialer 
Handlungskompetenz von den Lernenden nicht - zumindest 
nicht "in dem angestrebten Maß - erreicht werden. Diese Si­
tuation kann sich aufgrund des bestehenden Ausbiidungs­
platzmangels - insbesondere für ohnehin benachteiligte 
Gruppen ·- noch verschärfen, wenn nicht gerade für sie ge­
zielte, Konzepte entwickelt werden. 

Effektives Lehren und Lernen ist an die Gestaltung ad.res­
satengerechter Bildungsprozesse gebunden. Das heißt: die 
Wahl der didaktisch-methodischen Maßnahmen. richtet sich 
nach den individuellen Möglichkeiten der Lernenden; ihre 
Fähigkeiten, Interessen und Erfahrungen werden ausdrück­
lich berücksichtigt; die Lernenden übernehmen im Unter­
richtsgeschehen eine aktive Rolle. Da sich die Lernenden 
aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ihrer Lernge­
schichte, ihrer sozialen Gruppenzugehörigkeit etc. zum Teil 
erheblich unterscheiden, kann nicht von einem einheitlichen 
und für alle gleichermaßen effektiven didaktischen Konzept 
und methodischen Instrumentarium ausgegangen werden. 
Vielmehr ist es erforderlich, auf der Basis fundierter For­
schungsergebnisse differenzierend vorzugehen und die B'e­
sonderheiten der verschiedenen Zielgruppen zu beachten. 
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Dementsprechend ist bei der Gestaltung von Bildungspro­
zessen für Jugendliche von anderen Voraussetzungen auszu­
gehen als bei Bildungsmaßnahmen für Erwachsene, weil bei 
Erwachsenen z. B. Lerngewohnheit, verfestigte Persönlich­
keitsstrukturen und konkrete Bildungserwartungen und -be­
dürfnisse eine besondere Rolle spielen. 

Da in bezug auf die Umsetzung adressatengerechter Lehr­
Lernprozesse erhebliche Defizite in Wissenschaft und 

Praxis zu verzeichnen sind, stellt sich die dringende Auf­
gabe, durch eine in diesem Sinne ausgerichtete (Weiter-) 
Qualifizierung der Lehrkräfte, die Entwicklung geeigneter 
Medien-/Lehrsysteme, die Erarb,eitung entsprechender Unter­
richtskonzepte sowie eine.angemessehe Ausstattung der Bil­
dungsstätten (Entwicklung· von Ausstattungsstandards) die 
notwendigen Voraussetzungen für eine verbesserte Berufs­
bildung zu schaffen. Hier kann die Forschung im BIBB einen 
entscheidenden Beitrag zur Problemlösung leisten. 

Forschungsschwerpunkt 7: 

Entwicklung von zukunftsorientierten beruflichen Bildungs­
gängen und -formen zur Erlangung und Steigerung der Fach­
und Sozialkompetenz 

Angesichts der technologischen und gesellschaltliehen Ent­
wicklung und der u. a. auch daher zunehmenden Anforderun­
gen an die Arbeitnehmer, Arbeitsplatz und sogar Beruf zu 
wechseln, muß der Ermittlung und Umsetzung berufsüber­
greifender Qualifikationen mit langfristiger, zukunftsorientier­
ter Perspektive besonderes Gewicht zukommen. Die beruf-' 
Iichen Bildungsgänge sind so zu strukturieren (Grund-, Fach­
und Weiterbildung), daß sie langfristig ErweriSschancen bie-
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ten. Den Lernenden sind im Zusammenhang mit der fach­
lichen Qualifikation Inhalte zu vermitteln, die zur Bewälti­
gung des Problemfeldes 
system" insgesamt beitragen. Dies setzt eine permanente 
Revision bzw. Neukonzeption von Aus- und Weiterbildungs­
ordnungen voraus. in diesem Zusammenhang. sind insbe­
sondere die Ausbildungssituation der Lernorte, die Qualifika­
tionsstruktur des Beschäftigungssystems und deren zukünf­
tige Entwicklung sowie allgemeine Fragen der Planung, 
Durchführung und Auswertung von Bildungsgängen zu unter­
suchen. 

Die Konstruktion von Aus- und Weiterbildungsordnungen 
sollte auf wissenschaftlich abgesicherter Basis erfolgen. Es 
sind Methoden und Verfahren zu entwickeln und zu' erpro­
ben, die dies sicherstellen. 

Für Jugendliche, die ohne zusätzliche Hilfen einen Abschluß 
in einem anerkannten A)Jsbildungsberuf nicht erreichen wür­
den, sind Förderungsmaßnahmen mit ggf. zusätzlichen Aus­
bildungsformen (z. B. zu erarbeiten. Darüber 
hinaus sind für aQdere Personengruppen mit spezifischen 
Bildungsansprüchen (Berufswechsel, Umschulung, Rehabili­
tation, Resozialisation etc.) entsprechende Bildungsmaßnah­
men zu konzipieren. Dabei sollen die vorausgegangenen Bil­
dungsgänge und die Lernvoraussetzungen soweit wie mög-
lich berücksichtigt werden. · 

1 

Bei allen Aktivitäten ist eine enge Kooperation zwischen Be­
rufsbildungsforschung u·nd sowie die 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedingungen der be­
ruflichen Sozialisation in den verschiedenen Lernorten er­
forderlich. 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern 
bei der Ordnung der Berufsausbildung 

Die Ordnung der Berufsausbildung wird entsprechend der 
verfassungsrechtlich gegebenen Kompetenzverteilung von 
Bund und Ländern wahrgenommen. Die Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern auf diesem Gebiet dient der 
Optimierung der Berufsausbildung und erfolgt nach Verfah­
ren, die zwischen Bund und Ländern vereinbart wurden. Die 
:Zusammenarbeit bei der Ordnung der Berufsausbildung muß 
Ihre Entsprechung bei der Durchführung der Berufsausbil­
dung finden. 

Ordnung der Ber1,1fsausbildung Im "dualen System" 

Ord'nung bedeutet. sowohl den Vorgahg des Ordnens als 
auch das Ergebnis, nämlich den Zustand des Geordneten, 
die festgelegte Regel oder Vorschrift. in diesem Sinne trägt 
eine Anzahl von, Resultaten staatlicher Ordm,.mgsmaßnahmen, 
nämlich Gesetze oder Rechtsverordnungen, das Bestim­
mungswort Ordnung, wie z. B. die Handwerksordnung [1] 
oder die Ausbildungsordnung [2]. 

Nach § 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. 8. 1969 (BGBI. I 
S. 1112) wird unter Berufsausbildung jener Teilbereich der 
Berufsbildung verstanden, der die berufliche Qualifizierung 
in anerkannten Ausbildungsberufen [3] bei.nhaltet. 

in der Bundesrepublik Deutschland wird die so definierte 
Berufsausbildung weitgehend im dualen System [4], d. h. 
im Betrieb und in der Berufsschule, 

Zur Regelung der Berufsausbildung sind vielfältige Ord­
nungsmaßnahmen notwE!ndig, die sich an unterschiedliche 
Adressaten zu richten haben und von verschiedenen staat­
lichen Organen zu erlassen sind. Die Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern bei der Ordnung der Berufsausbildung 
dient der Abstimmung staatlicher Regelungen zur Gew-ähr­
leistung einer einheitlichen, den technischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechenden Berufs­
ausbildung. 

Verfassungsrechtliche Grundlagen der Berufsausbildung 

Staatliches Handeln muß gesetzlich legitimiert sein. Die Re­
gelungskompetenzen in der Berufsausbildung basieren des­
halb letztlich auf verfassungsrechtlichen Normen. Das Thema 
<;lieses Aufsatzes berührt daher sowohl die Artikel des Grund­
gesetzes [5], die die sachlich-inhaltlichen Probleme' der Be­
rufsausbildung betreffen, als auch jene, die Aussagen zum 
Bund-Länder-Verhältnis machen [6]. Von Bedeutung sind in 
diesem Zusammenhang u. a. die Artikel des Grundgesetzes 
über die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel2), ·das 
Schulwesen (Artikel 7)\ die Berufsfreiheit (Artikel12), die Ge­
setzgebung des Bundes und der Länder (Artikel 70-75) so­
wie über die Gemeinschaftsaufgaben (Artikel 91 a und b). 

Die betriebliche Berufsausbildung wird im Rahmen der 
konkurrierenden Gesetzgebung als Bestandteil des Wirt-
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schafts-, Arbeits- und Sozialrechts vom Bund gesetzlich ge­
regelt; während der scl'lulische Teil der Berufsausbildung im 
Rahmen der Kulturautonomie von den Ländern eigenverant­
wortlich geordnet wird. Das Zusammenwirken von Bund und 
Ländern bei der Bildungsplanung und -förderung erfolgt als 
Gemeinschaftsaufg.abe. 

Die hier skizzierten grundgesetzliehen Bestimmungen markie­
ren im wesentlichen die konstitutionellen Grenzen, in denen 
sich die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei 
der Ordnung der Berufsausbildung vollzieht, und die das be­
stehende Ordnungsgefüge kennzeichnen. Die in dieser Weise 
gegebene Kompetenzverteilung führt in der aktuellen ,bil­
dungspolitischen Diskussion gelegentlich zur Forderung nach 
einer Grundges'etzänderung zugunsten einer alleinigen zen­
tralstaatlichen oder gliedstaatliehen Zuständigkeit bei der 
Ordnung der Berufsausbildung, um der Notwendigkeit ein­
heitlicher Lebensverhältnisse eher entsprechen zu können 
und dabei insbesondere eine einheitliche Berufsausbildung 
und gleichartige Arbeitsmarktchancen zu erreichen. 

Gesetzliche Grundlagen der Berufsausbildung 

Die Rechtsnormen der betrieblichen Berufsausbildung sind 
in einer Reihe von Bundesgesetzen gegeben sowie in 
Rechtsverordnungen, die sie konkretisieren. Zu diesen Ge­
setzen [7] gehört u. a. das Berufsbildungsgesetz, das Aus­
bildungsplatzförderungsgesetz, die Handwerksordnung, das 
Jugendschutzgesetz, das Arbeitsförderungsgesetz. Sie be­
gründen die Ziele und Inhalte der betrieblichen Berufsaus­
bildung und regeln deren Durchführung, Organisation, Fi­
nanzierung, Förderung usw. Bei diesen bundesgesetzliehen 
Ordnungsmaßnahmen der betrieblichen Berufsausbildung 
werden auch die landesgesetzlichen Bestimmungen der schu­
lischen Berufsausbildung berücksichtigt. 

Beispielsweise legt das Berufsbilduhgsgesetz (BBiG) in § 35 
fest, daß als Gegenstand der Abschlußprüfung auch der im 
Berufsschulunterricht vermittelte, für die Berufsausbildung 
wesentliche Lehrstoff aufzunehmen ist. Oder in § 6 Abs. 1 
Nr. 4 BBiG wird der Ausbildende verpflichtet, den Auszubil­
denden ,zum Besuch der Berufsschule anzuhalten, entspre­
chende Vorschriften enthält auch der § 9 des Jugendarbeits­
schutzgesetzes. Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz vom 
7. 9. 1976 (BGBI. I S. 2658) bezieht Beauftragte der Länder 
als Mitglieder der Ausschüsse des Bundesinstituts für Be­
rufsbildung (BIBB) ein. 

Die schulische Berufsausbildung wird in länderspezifischen 
Schulgesetzen [8] geregelt. Diese das Schulwesen betref­
fenden Landesgesetze enthalten die generellen Bestimmun­
gen über die Schulpflicht, -ordnung, -Organisation, -finan­
zierung, -mitverantwortung usw. und geben darüber hinaus 
Hinweise zu den curricularen Rahmenbedingungen der Un­
terrichtsgestaltung. Dementsprechend wird auch in ihnen auf 
die Beziehung zwischen der schulischen und betrieblichen 
Berufsausbildung hingewiesen. Beispielsweise heißt es im 
Artikel 13 des Bayerischen Gesetzes über das berufliche 
Schulwesen vom 15. 6. 1972 (GVBI. S. 189): 

.. (1) Dem Unterricht sind die vom Staatsministerium für Un­
terricht und Kultus im Benehmen mit den fachlich zu­
ständigen Staatsministerien und den betroffenen Ver­
bänden und Organisationen erlassenen oder genehmig­
ten Lehrpläne und Stundentafeln zugrunde zu legen. 

(2) Die Rahmenlehrpläne der Berufsschulen und Berufsfach­
schulen haben die Ausbildungsordnungen gemäß §§ 25 
und 26 des Berufsbildungsgesetzes zu berücksichtigen." 

Trotz der generellen gegenseitigen Berücksichtigung in den 
gesetzlichen Ordnungsmaßnahmen von Bund und Ländern, 
bestehen bei den für die Berufsausbildung bedeutsamen bil­
dungspolitischen Eckdaten der einzelnen Länder wesentliche 
Unterschiede. So sind beispielsweise die Probleme der be­
rufspropädeutischen Bildung (z. B. Arbeitslehre), des Berufs-

grundbildungsjahres, der Vollschulpflicht in unterschiedlicher 
Weise geregelt. 

Für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der 
Ordnung der Berufsausbildung gibt es keine gesetzlichen 
Vorschriften. 

Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern zum gemein­
samen Handeln in der Berufsausbildung 

Mangels grundgesetzlicher Regelungen müssen Bund und 
Länder durch Abkommen oder Verträge Verfahren zum ge­
meinsamen Handeln vereinbaren. Ein derartiges Verwaltungs­
abkommen zwischen Bund und Ländern wurde beispielswei­
se auf der Grundlage des Art. 91 b GG über die Errichtung 
einer gemeinsamen Kommission für Bildungsplanung [9] am 
25. 6. 1970 geschlossen. Zu den Aufgaben der damit ge­
schaffenen Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
und Forschungsförderung gehört es, einen gemeinsamen 
langfristigen Rahmenplan für eine abgestimmte Entwicklung 
des gesamten Bildungswesens sowie mittelfristige Stufen­
pläne für die Verwirklichung der bildungspolitischen Ziele 
des Rahmenplanes vorzubereiten. Die von den Regierungs­
chefs verabschiedeten Empfehlungen sind Grundlage für das 
gemeinsame bildungspolitische Handeln von Bund und Län­
dern in den einzelnen Bereichen des Bildungswesens. Der­
artige Zielprojektionen für die Ordnung der Berufsausbildung, 
die gemeinsam von Bu[!d und Ländern zu verwirklichen ist, 
enthält z. B. der Stufenplan zu Schwerpunkten der beruf­
lichen Bildung [10]. 

Ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern, das das 
Verfahren bei der Abstimmung von Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrplänen betrifft, ist in dem sogenannten Ge­
meinsamen Ergebnisprotokoll [11] vom 30.5.1972 festge­
legt. Dieses Verfahren ist deshalb von besonderer Bedeu­
tung, weil damit die Entwicklung und inhaltliche Gestaltung 
der Ordnungsunterlagen für die betriebliche und schulische 
Berufsausbildung mitbestimmt wird. Ein aufgrund des 
meinsamen Ergebnisprotokolls eingerichtetes Beratungs- und 
Entscheidungsgremium, der Koordinierungsausschuß, hat am 
8. &. 1974 ein Abstimmungsverfahren [12] konkretisiert und 
formal beschlossen. Danach werden in getrennten Arbeits­
sitzungem von einerseits Sachverständigen des Bundes und 
andererseits Rahmenlehrplankommissionen Ausbildungsord­
nungs- und Rahmenlehrplanentwürfe eigenverantwortlich er­
arbeitet und in gemeinsamen Sitzungen dieser Arbeitsgre­
mien die Entwürfe beider Ausbildungsvorschriften aufein­
ander abgestimmt. Das Abstimmungsverfahren beginnt mit 
der Einbringung des Projektantrages zur Abstimmung eines 
Ordnungsvorhabens im Koordinierungsausschuß und endet 
mit der Empfehlung zum gemeinsamen Erlaß der beiden ab­
gestimmten Ausbildungsvorschriften, die dann dem rechts­
förmlicl'len Erlaßverfahren zugeleitet und nach ihrer lnkraft­
setzun'Q gemejnsam im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. 

Das Vo
1
rgehen war zwischen Bund und Ländern umstritten: 

Die war, ob man von Anfang an ein Gesamtcurriculum 
erstellen läßt ( .. gemeinsame Erarbeitung ") oder getrennte 
Pläne entwickelt und sie dann aufeinander abstimmt. 

Aufgrund der getroffenen Abstimmungsregelung entwickelte 
sich ein ,.Vorverfahren", bei dem ,.Entwürfe" für Ausbil­
dungsordnungen und Rahmenlehrpläne unter Beteiligung der 
jeweils anderen Seite entstehen. Diese ,.Beteiligung" 
schieht al;ler gleichsam ,.inoffiziell", indem die andere Seite 
als Gast peladen ist. 

Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Ord­
nung dEflr Berufsausbildung erfolgt aufgrund zwischenstaat­
licher Vereinbarungen in Gremien, die mit Vertretern- des 
Bundes und der Länder als Kompetenzträger für die Berufs· 
ausbildung besetzt sind. Dies hat zu heftigen Protesten der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen geführt, die im 
Koordinierungsausschuß vertreten zu sein wünschten. Das 
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Ausbildungsplatzförderungsgesetz trägt diesem Wunsche da­
durch Rechnung, daß der Länderausschuß zusätzlich mit 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzt ist. 

Institutionen auf der Seite des Bundes und der Länder bei 
der Ordnung der Berufsausbildung 

Die abstrakte Formulierung "Bund und Länder" läßt nicht 
unbedingt transparent werden, daß sowohl innerhalb des 
Bundes als auch innerhalb der Länder, bezogen auf die 
Berufsausbildung, sehr differenzierte Interessen, 
keiten und Entscheidungsprozesse bestehen. So gibt es auf 
Bundesebene im Zusammenhang mit der Ordnung der Be­
rufsausbildung einerseits die Fachminister, die beispielswei­
se für den Erlaß und damit die inhaltliche Gestaltung der 
Ausbildungsordnungen gemäß § 25 BBiG und HWO f:Ustän­
dig sind, und andererseits den Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft, der als Einvernehmensminister bei der 
Ordnung der Berufsausbildung auf die Berücksichtigung der 
bildungspolitischen Ziele und Vorgaben der Bundesregierung 
zu achten und die Koordination auf diesem 
Gebiet vorzunehmen hat. Ferner ist es gemäß § 14 Abs. 2 
APIFG Aufgabe des Bundesinstituts für Berufsbildung, nach 
Weisung des zuständigen Ministers an der Vorbereitung von 
Ausbildungsordnungen und sonstigen Rechtsverordnungen 
mitzuwirken. Die Ordnungskompetenz und die Durchführung 
der Berufsausbildung sind auf Seiten des Bundes grundsätz­
lich institutionell getrennt. Aufgrund staatlich verordneter 
Ausbildungsvorschriften, wird die Berufsausbildung einzel­
betrieblich durchgeführt, otme daß für die Unternehmen eine 
Ausbildungsverpflichtung besteht. Diese Situation macht einen 
Konsens mit den Trägern der Berufsausbildung und de'n 
Gewerkschaften notwendig, die gemäß § 98 Betriebsverfas­
sungsgesetz das Mitbestimmungsrecht bei der Durchführung 
der Berufsausbildung besitzen. Die Ordnungsvorhaben im 
Bereich der betrieblichen Berufsausbildung sind deshalb mit 
den davon betroffenen Fach- und Spitzenorganisationen der 
Wirtschaft (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kammern) abzustim­
men, wie es auch in der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesregierung vorgesehen ist. 

ln den Ländern sind neben den Kultusministern oder -Sena­
toren auch die Wirtschafts- und Arbeitsminister mit der Be­
rufsausbildung befaßt, soweit sie beispielsweise für die be­
triebliche Berufsausbildung als Aufsichtsbehörde der Kam­
mern zuständig sind. Zur Koordinierung von Angelegenhei­
ten der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung mit dem 
Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung und 
der Vertretung gemeinsamer Anliegen wurde von den Kultus­
ministern der Länder in der Bundesrepublik Deutschland die 
Kultusministerkonferenz (KMK) eingerichtet [13]. 

Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz (APIFG) sieht nun im 
§ 17 vor, einen Länderausschuß als ständigen Unterausschuß 
des Hauptausschusses im BIBB zu schaffen, Aufgabe 
es vor allem ist, auf die Abstimmung zwischen Ausbildungs­
ordnungen und schulischen Rahmenlehrplänen hinzuwirkef!. 
Mit diesem Länderausschuß soll ein Beratungsorgan aer ati 
der Berufsausbildung Beteiligten eingerichtet werden. Er 
wird sich dementsprechend aus Beauftragten der Länder, 
des Bundes, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen­
setzen. Darüber hinaus ist im § 17 Abs. 6 APIFG vorgese­
hen, daß die weitere Abstimmung zwischen Bund und Län­
dern im Bereich der beruflichen Bildung durch eine Verwal­
tungsvereinbarung geregelt werden soll. Der Gesetzgebar 
beabsichtigte damit für die Zusammenarbeit von Bund und, 
Ländern, bei der Erarbeitung der Ziele und Inhalte der Be­
rufsausbildung einen zweckrationalen organisatorischen Rah­
men zu konzipieren. 

Die aktuelle Problematik besteht darin, daß die Vorschriften 
des APIFG noch nicht realisiert sind, die Verfahrensweise 
nach dem Gemeinsamen Ergebnisprotokoll vom 30. 5. 1972 
bis zum Abschluß der Verwaltungsvereinbarung seitens der 

Länder vorgezogen wird, während die Beauftragten der Ar­
beitgeber und Arbeitnehmer ihre sofortige Beteiligung im 
Sinne des APIFG fordern. 

Durchführung der Berufsausbildung im "dualen System" 

Die in den Ausbildungsvorschriften verordneten oder erlas­
senen Ziele, Inhalte und Konzeptionen der Berufsausbildung 
müssen in der Ausbildungspraxis, d. h. in Betrieben und in 
Berufsschulen verwirklicht werden. Während im Bereich der 
schulischen Berufsausbildung der Erlaß der Ausbildungs­
vorschriften und der danach durchzuführende Unterricht als 
öffentliche Aufgabe vom Staat (Länder) wahrgenommen wird', 
müssen im Bereich der betrieblichen Berufsausbildung die 
vom Staat (Bund) erlassenen Ausbildungsordnungen und 
sonstigen gesetzlichen Ausbildungsvorgaben von den Aus­
bildungsbetrieben erfüllt werden. Ausbildungsordnungen sind 
Rechtsverordnungen mit Gesetzescharakter. Die Verpflichtung 
zu ihrer Erfüllung hängt vom Abschluß eines privatrechtliehen 
Ausbildungsvertrags ab, der allerdings staatlich nicht erzwun­
gen werden kann. Hingegen sind Rahmenlehrpläne als Er­
lasse lediglich interne Verwaltungsvorschriften, ihre Erfüllung 
kann jedoch vom Kultusmirister durch Anweisung erzwungen 
Vlferden. 

Die nach dem zwischen Bund und Ländern vereinbarten Ver• 
fahren abgestimmten Ausbildungsordnungen und Rahmen­
lehrpläne garantieren nicht von selbst die Koordination der 
betrieblichen und schulischen Berufsausbildung. Sie stellen 
nur den einheitlichen Rahmen dar, innerhalb dessen sich die 
duale Berufsausbildung vollziehen kann. Die Ausbildungs­
praxis in Betrieb und Berufsschule erfordert darüber hinaus 
eine enge Zusammenarbeit, um die Zielvorstellungen und die 
auf oberer Ebene abgestimmten Ordnungsvorgaben auch im 
Ausbildungsprozeß zu verwirklichen. Die Koordination und 
Kooperation vor Ort muß sich sowohl auf die inhaltlich-curri­
culare als auch auf die organisatorischen Probleme der 
Durchführung der Berufsausbildung sowie der Prufungen be­
ziehen. Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei 
der Ordnung der Berufsausbild.ung, die hoffentlich bald durch 
den Abschluß einer Verwaltungsvereinbarung im Länderaus­
schuß unter Beteiligung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
erfolgen kann, muß ihre Entsprechung bei der Durchführung 
der Berufsausbildung besitzen, um eine Verbesserung der 

zu bewirken. 
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Neue Zuständigkeiten für das private Fernlehrwesen 

Das private Fernlehrwesen in der Bundesrepublik Deutsch­
land kann nach lokrafttreten des Fernunterrichtsschutzgeset­
zes (FernUSG) am 1.1.1977 als der am extensivsten gesetz­
lich geregelte Weiterbildungsbereich bezeichnet werden. Der 
Beitrag erläutert wichtige Aspekte des neuen Gesetzes und 
geht besonders auf die Konsequenzen für die staatlichen 
Stellen ein, die bisher zuständige Stellen für die freiwillige 
Kontrolle von Fernlehrgängeh waren. 

Das private Fernlehrwesen in der Bundesrepublik Deutsch­
land ist erst seit wenigen Jahren Gegenstand gesetzlicher 
Einflußnahmen. Ein früheres gesetzliches Eingreifen hätte die 
Entwicklung dieses kommerziellen Bildungssektors vermut­
lich 'in eine weit günstigere Situation geführt als sie heute 
konstatiert werden muß. 

Daß Fernunterricht erst so spät und auch meist nur mit­
telbar in gesetzliche Regelungen einbezogen wurde, hat vor­
rangig zwei Gründe. Erstens besteht das private Fernlehr­
wesen zu mehr als 74 v. H. aus privatwirtschaftliehen Bil­
dungsunternehmen [1] und nicht - wie entsprechende 
Selbstbezeichnungen oft vermuten lassen: ("Fernschulen")­
aus Privatschulen oder Bildungseinrichtungen vergleichbaren 
Charakters. Und während der Staat im Bereich des Bildungs­
wesens über erhebliche und unmittelbare Einfluß- und Hand­
lungsmöglichkeiten verfügt, durch Gesetze und Verordnungen 
bestimmte Absichten durchzusetzen, kann er nach markt­
wirtschaftlichen Gesichtspunkten konzipierte WirtschaftsUI1-
ternehmen oft nur mittelbar, z. B. mit Hilfe von steuerlichen 
Anreizen, finanzieller Förderung und ähnlichen Maßnahmen 
beeinflussen. Zweitens ist die Anzahl der Teilnehmer bei den 
ca. 140 Fernlehrinstituten mit etwa 150 000 zwar relativ groß, 
in ihrer großen Mehrheit sind sie jedoch unorganisiert [2] 
und verfügen über keine Lobby, die ihre Interessen hinrei­
chend vertreten könnte. Die Gesetzgebung erhielt 1969 wich­
tige Impulse, nachdem vorausgegangene indirekte Maßnah­
men bis dahin nicht hinreichend gegriffen hatten. Dem föde­
rativen System im Bildungssektor entsprechend, verabschie-

. deten die Gesetzgeber des Bundes und der Länder 1969 
jeweils getrennt in Zielrichtung und Inhalt gleichart1ge, den 
Gegenstand jedoch unscharf abgrenzende gesetzliche Rege­
lungen: Im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes [3] wurde 
dem Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung im § 60 Ab­
satz 4 die Aufgabe übertragen; " ... berufsbildende Farn­
unterrichtslehrgänge ... auf Antrag der Fernlehrinstitute dar­
auf zu überprüfen, ob sie nach Inhalt, Umfang- und Ziel so­
wie nach pädagogischer und fachlicher Betreuung der Lehr-

gangsteilnehmer den Vertragsbedingungen und der für den 
Fernunterrichtslehrgang betriebenen Werbung mit deo Zie­
len der qerufli.chen Bildung im Sinne dieses Gesetzes über­
einstimmten und für das Erreichen des Lehrgangsabschlus­
ses geeignet waren." - Die Länderparlamente verabschie­
deten danach einen "Staatsvertrag über die Errichtung und 
Finanzierung der Zentralstelle für Fernunterricht". Danach 
wurde dieser Stelle (ZFU) die Überprüfung aller Fernlehrgän­
ge zugeordnet, deren Prüfungsziele in die Zuständigkeit min­
destens eines Kultusministeriums der Länder fielen. Im übri­
gen war,en die Überprüfungskriterien beider Stellen, die in 
zusätzlichen RichtliAien für die Überprüfung festgelegt wur­
den, nahezu gleichlautend. Seide gesetzliche Regelungen 
blieben jedoch im Zugriff indirekt und ihre Schwächen waren 
vielfach. • 

Daß die freiwillige Überprüfung sich schließlich doch zu ei­
nem recht Instrument des Teilnehmerschutzes 
entwickelte und die notwendige Bereinigung des Fernunter­

von ungeeigneten Lehrgangsangeboten und die 
Teilnehmer benachteiligenden Studienverträgen einleitete, 
hat mehrere Ursachen. Unter anderem haben Einrichtungen 
wie die Bundesanstalt für Arbeit, de'r Berufsförderungsdienst 
der Bundeswehr, aber auch die zuständigen Finanzbehörden 
ihre Förderungsmaßnahmen zunehmend von der positiven 
Überprüfung der Fernlehrgänge durch die staatlichen Stellen 
abhängig 'gemacht. ' 

Um diese Erfolge zu konsolidieren, noch immer abseits ste­
hende Fernlehreinrichtungen ebenfalls zu erfassen und da­
mit die. Situation für die Fernunterrichtsteilnehmer weiter zu 
verbesse'rn, verabschiedete der Deutsche Bundestag im Mai 
1976 ein weiterreichendes Gesetz, das am 1. 1. 1977 in Kraft 
trat und die Zuständigkeiten für das private Fernlehrwesen 
entscheidend veränderte. Der Zugriff auf die Qualität des 
Fernllnterrichts und auf das Geschäftsgebaren der FernJahr­
einrichtungen erfolgt unter Gesichtspunkten des Verbraucher­
schut;!:es. Als wichtigste neue Regelungen fordert das Farn­
unterrichtsschutzgesetz nunmehr obligatorisch [4]: 

- eine Zulassungspflicht für all'e entgeltlich vertriebenen 
Fernlehrgänge, die nicht dem, Hobby- oder Freizeitbereich 

• zuzuordnen sind (§ 12) 

eine Anzeigepflicht für Hobby- und Freizeitlehrgänge 
(§ 12) 

genau beschriebene Anforderungen an Form und Inhalt 
Fernunterrichtsvertrages (§§ 3, 4, 5) 
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- Ausschluß von Provisionsvertretern (§ 17) 

- strenge Anforderungen an das_ Werbe- und Informations-
material der Fernlehriostitute über ihr Lehrgangsangebot 
(§ 16). 

Das Gesetz ordnet - mit einer Ausnahme in § 15 - seine 
gesamte verwaltungsmäßige Durchführung den Ländern zu 
und schlägt in § 19 vor, die Zulassung von Fernlehrgängen 
einer Zentralstelle zu übertragen. Für ihre 
im Rahmen von Zulassungsverfahren über berufliche Fern­
lehrgänge kann - wie § 19 ausdrücklich konzidiert - diese 
Zentralstelle auch schriftliche Stellungnahmen des Bundes­
instituts für Berufsbildung einholen. Hiermit räumt der Bun­
desgesetzgeber den Ländern die Möglichkeit ein, sich eines 
Bundesinstituts für die Durchführung ihrer Aufgaben zu be­
dienen, die dort vorhandene fachliche und personelle Kapa­
zität zu nutzen und trotzdem als alleinige Entscheidungsträ­

aufzutreten. Damit erhalten die privaten Fernlehreinrich­
tungen und die Interessenten an Fernunterricht eine ein­
heitliche Bezugsadresse, die es allerdings noch nicht gibt 
und deren Benennung auch noch einige Zeh auf sich warten 
lassen wird. Die Länder haben das Fernunterrichtungsgesetz. 
zum Anlaß genommM, einen Staatsvertrag über· die 
Errichtung einer Zentralstelle für die Zulassung von Fern­
lehrgängen zu erarbeiten. Die einzelnen Kultusminister, die 
mitzeichnenden Ressorts bei den einzelnen Ländern, die 
Ministerpräsidenten und diE:i einzelnen Länderparlamente 
müssen dem neuen Staatsvertrag noch ihre Zustimmung ge­
ben;- es ist nicht auszuschließen, daß es darüber 1978 wer­
den kann. Das führt zu der Frage, welche konkreten Maß­
nahmen zur Ordnung des privaten Fernlehrwesens in der 
Zwischenzeit ergriffen werden. 

Zunächst haben die Länder durch' eine Verwaltungsvereinba­
rung vom 26. 11. f976 die noch bestehende Staatliche Zen­
tralstelle für Fernunterricht der Länder (ZFU) mit der Wahr­
nehmung der nun bei den einzelnen Ländern liegenden Auf­
gaben zur Zulassung Fernlehrgängen bea·uftragt. Einen 
Vorgriff auf die für Bund und Länder - und wohl auch für 
alle Betroffenen- wünschenswerte und nach dem Fernunter" 
richtsschutzgesetz mögliche Einbeziehung des Bundesinsti­
tuts für Berufsbildung enthält diese Vereinbarung nicht. Im 
Juni 1977 hat die ZFU allerdings eine Reihe konkreter Er­
suchen an das Bundesinstitut gerichtet, zu einigen der be­
reits vorliegenden ca. 60 Anträge auf Zulassung gutachter­
liehe Stellungnahmen abzugeben [5]. Den Fernlehrein­
richtungen werden also aufgrund der nur langsam fort­
schreitenden Ausfüllung des im FernUSG abgesteckten Hand-

' lungsrahmens Entscheidungen über ihre Zulassungsanträge 
vorläufig kaum zugehen. Nachteile können ihnen daraus je­
doch nur in Ausnahmefällen entstehen: Nach § 22,'(Über­
gangsvorschriften für die Zulassungspflicht) bedarf ein Ver• 
anstalter, der innerhalb eines Jahres nach lnkrafttreten des 
FernUSG einen Zulassungsantrag für einen Fernlehrgang ge­
stellt hat, dieser Zulassung für drei Jahre nicht. Will er aller­
dings für diesen Lehrgang .. eine finanzielle Förderung füt 
seine Teilnehmer nach dem Arbeitsförderungsgesetz oder 
steuerliche Erleichterungen beantragen, so fehlt ihm ohne 
Zulassung ein oparationaler Qualitätsnachweis gegenüber 
den zuständigen Behörden. 

Die Obergangsvorschriften werfen noch eine weitere Proble­
matik auf: 

Erstens bedürfen nämlich alle Lehrgänge, die nach dem 
bis Ende 1979 geltenden Recht auf freiwilliger Basis über­
prüft wurden und ein staatliches Gütezeichen erhielten, 
vier Jahre lang (bis 31, 12. 1979) keiner Zulassung. Dies 
ist sinnvoll, da diese Lehrgänge einer Qualitätskontro0e' 
unterworfen waren. Insoweit gelten also auch die Vor­
schriften des Berufsbildungsgesetzes und des bisherigen 
Staatsvertrages der Länder weiter. 

- Zweitens hat der Gesetzgeber durch eine entsprechende 

Formulierung der Obergangsvorschriften der zuständigen 
Zulassungsstelle die Möglichkeit eingeräumt, den zu er­
wartenden Antragsstau über drei Jahre abzu­
arbeiten. 

Dies führt für die Fernunterrichtsinteressenten während ei­
nes längeren Zeitraumes zu einem wohl nicht immer völlig 
durchschaubaren Nebeneinander von Lehrgängen, die noch 
ein Gütezeichen nach altem Recht tragen, solchen, für die 
ein Zulassungsantrag gestellt wurde und schließlich einer 
wachsenden Zahl von zugelassenen Lehrgängen. Ohne eine 
verstärkte und verbesserte Information steht der Fernunter­
richtsinteressent dieser Situation vermutlich recht ratlos ge­
genüber. 

Hieraus erwächst auch eine Verpflichtung des Bundesinsti­
tuts für Berufsbildung verstärkt auf seine abhängigen und 
seine autonomen Funktionen im beruflichen Fernunterricht 
hinzuweisen und sie zum Vorteil der Fernunterrichtsteilneh­
mer einzusetzen: 

- Nach § 15 FernUSG entscheidet das Bundesinstitut auch 
künftig autonom über unentgeltliche berufsbildende Fern­
lehrgänge. 

,Fernlehrgänge, die auf vertraglicher Grundlage unentgeltlich duren­
geführt werden und berufliche Bildung vermitteln, die Gegenstand 
bundesrechtlicher Regelungen, insbesondere des Berufsbildungsgeset­
zes, ist, können vom Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung auf 
Antrag als geeignet anerkannt werden. 

- Um die mögliche und in § 19 Abs. 2 vorgeschlagene Ko­
operation der Zentralen Zulassungsstelle der Länder mit 
dem Bundesinstitut zu gewährleisten, sind Teile des 
FernUSG in dasAusbildungsplatzförderungsgesetz (AP.IFG) 
übernommen worden [6]. 

Das FernUSG schreibt vor: 
Bei berufsbildenden Fernlehrgängen trifft die zuständige Behörde die 
Entscheidung darüber, ob Versagungsgründe ... vorliegen und ob die 
Zulassungsvoraussetzung . . . erfüllt ist, unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Forschung und Planung auf dem Gebiet der beruf­
lichen Bildung. Das Landesrecht• kann vorsehen, daß die zuständige 
Behörde die Entscheidung . . . Im Benehmen mit dem Bundesinstitut 
für Berufsbildungsforschung zu treffen hat. Das Landesrecht kann in 
diesem Falle bestimmen, daß die zuständige Behörde vor der Ent­
scheidung nach Satz 1 eine schriftliche Stellungnahme des Bundes; 
Instituts für Berufsbildungsforschung einzuholen und, falls sie beab­
sichtigt, von der Stellungnahme abzuweichen, dem Bundesinstitut für 
Berufsbildungsforschung unter Angabe der. Gründe für die beabsich­
tigte Entscheidung erneut Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu 
geben hat. 

Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz nimmt diese Möglich­
keit auf und bes,timmt zunächst in § 14 Abs. 2 Nr. 6 a unter 
den Aufgaben für das Bundesinstitut für Berufsbildung auch: 
Nach § 19 Abs. 2 Satz 2 des Fernunterrichtschutzgesetzes sind berufsbil­
dende Fernlehrgänge zu prüfen und ist vor d\)r Zulassung dieser Fern­
lehrgänge nach § 19 Abs. 2 Satz 3 des Fernunterrichtsschutzgesetzes 
Stellung zu nehmen, sofern das Landesrecht nach diesen Vorschriften 
eine Entscheidung Im Benehmen mit dem Bundesinstitut für Berufs­
bildung vorsieht. 

Eine eindeutige Zuordnung solcher berufsbildender Lehr­
gänge, die s'owohl bundesrechtlichen Regelungen zuzuord­
nen sind als auch Länderinteressen berühren, weil sie auf 
staatliche Prüfungen vorbereiten, wurde wieder nicht vorge­
nommen, sie ist auch schwierig. Eine neuerliche. Belastung 
der Zusammenarbeit der beteiligten Stellen der Länder und 
des Bundes ist jedoch auszuschließen, wenn die bereits 
ausgebaute Kooperation weitergepflegt wird und auch die 
Länder mögliche Bedenken im Interesse einer sachorientier­
ten Arbeit zurückstellten; schließlrch sind die Länder nach 
dem Willen des Bundesgesetzgebers die alleinigen Entschei­
dungsträgf,')r für die Zulassung von kommerziell vertriebe­
nen Fernlehrgängen. Bedauerlich und weder im Interesse 
des Fernlehrwesens noch im Sinne einer funktionellen Nut­
zung vorhandener Kapazitäten wäre es, wenn die Länder 
den Vorschlag des Bundesgesetzgebers zur Zusammenarbeit 
nicht vorbehaltlos aufgriffen. 

Dem BIBB verbleiben nach dem Ausbildungsplatzförderungs­
gesetz in jedem Falle autonome Aufgaben, die ohne enge 
Verzahnung mit der Praxis des Fernunterrichts weniger effek­
tiv wahrgenommen werden können. Das APIFG bestimmt 
nämlich in § .14 Abs. 2 Nr. 6 b-e u. a. weiter: 



BWP3/77 H. Holz, Zusammenarbeit von Bund und Ländern 21 

- Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat 

b) Fernlehrgänge nach § 15 Abs. 1 des Fernunterrichtsschutz­
gesetzes als geeignet anzuerkennen, 

c) im Wege der Amtshilfe berufsbildende Fernlehrgänge, die 
nicht unter das Fernunterrichtsschutzgesetz fallen, zu 
überprüfen, 

d) durch Forschung und Fö,rderung von Entwicklungsvorha­
ben zur Verbesserung und Ausbau des berufsbildenden 
Fernunterrichts beizutragen. und Dokumentationen zum 
berufsbildenden Fernunterricht zu erstellen und zu ver­
öffentlichen, 

e) Veranstalter bei der Entwicklung und Durchführung be­
rufsbildender Fernlehrgänge zu beraten und Auskünfte 
über berufsbildende Fernlehrgänge im Rahmen der Auf­
gaben nach den Buchstaben a und b zu erteilen; 
der Hauptausschuß erläßt die Richtlinien für die Wahrneh­
mung der Aufgaben nach den Buchstaben a bis c; 

die Richtlinien bedürfen der Genehmigung des zuständi­
gen Bundesministers. 

Insbesondere die komplexen Aufgaben nach d) und e) sind 
autonome und wissenschaftsorientierte Aufgaben des BIBB 
und durch das FernUSG nicht mehr erlaßt. Sie müssen aber 
als tlapkierende Maßnahmen zu eben diesem Gesetz gese­
hen werden, das ohne zusätzliche Forschung und System, 

Heinz Holz 

beratung die damit verbundenen weitreichenden Ansprüche 
kaum erreichbar werden läßt. Deshalb müssen kontroverse 
Positionen in der Durchführung der Gesetzgebung zum Fern­
unterricht zugunsten einer umfassenden Kooperation aller 
Beteiligten, auch .unter Einbeziehung der Fernlehreinrichtun­
gen und der Teilnehmer, vermieden·· werden. Nur so kann 
das private Fernlehrwesen aus der eingangs erwähnten ge­
ringen Bedeutung für das Gesamtbildungswesen herausge­
führt werden. 

Anmerkungen 

[1) Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung !Hrsg.): Fernlehrinsti­
tut• in der Bundesrepublik Deutschland, Sonderheft 2 der Mitteilun­
gen des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung, Berlln 1972, 
8.18. 

[2) Der .,Deutsche Studlenkreis" bezeichnet sich selbst als unabhän­
giger Teilnehmer-Verband, doch zählt er nur ca. 2000 Mitglieder 
und organisiert damit nur etwa 1,3 v. H. der derzeit gegebenen 
Teilnehmer am Fernunterricht. 

[3) Bundesgesetzblatt, Teil I (1969) S. 1112. 

[4) Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): Farn­
unterrichtsschutzgesetz - Eine Informationsschrift des Referats 
Presse und Ofifentlichkeltsarbelt. Unter Post!. 120124, 5300 Bonn 12, 
kostenlos zu beziehen. ·' 

[5) Die' Mehrzahl dieser Anträge ging noch •direkt. beim 61'8B ein. 

[6) Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): Das 
Ausbildungsplatzförderungsgesetz (APIFG) - Eine Informations­
broschüre des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft. 
Unter Postfach 12 01 24, 5300 Bonn 12, kostenlos zlf beziehen. 

Zusammenarbeit von Bund und Ländern am Beispiel 
der Förderung von Modellversuchen in der Berufsbildung 

Am Belspiel der Modellversuchs-Förderung zeigen sich Chan­
cen und Grenzen des Vollzugs einer gemeinsamen Bildungs­
planung. Seit 1971 wurde diese Zusammenarbeit an der 
Nahtstelle der Umsetzung bildungspolitischer Leitlinien und 
planerischer Zielvorstellungen Jn die Bildungspraxis kontinu­
ierlich erweitert. 

Im Rahmen der Skizzierung einiger Grundzüge des von Bund 
und· Ländern bisher entwickelten Systems der gemeinsamen 
Modellversuchs-Förderung sollen Möglichkeiten des Zusam: 
menwirkens von Bund und Ländern im Bereich der Bildungs­
planung aufgezeigt werden. Damit verbunden ist eine Dar­
stellung einzelner Problemfelder, die sich im Verlauf der 
Entwicklung des Systems herauskristallisiert Letztlich 
kann die Mehrzahl bisher aufgetretener Konflikfe in diesem 
Bereich an der zwischen Bund und Ländern zum Teil kontro­
vers interpretierten Rechtsposition des Bundes - unter­
schiedliche Akzentuierung der Plllnungsbefugnisse im Span­
nungsfeld zwischen Globalplanung und Detailplanung - ver­
ortet werden. 

Die rechtliche Basis des Zusammenwirkans ist der 1969 iri 
das Grundgesetz eingefügte Artikel 91 b. Bund 'und Länder 
können' demnach auf Grund von Vereinbarungen bei der Bil­
dungsplanung zusammenwirken. 

Nach Gründung der Bund-Länder•Kommission 'für Bili:lungs­
planung (BLK - 1970) [1] erfolgte sehr kurzfristig die Aus­
arbeitung einer ,.Rahmenvereinbarung [2] 
durch den damit beauftragten ,.Ausschuß für"'lnnovationen im 
Bildungswesen". Diese 'am 7. Mai 1971 in Kraft getretene 
Vereinbarung bezieht sich auf die koordinierte Vorbereitung, 
Durchführung und wissenschaftliche Begleitung von Modell­
versuchen im Bildungswesen. Charakteristisch für die inhalt­
liche Ausprägung und rechtliche Verankerung dieses Modell­
versuchstyps ist sein Bezug zu den im ,.Bildungsgesamtplan" 
und dem ,.Stufenplan zu Schwerpunkten der beruflichen Bil­
dung," im bildungspolitischen Konsens entwickelten Zielset­
zungen. Die Ansätze zu einer kooperativen Planung werden 
vertieft und zugleich konkretisiert, indem .Bund und Länder 
mit der Modellversuchs-Förderung ihren politischen Willen 
zur gemeinsamen Realisierung von, gesamtstaatlich verant­
worteten Planungsvorstellungen 

Den gemeinsamen Bezugspunkt bildet hierbei die Vorstel­
lung, daß Modellversuche als Bestandteile einer Vorbereitung 
bzw. Einleitung reformorientierter Veränderungsmaßnahmen 
angesehen werden können. Dies ergibt sich aus det Einsicht, 
die Problemlösungsbasis für die Verwirklichung komplexer 
Reformziele, neben theoretisch gewonnenen Einsichten und 
isolierten Einzelerfal;lrungen, auch um ·systematisch gewon­
nene empirische Erkenntnisse im Vollzug der Planrealisie-
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rung anreichern zu müssen. Nach der BLK sind Modellver­
suche notwendig, um neue Konzeptionen und Möglichkeiten 
zu erproben und allgemeine Innovationen vor):ubereiten. Cie­
se funktionale Umschreibung wird in der "Rahmenvereinba­
rung Modellversuche" in dem Sinne konkretisiert, daß Mo­
dellversuche wichtige Entscheidungshilfen für die Entwick­
lung des Bildungswesens geben sollen. Unter diesem Aspekt 
kann sich demnach die Spannweite bildungspolitisch moti­
vierter Entscheidungshilfen zwischen den Polen einer Um­
setzung allgemeiner bildungspolitischer Leitlinien in die Bil­
dungspraxis und der Erprobung konzeptioneller Details unter 
vorgegebener eindeutiger Zielsetzung mit geringem Hand­
lungsspielraum bewegen. ln der Modellversuchspraxis führt 
dies etwa im Hinblick auf die Reichweite angestrebter Er­
gebnisse - z. B. Begrenzung der Erkenntnisse auf einen 
Schultyp oder universelle Aussagen - und die Radikalität 
geplanter organisatorischer oder curricularer Veränderungen 
zu unkocrdinierten und tendenziell nicht vergleichbaren Pro­
grammen. Dieses Problem wird noch verschärft durch die 
Frage nach der Repräsentativität der Ergebnisse aus Modell­
versuchen im Zusammenhang mit notwendigen Generalisie­
rungen. Um dieser in unserem föderativen System - mit 
den gegebenen Zuständigkeiten von Bund und Ländern -
gewissermaßen "naturwüchsig" gegebenen Strömung ent­
gegenzuwirken, stellt die "Rahmenvereinbarung Modellver­
suche" auf. ein gemeinsames Modellversuchssystem ab, das 
durch Koordinierung, Schwerpunktbildung und Festlegung 
von Prioritäten bestimmt ist. 

Mit der Durchführung der durch die ,,'Rahmenvereinbarung 
Modellversuche" fixierten Aufgabenbereiche, entsprechend 
dem vorgezeichneten Verfahrensmuster, wurde der BLK-Aus­
schuß "Innovationen im Bildungswesen" beauftragt. Bund 
und Länder führen im Ausschuß jeweils 11 Stimmen; Ent­
scheidungen werden mit einfacher Mehrheit getroffen. Die 
Entscheidungsvorbereitung liegt bei der Arbeitsgruppe "Mo­
dellversuche im Bildungswesen". 

Die Modellversuchsförderung im außerschulischen Bereich 
der Berufsbildung wird außerhalb der gemeinsamen Bil­
dungsplanung der BLK, aber auch auf dem Wege von Ver­
einbarungen des Bundes mit dem einzelnen Land gern . .Art. 
91 b Grundgesetz vollzogen. 

Insgesamt kann das System der gemeinsamen Modellver­
suchsförderung facettenhaft durch folgende Grundzüge cha­
rakterisiert werden. 

Inhaltlich' orientierte Rahmenvorgaben: Auf der Basis des 
"Bildungsgesamtplanes" entwickelte die BLK einen "Schwer­
punktkatalog für Modellversuche und ihre wissenschaftliche 
Begleitung". (1974) [2]. Er enthält "Problemfeldbeschreibun­
gen" und nach Schwerpunkten gegliederte Einzelfragen. ln 
thematischer• Entsprechung wurde ein Förderungsprogramm 
(1976) 'durch den Bundesminister für Bildung und Wissen­
schaft für den außerschulischen Bereich der Berufsbildung 
entwickelt. 

Finanzieller Rahmen: Grundsätzlich werden die modellver­
suchsbedingten Mehrkosten zu gleichen Teilen vom Bund 
und dem antragstellenden Land getragen. Bei "gemeinsamen 
Förderungsschwerpunkten" - gegenwärtig "Beru'fsgrundbil­
dungsjahr" , und "doppel!qualifizierende Bildungsgänge" -
beträgt der Bundesanteil 90%. Im Bereich der außerschuli­
schen beruflichen Bildung ist prinzipiell die den Modellver­
such durchführende Institution - z. B. Betrieb, Verband 
an dar Aufbringung der Mittel beteiligt. 

Für die Förderung •von bisher rd. 150 Modellversuchen 
isolierte,Eirizelversuche und umfangreiche· Versuchsreihen -
im Bereich der Berufsbildung wurden bis 1976 ca. 100 Millio­
nen DM aus Bundesmitteln verwendet. Hierzu müssen noch 
entsprechende Komplementärmittel von Länderseite jn etwa 

gleicher Höhe gerechnet werd§ln. Insgesamt haben sich die 
Haushaltsansätze des Bundes zur Förderung von Modellver­
suchen in der Berufsbildung zunehmend erhöht (1973 = 18,5 
Mio DM; 1976 = 44,0 Mio DM); die bereitgestellten Mittel 
konnten aber nicht immer voll ausgeschöpft werden. 

Entscheldungsprozeß: Den Entscheidungen über Modellver­
suchsförderungen liegt ein standardisiertes Antragsverfahren 
zugrunde. Hierbei sind die einzelnen Länder für die Anmel­
dung der Modellversuche bei der BLK zuständig. Unter ge­
meinsamer Verantwortung von und allen Ländern wird 
im Rahmen des bereits geschilderten Verfahrens im "lnno­
vationsausschuß" über die Förderung entschieden. 

Bei Beachtung all dieser Rahmenbedingungen ist in zentra­
len Bereichen eine kontinuierliche - wenn auch langwierige 
- Weiterentwicklung des Systems der gemeinsamen Modell­
versuchs-Förderung erkennbar. Bezugspunkte aller Vorschlä­
ge, Ausarbeitungen und Beschlüsse relevanter Gremien sind 
die Forderungen nach "Konzentration und thematischer 
Schwerpunktbildung" sowie die ständig zunehmende Not­
wendigkeit einer umfassenderen "Information, Dokumenta­
tion und überregionalen Auswertung". 

' So ist etwa über die Erstellung des "Schwerpunktkatalogs", 
der allerdings im Sinne einer klaren Prioritätensatzung noch 
mehr verdichtet werden müßte, und die Bildung "gemeinsa­
mer Förderungsschwerpunkte" eine erste Weichenstellung in 
Richtung einer Konzentration der Förderung erfolgt. Zur fak­
tischen Realisierung überregional koordinierter, wissenschaft­
lich begleiteter und für die gemeinsame Bildungsplanung 
aussagekräftiger Versuchsprogramme bedarf es allerdings 
einer längerfristig angelegten Perspektive. Unter Berücksich­
tigung gegenwärtig laufender Programme (Zielrichtung, Zwi­
schenergebnisse, voraussichtliches Ende der Versuche), 
könnte etwa im Rahmen der BLK ein "konsensträchtiges" 
Schwerpunktprogramm ausgearbeitet und von allen (oder nur 
mehreren) Ländern nach abgestimmten Rahmenkriterien, die 
z. B. von vornherein eine. überregionale Auswertung sicher­
stellen, durchgeführt werden. Ein solches Vorgehen erscheint 
als "Modellversuch" durchaus anstrebenswert, wenn man sich 
verdeutlicht, daß trotz aller Bemül\ungen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt in der Berufsbildung allenfalls die Modellversuche 
zum Berufsgrundbildungsjahr als inhaltlich-thematisch konsi­
stenter Schwerpunkt gekennzeichnet werden können. 

Im zweiten zentralen Themenbereich "Information" können 
die von allen Beteiligten gebilligten Vorschläge über einen 
lnformationsaustausch, unter Festlegung der einzubeziehen­
den Materialien, kurz- und mittelfristig zu einer wesentlich 
verbesserten Übersicht führen. ln diesem Zusammenhang 
muß auch die Chance für den Aufbau einer aussagekräftigen 
Dokumentation gesehen werden. Überdankenswert erscheint 
allerdings, inwieweit die Transparenz des Systems def ge­
meinsamen Modellversuchs-Förderung und seiner Ergebnisse 
zukünftig erhöht werden kann. Bisher ,sind modellversuchs­
bezogen«? Materialien, sieht man von ,den insgesamt wenigen 
aber doch zunehmenden öffentlich zugänglichen Publikatio­
nen ab, [3] nur zum "verwaltungsinternen" Gebrauch be­
stimmt. 

Nach Festlegung der "Verfahrensgrundsätze für eine über­
regionale Auswertung" wurde ein sachlich und zeitlich ge­
stufter Auswertungsplan verabschiedet. Die erste überregio­
nale Auswertung im Bereich der Berufsbildung - "Modell­
versuche zum Berufsgrundbildungsjahr" - wurde durch eine 
von der BLK eingesetzte Projektgruppe vorgenommen und 
steht kurz vor dem Abschluß. 

Einige weitere, z. T. modellversuchsimmanente und nicht 
J;?rinzipiell durch das Zusammenwirken von Bund und 'Län­
dern kor\stituie,rte Schwachstellen sollen abschließend kurso­
risch angerissen werden. 
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"Qualität" von Modellversuchen: Unter dem Gesichtspunkt 
der Relevanz für die Bildungsplanung können Qualitätskrite­
rien in den Dimensionen "Orientierung an bildungspoliti­
schen Zielsetzungen", "Umsetzung in modellversuchsadäqua­
te Fragestellungen" und "planvolle Versuchsanlage und 
Durchführung" gesehen werden. Bei den Entscheidungspro­
zessen werden nicht alle aufgezeigten Dimensionen berück­
sichtigt. Insbesondere zur Sicherstellung gemeinsamer Min­
deststandards sollte unter diesem Aspekt ein Kompromiß 
zwischen gemeinsam - Bund und alle Länder - zu ver­
antwortender Globalplanung und der vom einzelnen Land zu 
verantwortenden detaillierten Vollzugsplanung angestrebt 
werden. 

"Funktion der Forschung": Insbesondere nach dem Scheitern 
ursprünglich hoher Ansprüche an methodologische Standards 
bleibt die Funktion der Forschung in ihren Modell-konstruie­
renden und Modell-evaluierenden Varianten unbestimmt. Un­
ter Berücksichtigung bisheriger Erfahrungen mit unterschied­
lich organisierten und konzipierten "Begleitforschungen" 
sollten in verbindlicher Form, vielleicht im Rahmen einer 

reaktivierten "Arbeitsgruppe wissenschaftliche Begleitung", 
Mindestkriterien formuliert werden. 

Sollen über das System der gemeinsamen Modellversuchs­
Förderung kontinuierliche und dauerhafte Innovationsimpulse 
erzeugt werden, so ist eine Weiterentwicklung des Systems 
mit folgender Perspektive anzustreben: Sicherung von 
schwerpunktorientierten überregional koordinierten Versuchs­
programmen mit einer hohen Affinität von bildungspolitischer 
Intention, speziellen Versuchszielen und Fragestellungen der 
Begleitforschung. 

Anmerkungen 
[11 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför­

(Hrsg.): l'nformationen über die BLK. Bann 1976 (Manuskript­
druCk). 

[2J Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför­
derung (Hrsg.): Informationsschrift über Modellversuche Im Bil­
dungswesen (außer Tertiärer Bereich). Bonn 1976 (Manuskriptdruck). 

[3J z. B.- Kultusministerium Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Schriftenreihe 
"Schulversuche und Bildungsforschung - Berichte und Ma­
terialien-" 

-Berichte des Instituts für Bildungsplanung und Studiernnfor­
malioQen (Stuttgart) 

-Berichte des Staatsinstituts für SChulpädago,gik (München). 

AUS DER ARBEIT DES BIBB 

Heinrich Althoff 

Ausbildungsabbruch - Ergebnisse einer Erhebung 
bei ausgewählten Industrie- und Handelskammern 

Untersuchungen über ,drop outs', Im vorliegenden Falle von 
Auszubildenden, die die Ausbildung beenden, ohne deren 
Ziel, die bestandene Abschlußprüfung zu erreichen, können 
grobe Hinwelse auf Unzulänglichkeiten der Ausbildung ge­
ben und Vergleiche mit den Vorzügen und Schwächen an­
derer Ausbildungsformen ermöglichen. Im folgenden werden 
die Daten gelöster Berufsausbildungsverhältnisse und nicht 
bestandener Abschlußprüfungen des Jahres 1975 untersucht, 
die aus vier Industrie- und Handelskammern stammen, deren 
Auszubildendenbestand etwa 10 'Dfo aller Auszubildenden Im 
Bereich der Industrie- und Handelskammern darstellt [1]. 
Ausgehend von der Definition des Ausbildungsabbruchs wer­
den im einzelnen geprüft: der Anteil derAbbrecherund seine 
Verteilung auf die Ausbildungsjahre, die Gründe des Ab­
bruchs, die Schulbildung der Abbrecher sowie der Anteil der 
Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestehen und die 
Berufsausbildung ohne Abschluß beenden. 

Die Definition des Ausbildungsabbruchs 

Der Abbruch eines Ausbildungsverhältnisses wird von den 
Kammern bestimmt als die Auflösung eines Ausbildungs­
vertrags. Der Begriff ist somit nicht auf den Auszubildenden 

selbst, sondern auf seinen Vertrag bezogen. Eine derartige 
Definition hat Auswirkungen, wenn eine Person mehrere Aus­
bildungsverträge nacheinander eingeht und wieder löst, es 
werden dann ebensoviele Abbrüche registriert, wie Auflösun­
gen vorliegen. Anzahl der eigentlichen Abbrecher dürfte 
daher geringfügig unter der Zahl der gelösten Ausbildungs­
verhältnisse liegen. Im vorliegenden Aufsatz werden die Be­
griffe Abbrecher und Abbruch synonym verwandt. - Eine an 
den Vertrag gebundene Begriffsdefinition ist seitens der 
Kammer erforderlich, weil mit der Lösung des Ausbildungs­
vertrages der Auszubildende aus dem Erfassungssystem der 
jeweiligen Kammer herausfällt [2]; nur ein bundesweites Er­
fassungssystem könnte derartige Schwierigkeiten beheben. 

Die Verteilung der gelösten Ausbildungsverhältnisse auf die 
Ausbildungsjahre 

Die Abbrecherquote ist insgesamt gering, sie liegt zwar bei 
den kaufmännischen Ausbildungsverhältnissen um den Fak­
tor 1,5 höher als bei den gewerblichen, ist aber mit durch­
schnittlich 5,9 '% wesentlich niedriger als etwa im Hochschul­

wo sie sich in der GrQßenordnung von ca. 15-20% 
bewegen'dürfte. 
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Tabelle 1: Aufgelöste Berufsausbildungsverträge nach Aus­
bildungsjahren 

Ausbil-
dungsjahr 

1. 

2. 

3. 

4. 

1.-4. 

Anteil der gelösten Ausbildungsverhältnisse in °/o von 
allen Ausbildungsverhältnissen des Ausbildungsjahres 

gewerblich kaufmännisch gesamt 

7,2 10,0 8,7 
4,3 5,5 5,0 
3,4 5,4 4,5 
3,0 3,0 
4,6 6,8 5,8 

absolut: absolut: absolut: 
1354 2235 3589 

Ein nur geringer Anteil der Auszubildenden, knapp 1 % der 
im ersten Lehrjahr stehenden (5% aller Auflösungen), geht 
einen Ausbildungsvertrag ein, löst ihn aber wieder, bevor die 
eigentliche Ausbildung beginnt [3]. Es kann aufgrund der 
vorliegenden Daten nicht festgestellt werden, ob dieses Phä­
nomen bereits in früheren Jahren in ähnlicher Größenord­
nung registriert wurde. Möglicherweise ist es neu und auf 
den generellen Mangel an Ausbildungsplätzen zurückzufüh­
ren 1[41. Auszubildende, die diesen Mangel kennen, schlie­
ßen vorbeugend einen Ausbildungsvertrag auch mit einem 
Vertragspartner oder über einen Ausbildungsberuf ab, der 
ihren Vorstellungen weniger entspricht, bleiben aber auf der 
Suche und lösen den bereits eingegangenen Vertrag, wenn 
sie glauben, einen geeigneteren Ausbildungsplatz gefunden 
zu haben. 

Die Suche nach einem geeigneteren Ausbildungsplatz setzt 
sich vermutlich auch im ersten Ausbildungsjahr und 
nach der Probezeit fort. Zumindest werden in diesem Aus­
bildungsjahr die höchste Anzahl von Auflösungen registriert, 
nämlich 8,7% der am Ende des Jahres 1975 gezählten Aus­
bildungsverhältnisse des ersten Ausbildungsjahres. Im zwei­
ten, dritten und vierten Ausbildungsjahr sinkt der Anteil von 
5% auf etwa 4,5% und schließlich 3% ab. 

Ein gelöstes Ausbildungsverhältnis, das ist bei den genann­
ten Quoten hervorzuheben, bedeutet für den Auszubilden­
den nicht zwingend den Übergang zum Status des Jungar­
beiters. Wird davon ausgegangen, daß im dritten und vierten 
Ausbildungsjahr die Ausbildung nur in der geringeren Zahl 
der Fälle endgültig abgebrochen wird, vielmehr 2% bis 
3% von insgesamt 3 % bis 4,5% der Abbrecher die Aus­
bildung aus noch zu erörternden Gründen in einem anderen 
Ausbildungsbetrieb eventuell auch artverwandtEm Ausbil­
dungsberuf fortsetzen, und unterstellt man ferner, daß ein 
etwa gleich großer Prozentsatz im ersten und zweiten Aus­
bildungsjahr den Ausbildungsvertrag zwar lösen, die Ausbil­
dung aber gleichfalls neu beginnen oder fortsetzen, dann er­
gäbe sich eine endgültige Abbrecherquote von ca. 3% bis 
4 °/o. - Eine genauere Kalkulation dieser Quote wird nach 
Erörterung der Gründe für den Ausbildungsabbruch vorzu­
nehmen sein. 

Gründe für die Lösung des Ausbildungsvertrages 

Die in die Untersuchung einbezogenen Kammern verfügen 
über ein Kategoriensystem, das eine weitgehende Zuord­
nung aller in der Praxis auftretenden Lösungsgründe gestat­
tet. Dies Kategorienschema ist allerdings nicht eindimensio­
nal, wie es für ein Schema, dessen Kategorien-Inhalte sich 
zu 100% addieren lassen, erforderlich wäre. Es sind viel­
mehr zeitliche und inhaltliche z. T. inhaltsunklare Dimensio­
nen. Die Kategorie ,in gegenseitigem Einvernehmen' kann 
sowohl die nachfolgenden Gründe einschließen als auch 
gänzlich andere enthalten, sie ist offenbar der Vertragspra­
xis entnommen, und gestattet ,den Vertragsparteien eine un­
komplizierte Vertragslösung. Ähnliches gilt für die Kategorie 

,in der Probezeit'. Da die restlichen Kategorien d, e, f und g 
die Ursache des Abbruchs dem Ausbildenden oder dem Aus­
zubildenden zuordnen, die Relation dieser beiden Alternati­
ven in der sehr stark besetzten Kategorie ,in gegenseitigem 
Einvernehmen' aber nicht aufzuklären ist, wird die Aussage­
kraft der nachfolgenden Kategorien gleichfalls entwertet. Im 
übrigen weichen die Angaben der vier Kammern zu den sie­
ben Kategorien mit Ausnahme von f und g um das zwei- bis 
dreifache voneinander ab. Auch das beeinflußt ihre Aussage­
kraft negativ. 

Tabelle 2: Grund der vorzeitigen Auflösung des Ausbildungs­
vertrages 

Gründe 

a) vor Beginn der 
Ausbildungszeit 

b) in der Probezeit 
c) in gegenseitigem 

Einvernehmen 
d) wegen Verfehlun­

gen des Aus­
zubildenden 

e) wegen anderer 
beim Auszubil­
denden liegenden 
Gründe 

f) wegen Verfehlun­
gen des Aus­
zubildenden 

g) wegen anderer 
beim Auszubil­
denden liegenden 
Gründe 

Auflösungen in % 

gewerblich kaufmännisch 

5,4 5,2 

20,1 22,8 

35,6 38,6 

11,5 11.5 

17,1 16,0 

0,0 0,3 

10,3 5,6 

absolut: absolut: 
1430 2353 

gesamt 

5,3 
21,8 

37,4 

11,5 

16,4 

0,2 

7,4 

absolut: 
3783 

Im Hinblick auf die wesentliche Absicht dieses Aufsatzes, ab­
zuschätzen, wie groß der Anteil derjenigen Auszubildenden 
ist, die die Ausbildung endgültig abbrechen, können die ge­
nannten Kategorien kaum Aufschluß geben. 

Ei11 Teil derjenigen Verluste, die durch Ausbildungsabbreeher 
verursacht werden, die eine Ausbildung in einem anderen 
Ausbildungsbetrieb fortsetzen, also keine Abbrecher im ei­
gentlichen Sinne sind, ist grob kalkulierbar, sofern eine aus­
geglichene Wanderungsbilanz zwischen den (regionalen) 
Kammerbezirken und Kammerbereichen (Handwerkskammern 
und Industrie- und Handelskammern) unterstellt wird. Denn 
vom Ausbildenden müssen vorausgegangene allgemeine, 
und was in dem hier zu erörternden Zusammenhang wesent­
lich ist, auch berufliche Ausbildungszeiten angezeigt werden 
(§ 33 Abs. 2 Nr. 1 BBiG), damit die Kammer bei Vorlage des 
Berufsausbildungsvertrages prüfen kann, ob derartige Zei­
ten auf die Ausbildungszeit anzurechnen sind [5]. Die An­
zahl dieser Anrechnungen wird von den in die Untersuchung 
einbezogenen Kammern registriert. 

Einem Anteil von 2,8% der Auszubildenden wurden solche 
vorrangegangenen beruflichen Ausbildungszeiten angerech­
net Da Ausbildungszeiten, die aus der Probezeit oder der 
Ausbildung in einem nicht verwandten Beruf herrühren, wohl 
kaum durchgehend anrechnungsfähig sind, wäre eine etwas 
höhere Quote als 2,8% für die im Ausbildungssystem ver­
bleibenden Auszubildenden anzusetzen. Die Quote verringert 
sich durch Auszubildende, die auf ihre erste Ausbildung eine 
zweite aufstocken, z. B. eine kaufmännische Ausbildung' auf 
eine gewerbliche. Eine Bilanzierung dieser einzelnen Quoten 
ergibt einen Anteil endgültiger Abbrecher von ca. 3 '% (Re• 
ehengang: 5,8%- 2,8% = 3 %) innerhalb eines Jahres. • 
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Die schulische Vorbildung der Ausbildungsabbreeher 

Wie Tabelle 3 ausweist, besteht ein enger Zusammenhang 
zwischen schulischer Vorbildung eines Auszubildenden und 
der Auflösung seines Ausbildungsvertrages. Die höchsten 
Abbrecherquoten weisen Sonder- und Hauptschüler auf, die 
geringsten die Absolventen der mittleren Abschlüsse (Real­
schule, Gymnasium 10. Klasse) und die Berufsfachschüler. 

Tabeile 3: Schulbildung der Ausbildungsabbreeher 

Keine Angabe 
Hauptschule 
Sonderschule 
Realschule/ 
Gymnasium 10. Kl. 
Gymnasium 
Berufs-
grundschule/BGJ 
Berufsfachschule 
Sonstige 

Schulbildung 
Ausbildungs- alle Aus-

abbrecher zubildenden 
in% in% 

0,03 0,08 
83,22 55,97 
1,6 0,84 

6,82 25,62 
3,9 5,02 

0,49 0,89 
3,4 9,34 
0,54 2,23 

100% 100 Ofo 

Anteil der Ab­
brecher an den 

Absolventen der 
Schularten in% 

2,5 
8,4 

10,8 

1,7 
5,0 

4,1 
2,2 
1,8 

Ursächlich dürfte dieser Zusammenhang weniger aus der 
schulischen Vorbildung an sich, sondern mehr noch aus an­
deren, den Schulbesuch bedingenden Fa,ktoren, vor allem 
dem schichtspezifischen familiären Hintergrund des Auszu­
bildenden herzuleiten sein, der wiederum sein Planungsver­
halten, seine Motivation und sein Durchhaltevermögen wäh­
rend der Berufsausbildung entscheidend beeinflußt. 

Weil davon auszugehen ist, daß unterschiedliche Ausbil­
dungsberufe unterschiedliche Anforderungen an die kogni­
tiven und manuellen Fertigkeiten der Auszubildenden stel­
len, und daß eine Selektion dergestalt stattfindet, daß die 
qualifizierteren Auszubildenden die anspruchsvolleren Aus­
bildungsberufe ergreifen (Verdrängungswettbewerb), so dürf­
te sich der Zusammenhang zwischen schulischer Vorbildung 
und Abbrecherquote etwas verwischen. - Weil andererseits 
gilt, daß die minder Qualifizierten mit geringerer Schulbil­
dung in der Regel die weniger geeigneten Ausbildungsplät­
ze eines Ausbildungsberufes besetzen, und daher eher zum 
Abbruch tendieren, wird der Zusammenhang zwischen schu­
lischer Vorbildung und Abbruch der Berufsausbildung enger, 
als er nach Elemenierung des Ausbildungsplatzfaktors wäre. 

Abbrecher in der Prüfungsphase 

Die bisherige Analyse betraf die Lösung der Ausbildungs­
verträge, dabei wurden nicht diejenigen Auszubildenden er­
faßt, die zwar den Ausbildungsvertrag hinsichtlich der erfor­
derlichen Ausbildungszeit erfüllen, das entscheidende Zerti­
fikat, den Facharbeiter-, Gesellen- oder Gehilfenbrief aber 
nicht erlangen, im Effekt die Ausbildung also auch abbre­
chen. Um auch diesen P"ersonenkreis in die eingangs ge­
nannte Definition aufzunehmen, muß sie um die Abbrecher 
in der Prüfungsphase erweitert werden. 

Die untersuchten Daten der vier Industrie- und Handels­
kammern geben hier keinen direkten Aufschluß. Geht man 
indes von der Prämisse aus, daß die Anzahl der Prüflinge 
und die Bestandenenquote der Abschlußprüfung annähernd 
konstant bleiben, eine Aussage, die sich aufgrund der Zah­
len des DIHT für alle Auszubildenden im Bereich der In­
dustrie- und Handelskammern für die Jahre 1974 und 1975 
belegen läßt, dann stellt sich die Situation folgendermaßen 
dar: Etwa zwei Drittel derjenigen, die die Abschlußprüfung 

nicht bestehen, bestehen - sofern sie daran teilnehmen -
die erste Wiederholungsprüfung und etwa die Hälfte derje­
nigen, die die erste Wiederholungsprüfung nicht bestehen, 
bestehen - sofern sie daran teilnehmen - die zweite Wie­
derholungsprOfung [6]. 

Tabelle 4: Ausbildungsabbreeher in der Prüfungsphase 

,Abbruch' zwischen Abschlußprüfung und 
1. Wiederholungsprüfung 
,Abbruch' zwischen 1. Wiederholungs-
prüfung und 2. Wiec;terholungsprüfung 
Prüfungsteilnehmer, die die 
2. Wiederholungsprüfung nicht bestehen 

absolut: 

Abbrecher in % aller 
Prüfungslei lnehmer 
gew. kaufm. ges. 

3,0 3,3 3,2 

1,6 2,6 2,2 

0,4 0,6 

5,0% 6,5% 5,9% 

505 992 1497 

Die Einschränkung ,sofern sie daran teilnehmen' weist be­
reits darauf hin, daß ein bestimmter Anteil die erste bzw. 
zweite Wiederholungsprüfung gar nicht erst antritt. Dieser 
Anteil (4,8 '% = 1368) zuzüglich des Anteils, der die zweite 
Wiederholungsprüfung endgültig nicht besteht (0,5 '% = 129), 
summiert sich zu 5,9% der Prüfungsteilnehmer (vgl. Tab. 4) 
oder 2,4% der am Jahresende 1975 gezählten Auszubilden­
den. Dies dürfte eher eine Minimalkalkulation sein, weil auf­
grund des vorliegenden Materials nicht derjenige Anteil der 
Auszubildenden genau abzuschätzen ist, der zwar die im 
Ausbildungsvertrag fixierte Ausbildungszeit absolviert aber 
bereits die Abschlußprüfung nicht antritt, und daher unter 
die Abbrecher gerechnet wird, weil die Teilnahme an der 
Abschlußprüfung Vertragsbestandteil ist. 

Ergebnisse 

Die bisherige Kalkulation ergab einen Anteil von ca. 3% 
Abbrecher während der Ausbildungszeit und ca. 2,4% Ab­
brecher wegen nicht bestandener Prüfungen bezogen auf die 
Ende 1975 bei den vier Kammern gemeldeten Auszubilden­
den. Da ein Teil der Abbrecher am Ende der Ausbildungs­
zeit wohl aus Furcht vor der Abschlußprüfu-ng gar nicht erst 
daran teilnimmt, wäre die ursächlich auf die Prufung zurück­
zuführende Verlustquote etwas anzuheben, und die Abbre­
cherquote geringfügig herabzusetzen, so daß etwa gleich 
große Verluste während der Ausbildungszeit und am Ende 
der Ausbildungszeit eintreten, deren Summe sich auf 5-6% 
(rd. 3500) beläuft [7]. 

Bemerkenswert an der Verteilung der Verluste ist ihre bei­
nahe stetige Abnahme vom ersten bis zum letzten Ausbll­
dungsjahr, die dann aber sprunghaft in einer Prüfungsver­
lustquote aufgipfelt, deren absbluter Betrag annähernd, dem 
der Abbrecher während der gesamten Ausbildungszeit ent­
spricht. 

Die quantitativen Verluste an Auszubildenden und die dahin­
ter stehenden Verluste an Lern- und Ausbildungsleistungen 
sind, da sie sich vornehmlich auf die ersten beiden Ausbil­
dungsjahre, vor allem auf die Probezei.t konzentrieren, in 
den untersuchten Kammern kaum sonderlich hoch. - Her­
vorzuheben im Hinblick auf einen Zweck des Aufsatzes, Hin­
weise auf beeinflußbare Verlustquellen zu geben, sind eher 
die Verluste während der Prüfungsphase. Hier geht offen­
bar ein Potential verloren, das die Ausbildung im wesent­
lichen absolviert hat und die Abschlußprüfung bzw. die Wie­
derholungsprüfungen bei geeigneten Maßnahmen der Aus­
bildungsbetriebe und Kammern wohl zu einem erheblichen 
Anteil noch bestehen könnte, sofern die Möglichkeit der 
Wiederholungsprüfungen wahrgenommen würde. Welche Ur-
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sachen der Verlustquote während der Prüfungsphase zu­
grundeliegen, läßt sich mit Hilfe der vorliegenden Daten 
nicht ermitteln [8]. 

Die kalkulierten Ergebnisse dürften in etwa für den Bereich 
der IHK'n im Jahre 1975 repräsentativ sein. Zwar steigt un­
ter Berücksichtigung der in den untersuchten Kammern etwas 
überproportional vertretenen gewerblichen und damit unter­
proportional vertretenen kaufmännischen Auszubildenden, 
die während der Ausbildungszeit und in der Prüfungsphase 
etwas höhere Verluste aufweisen, die Gesamtverlustquote von 
ca. 5,4 '% auf 5,7% an, bleibt damit aber im Rahmen der 
grob taxierten 5-6%. Nicht repräsentativ dürften diese Er­
gebnisse für den Bereich der Handwerkskammern sein. Hier 
sind die Verluste soweit sich das aufgrund des vorliegen­
den bruchstückhaften Materials beurteilen läßt [9], höher. Ob 
die Summe aller Verluste insgesamt die Höhe von knapp 
15% erreichen, die von Hofbauer/Kraft für die Periode ,1965 
und später' genannt wurde I10], scheint zumindest für das 
Jahr 1975 fragwürdig. Möglicherweise wird die Zahl der Ab­
brecher stark von Entwicklungen des Arbeitsmarktes und der 
Wirtschaft beeinflußt. 

Das angewandte Kalkulationsverfahren zur Taxierung der 
Auszubildendenverluste binnen eines Jahres weist gegenüber 
dem Instrument der Längsschnittuntersuchung, das zu exak­
teren Ergebnissen methodische Mängel auf [11]. Un­
ter Kostengesichtspunkten ist ein Verfahren, die Verlustquote 
über bestehende Kammerstatistiken zu schätzen, indes er­
heblich vorteilhafter, weil es Jahr für Jahr Aussagen über die 
bildungspolitisch wichtigen u. U. stark schwankenden von 
konjunkturellen und strukturellen Entwicklungen abhängigen 
Verluste in einem der wesentlichen Bildungszweige machen 
kann. Es eignet sich indes nicht nur für globale Analysen, 
sondern ist auch zur regionalen (Bundesland, Regierungs­
bezirk, Kreis, Gemeinde) und sektoralen (Ausbildungsberuf) 
Taxierung von Verlustquoten verwendbar. Die Valid,ität der 
Kammerdaten vorausgesetzt, dürfte die Aussagekraft der mit 
dem hier vorgestellten Verfahren gewonnenen Ergebnisse 
schließlich auch genügend groß sein, um geeignete Maß­
nahmen daraus 'abzuleiten. 

Maßnahmen zur Verringerung des Ausbildungsabbruchs aber 
sind eine vordringliche Aufgabe, weil der mit dem endgülti­
gen Abbruch zwangsläufig verbundene Obergang zum Jung­
arbeiterstatus neben den individuellen Konsequenzen für die 
Betroffenen, kaum kalkulierbare volkswirtschaftliche und poli­
tische Risiken birgt. Zu den persönlichen Folgen gehören 
Zusammenbruch des Selbstwertgefühls, Schrumpfen der Zu­
kunftsperspektive und schwindender Realitätsbezug, die wie­
derum Ohnmachtsgefühle, Apathie und Resignation zeugen. 
- Das mit den psychischen Auswirkungen einhergehende 
größere Arbeitsplatzrisiko der Ungelernten ist volkswirtschaft­
lich eine erhebliche Belastung und läßt die betroffenen Ju­
gendlichen leichter ins kriminelle Milieu und zu politisch­
autoritären Randgruppen abgleiten [12]. 

Anmerkungen 

[1] Im Jahre 1975 wurden im Bereich der Industrie- und Handelskam­
mern insgesamt 633 958 Auszubildende, davon 366 427 in kauf­
männischen und 267 531 in gewerblichen Ausblldungsberufen, ge­
zählt. Vergl.: Berufsbildung 1975fi6, Schriftenreihe des Deutschen 
Industrie- und Handelstages Nr. 156, S. 77. - Die im Bezirk der 
untersuchten Industrie- und Handelskammern gemeldeten Ausbil­
dungsverhältnisse betrugen 62 127, davon 36 802 in kaufmännischen 
und 29 325 in gewerblichen Ausbildungsberufen. Damit wurden in 
die Untersuchung einbezogen ca. 9 'Ia der kaufmännischen und 
ca. 11 'lo der gewerblichen, das sind 9,8 'Ia aller Auszubildenden 
im Bereich der IHK'n. 
Die der Daten ist streng genommen zeitlich und 
lokal begrenzt, dennoch lassen sich zumindest für das Jahr 1975 
wegen des Umfangs der Daten und ihrer Struktur für die Ge­
samtheit der Industrie und Handelskammer annähernd valide 
Aussagen treffen. 

[2] Die von den Industrie- und Handelskammern für die Auszubil-

denden vergebenen ldent-Nummern sind entweder an die Kam­
mer oder an den einzelnen Ausbildungsbetrieb gebunden. Ein 
mehrfacher Ausbildungsabbreeher läßt sich Im letzteren Falle 
selbst dann nicht Identifizieren, wenn er den Ausbildungsbetrieb 
verläßt, aber im Kammerbezirk bleibt. 

[3] Vgl. Tab. 2 Kategorie .,a". Die vor Beginn der Ausbildungszelt 
gelösten Ausbildungsverträge wurden von vornherein aus der 
Kalkulation der Ausbildungsabbaeher herausgenommen, da zwar 
der Vertrag gelöst, nicht aber die Ausbildung abgebrochen wird. 

[4] Der Deutsche Industrie- und Handelstag schlug Meldekarten für 
Schulabgänger vor, um das Blockieren von Ausbildungsplätzen 
zu verhindern; vergl. Handelsblatt vom 27. 10. 1976; Blick durch 
die Wirtschaft vom 8. 2. 1977. - Die IHK Aachen empfahl den 
ausbildenden Unternehmen, sich die Lohnsteuerkarten des Aus­
zubildenden oder die ärztliche Bescheinigung über die Untersu­
chung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz aushändigen zu las­
sen; vergl.: Blick .durch die Wirtschaft vom 26. 2. 1977. - Es kann 
aufgrund der vorliegenden Daten nicht abgeschätzt werden, ob 
die Anzahl der vor Beginn der Ausbildungszeit gelösten Ausbil­
dungsverträge nicht tatsächlich größer Ist, als die Kammerstatisti­
ken sie ausweisen. Das wäre möglich, wenn die geschlossenen 
aber kurzfristig wieder gelösten Verträge der Kammer erst gar 
nicht gemeldet werden, oder wenn sie zwar gemeldet, aber vor 
der Kammer nicht immer als Ausbildungsverhältnisse registriert 
werden. 

[5] Vgl.: Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Arbeit (19. Aus­
schuß), Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode, Drucksache Vl4260, 
s. 16, zu § 33. 

[6] Hier wird eine Verlaufsstatistik fingiert, es wird so getan, als 
handle es sich bei den Abbrachern ln der Prüfungsphase um 
diejenigen, die Ende 1975 im 3. und 4. Ausbildungsjahr stehen. 
Das trifft Indes nicht zu, denn diese Auszubildenden können 
erst im Jahre 1976 die Abschlußprüfung und bei Nichtbestehen 
z. T. die erste Wiederholungsprüfung antreten. Die erste und 
zweite Wiederholungsprüfung können sich sogar bis ins Jahr 1977 
hineinschieben. Die vorgenommene Kalkulation wäre dann kor­
rekt, wenn es sich bei den errechneten Quoten um Konstanten 
handelte, und die Auszubildendenzahlen pro Jahr gleichfalls kon­
stant blieben. Das ist aber sicherlich falsch. Doch selbst wenn 
ein Schwenkungsintervall von 20 'lo beim Kalkulationsergebnis zu­
grunde gelegt würde, und das dürfte sehr hoch sein, dann wiche 
das Ergebnis nicht entscheidend von der hier errechneten Größe 
von 5,9 'lo der Prüfungsteilnehmer ab. 

[7] Rechengang: Summe der endgültigen Abbrecher = Summe der 
gelösten Ausbildungsverträge - Summe der Anrechnungen von 
beruflichen Ausbildungszeiten + Summe der Prüfungsteilnehmer, 
die die reguläre Abschlußprüfung nicht bestehen und an der 
ersten Wlederholungsprilfung nicht mehr teilnehmen + Summe 
der Prüfungsteilnehmer, die die erste Wiederholungsprilfung nicht 
bestehen und an der zweiten Wiederholungsprüfung nicht mehr 
teilnehmen + Summe der Prüfungsteilnehmer, die die zweite 
Wiederholungsprüfung nicht bestehen. 

[8] Als Faktoren für den Abbruch in der Prüfungsphase kämen in 
Frage: mangelnde Abstimmung zwischen schulischer und belrieb­
lieher Berufsbildung, eine ihre Funktion nicht Immer erfüllende 
Zwischenprüfung und eine ihren Aufgaben nicht voll gerecht 
werdende Beratung und Überwachung der Ausbildungsstätten, die 
die mangelnde Eignung der Ausbildungsstätten, der Auszubilden­
den oder der Ausbildenden frühzeitig erkennen und zu korrigieren 
hätte. Die Ourchfallquote in den Abschlußprüfungen bei den unter­
suchten Kammern (13,4 'lo) und auf Bundesebene (13 "lo) weist in 
die gleiche Richtung. ' 

[9] Vgl.: Statistisches Bundesamt fHrsg., Statistische Jahrbücher der 
Bundesrepublik Deutschland der Jahre 1952 bill 1973; vgl.: Beruf 
und Bildung, Zeitschrift für Ausbildung .und Fortbildung im Hand­
werk (vor 1973: .,Der Lehrllngswart"), vgl.: Berufsausbildung im 
Hamburger Handwerk 1949--1972, Handwerkskammer Hamburg. 
Die hier genannte Literatur weist nur Abbrecher für das Handwerk 
während der Ausbildungs- nicht während der Prüfungsphase aus. 

[10] Hans Hofbauer, Hermine Kraft: Betriebliche •Berufsausbildung und 
Erwerbstätigkeit in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Be­
rufsforschung; 7. Jahrgangl1974, Heft 1, s. 44. 

[11] Unsicherheitsfaktoren der Kalkulation: a) die .unterstellte ausge­
glichene Wanderungsbilanz zwischen unterschiedlichen Industrie­
und Handelskammern einerseits und Industrie- und Handwerks­
kammern andererseits, die zur Errechnung derjenigen Abbrecher 
erforderlich war, die eine Ausbildung fortführen bzw. neu be­
ginnen. - Da zum einen die Wanderung der Abbrecher sich 
wohl eher von den IHK- zu den Handwerkskammerberufen voll­
zieht, zum anderen ein Teil der Abbrecher die schulische Aus­
bildung fortsetzt, ist die kalkulierte Quote der endgültigen Ab­
brecher eher zu hoch angesetzt. b) Nicht alle Ausbildungszeiten 
sind anrechnungsfähig. Von der Anzahl derjenigen Auszubilden­
den, denen eine vorangegangene berufliche Ausbildungszeit an­
gerechnet wurde, ist daher kein direkter Schluß auf diejenigen 1 
möglich, die im Ausbildungssystem verblieben, ihre Anzahl dürfte 
höher sein, als die Anzahl der Anrechnungeri', die Anzahl der end-
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gültigen Abbrecher müßte daher etwas geringer angesetzt werden. 
- c) Unter den Auszubildenden, denen berufliche Ausbildungszei­
ten angerechnet wurden, sind auch solche, die eine Zweitausbildung 
machen. Ihr Anteil kann nach den vorliegenden Statistiken maxi­
mal 0,8 °/o der Im Jahre 1975 bei den vier Kammern gemeldeten 
Ausbildungsverhältnissen betragen, der Anteil wurde in die Kal­
kulation nicht einbezogen. - Ausbildungsabbrecher, die den Aus­
bildungsbetrieb und/oder den Ausbildungsberuf wechseln, brechen 
die Ausbildung u. U. auch nach dem Wechsel ab. Nach der Un­
tersuchung von Hofbauer/Kraft brachen ca. 10 °/o derjenigen, die 
die Ausbildung nicht abschlossen, die Ausbildung nach dem 
Wechsel ab, a. a. 0. S. 62. Diese Faktoren könnten im Endeffekt 

Günter Kühn, Volker Preuß und Brigitte Wolf 

zu einer geringfügigen Vermehrung der endgültigen Abbrecher 
führen. d) Es wurde unterstellt, daß die am Stichtag (31. 12. 1975) 
gezählten Ausbildungsverhältnisse im 3. und 4. Ausbild.ungsjahr 
in der Prüfungsphase im Jahre 1976 die gleichen Verluste auf­
weisen werden, wie in der Prüfungsphase 1975. - Die einzelnen 
Unsicherheitsfaktoren der Kalkulation tendieren insgesamt eher 
zur Verringerung der Verlustquote von 5-{l 0/o denn zu ihrer 
Erhöhung. 

[12] Vgl. Dorothea Grieger, Abbrecher, in: Jugendliche ohne Berufs­
ausbildung - ihre Herkunft, ihre Zukunft. Schriften zur Berufs­
bildungsforschung, Band 30, Hannover 1975, S. 99. 

Befragung von Berliner pädagogischen Mitarbeitern 
in der beruflichen Erwachsenenbildung 

Sehr aufgeschlossen zeigten sich Fortbildungsverantwortliche 
verschiedener Bereiche des öffentlichen Dienstes und einiger 
Großunternehmen der Privatwirtschaft von Berlin (West) ge­
genüber Fragen der Lehrkräftequalifizierung in der Berufs­
bildung Erwachsener. Diese Erfahrungen machten Mitarbeiter 
des Forschungsprojektes "Aus- und Weiterbildung von Lehr­
kräften in der beruflichen Erwachsenenbildung" in bisher 
zwei Gesprächsrurlden, die als "round-table-Gespräche" und 
als Einze)interview durchgeführt wurden. Ergänzt wurden die 
Aussagen durch eine strukturierte Befragung von jeweils 
zwei Lehrkräften der beteiligten Institutionen. Ziel dieser Ge­
spräche und Befragung ist die Einbeziehung des Sachver­
stands der Fortbildungspraxis in die geplante Entwicklung 
von Modellkonzeptionen zur Lehrkräftequalifizierung. Der er­
folgreiche Auftakt gestattet ein weiteres gemeinsames Ge­
spräch aller Beteiligten, in dem die Eindrücke und Ergebnis­
se vorgestellt und diskutiert werden sollen. 

Nach einer ersten Auswertung lassen sich folgende Aussa­
gen formulieren: 

Die Qualifizierung von haupt- und nebenberuflichen Lehr­
kräften in der Berufsbildung Erwachsener wird als ein 
dringliches Anliegen angesehen. 
Sie wird im Bereich des öffentlichen Dienstes für haupt­
amtliche Lehrkräfte - teilweise in Anlehnung an die 
AEVO/ÖD - systematisch betrieben. Mit einigen Ausnah­
men werden die haupt- und nebenberuflichen Lehrkräfte 
in der Privatwirtschaft zwar bewußt, aber eher sporadisch 
den gegebenen Möglichkeiten des Unternehmens entspre­
chend qualifiziert, z. T. im Rahmen der Führungskräfte­
schulung und der Ausbildung der Ausbilder.' 

- Als bevorzugte Veranstaltungsform wird übereinstimmend 
der mehrtägige Kompaktkurs angegeben. Weniger Zu­
stimmung finden dagegen Abend- und Wochenendveran­
staltungen. Von den nebenberuflichen Lehrkräften wird 
den Direkt-Seminaren gegenüber Selbststudienmaterialien 
der Vorzug gegeben. 

- Als vordringlich zu vermittelnde Inhalte der Lehrkräfte­
qualifizierung werden von den Fortbildungsverantwortli­
chen "Lernzielfindung und -formulierung", "Allgemeine 
Theorie und Didaktik der Erwachsenenbildung" sowie 
"Lehrtechniken und Verhaltenstraining" aufgezählt. Die 

Redaktionelle Berichtigung zu BWP 2177, S. 28 

Leider ist der Redaktion in der letzten Ausgabe ein Fehler unter­
laufen. Der erste Absatz des Beitrags "EG-Maßnahmen zur Jugend­
arbeitslosigkeit" muß richtig lauten: 

Die ,Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat i'l der' Zeit 
von Mai 1975 bis Dezember 1976 den EG-Mitgliedstaaten Schützen­
hilfe zur gemeinsamen Bekämpfung der Jugendarbeitslosi.gkeit in 

Lehrkräfte nennen an erster Stelle die Themen "Psycho­
logische Aspekte des Lernens im Erwachsenenalter {ein­
schließlich Motivation)", "Lernzielfindung und -formulie­
rung" sowie "Erstellung von Lernkontrollen". 

- Sofern die befragten Lehrkräfte bereits an andragogi­
schen Qualifizierungsvecanstaltungen teilgenommen ha­
ben, fordern sie einen geringeren Anteil an Theoriever­
mittlung zugunsten praktischer Übungen. 

- Schwierigkeiten der Lehrkräfte ergeben sich nach Ansicht 
aller Befragten vor allem durch häufig nur additive und 
zu wenig problembezogene Darbietung der Inhalte; man­
gelnde Bewältigung des Zeit-Stoff-Problems; einge­
schränktes Methodenrepertoire; oftmals Schwierigkeiten, 
sich auf das mehr praxisorientierte Problembewußtsein 
und die gruppendynamischen Bedürfnisse der Teilnehmer 
einzustellen. 

Die Teilnahmebescheinigung an Qualifizierungsveranstal­
tungen wird seitens der Fortbildungsverantwortlichen des 
öffentlichen Dienstes durchweg bejaht. Sie habe aller­
dings keine laufbahnrechtlichen oder besoldungsmäßigen 
Auswirkungen. Die Fortbildungsbeauftragten aus der pri­
vaten Wirtschaft bezeichneten Zertifikate aus der Sicht 
der Unternehmen als wenig interessant. Zertifikate, inso-' 
fern sie allgemein anerkannt sind, werden - unter Mo­
bilitätsgesichtspunkten - von den Lehrkräften als sinn­
voll erachtet. 

Grundsätzliche F:reistellungsschwierigkeiten zur Teilnah­
me an andragogischen Qualifizierungsveranstaltungen ha­
ben sich nicht ergeben. 

Die Beschäftigung von hauptamtlichen Lehrkräften im öf­
fentlichen Dienst ist verstärkt zu beobachten. Eine ähnli­
che Entwicklung im gleichen Umfang ist in der Privatwirt­
schaft nicht festzustellen. Der überwiegende Teil der Un­
ternehmensvertreter konnte dies auch nicht prognostizie­
ren. Auf den Einsatz nebenberuflicher Lehrkräfte wird in 
keinem Fall verzichtet werden können. 

Eine andragogische Qualifizierung der {Erst-)Ausbilder -
wird als wünschenswert bis notwendig bezeichnet. 

Nach Abschluß der Auswertung. werden die Ergebnisse mit 
den Betroffenen diskutiert und anschließend veröffentlicht. 

Form von Vorschlägen, Empfehlungen, Leitlinien und Entschließun­
gen zu geben versucht. Das Maßnahmebündel, das insgesamt 12 
Dokumente (siehe Quellen 1-12) umfaßt, sieht folgende Schwer­
punkte vor: 

- Beschäftigungspolitische Maßnahmen 
- l:!ozialpolitische Maßnahmen 
- Bildungspolitische Maßnahmen 
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Beitrag zur Förderung Jug4'ndllcher ohne Ausbildungs- und 
Arbeitsplatz 

Der Entwicklung von Lehrgängen zur Förderung der Ausbil­
dungsreife Jugendlicher dient ein gleichnamiges Projekt im 
Bundesinstitut für Berufsbildung. 

Das Vorhaben ist ein Beitrag zur Vereinheitlichung und Ver­
besserung bereits laufender Förderungsmaßnahmen für Ju­
gendliche ohne Ausbildungs- und Arbeitsplatz. 

Um dieses Ziel noch bis ztlm Beginn der Fördermaßnahmen 
1977/78 zu erreichen, wurden rd. 350 Maßnahmeträger und 
die Bundesländer gebeten, in der Praxis verwendete Unter­
lagen zur Verfügung zu stellen. Von 110 Maßnahmeträgern 
wurden Materialien eingesandt, die vom Rahmenplan bis zu 
voll ausgearbeiteten Unterrichts- und Übungseinheiten rei­
chen. Dieses Material 'wurde zur Grundlage einer Arbeit'sta­
gung gemacht, zu der 8 Maßn'ahmeträger und 3 Bundeslän­
der Teilnehmer als Sach:ver!ltändige entsandten. 

Zweck der Tagung war es, die Erfahrungen "vor·ort" Tätiger 
bei der Auswahl und Ergänzung des vorliegenden Mater.ials 
in die weitere Entwicklung einzubeziehen. Die Beratung der 
Unterlagen wurde schwerpunktmäßig in kleinen Arbeits­
gruppen für die Bereiche Metall, Elektrotechnik! Holz, Textil, 
Ernährun·(l urrC:l Haoswirtschaft sowie. Organisation, ·sozial­
pädago"gil<" und Psyc"hologfe vorgenommen. 

Die Beratungsergebnisse werden vom Bund"esinstitut für Be­
rufsbildurig bis zum 1. August 1977 in Handreichungen für 
Maßnahmeträger umgesetzt. 

Neue Untersuchung über Jugendliche ohne Ausbildungs­
vertrag 

Etwa 20 der jugendlichen Arbeitslosen sind nach eigenem 
Bekunden arbeitslos, weil sie keine Berufsausbildungsstelle 
gefunden haben. Zu diese'r Anzahl von erwerbslosen Jugend­
lichen durch die sich zum erstenmal ein eindeutiger Zusam­

zwischen Lehrstellenknappheit und Jugendarbeits­
losigkeit herstellen läßt, kommen schätzungsweise weitere 
12 °/o Jugendliche ohne Berufsbildungsabsichten, di.e ihrer­
seits von unfreiwilligen Jungarbeitern von ihren "angestamm­
ten" Arbeitsplätzen verdrängt werden. Dies machte eine vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung durchgeführte Repräsenta­
tiverhebung von über 3000 berufsschuiP,flichtigen Jugendli­
chen deutlich. 

Die Untersuchung, von der das Institut Aufschluß über die 
soziale ökonomische und Persönlichkeitsstruktur von Ju­
gendlidhen ohne Ausbildungsvertrag, 
chen, Ausbildungsabbreehern und -wechslern und auslandl­
schen Jugendlichen im Vergleich mit Auszubildenden erwar­
tet, zeigt außerdem, daß knapp 50'% der arb,eitslosen Ju­
gendlichen den Hauptschulabschluß haben. Dieser Prozent­
satz der etwa dem Anteil der Hauptschulabsolventen .an der 

Bevölkerung entspricht, macht deut­
lich, daß grundsätzlich Arbeitslosigkeit nicht die Folge schu­
lischen Versagens ist. 

Hinsichtlich der Einstellungen und Wertungen der Jugend­
lichen ergibt die Auswertung, daß etwa 3% der arbeitslosen 
Jugendlichen nicht bereit sind, eine Arbeit anzunehmen oder 
eine Berufsausbildung zu beginnen. 10% sind dazu bereit, 
wenn Arbeits- oder Ausbildungsstelle sich in ihrem Wohn­
viertel befinden. 

Rund ein Drittel der arbeitslosen Jugendlichen äußerte Ab­
lehnung gegenüber der Berufsschule, wobei die Zahl derer 
noch nicht einbezogen ist, die ihr Desinteresse am Unter­
richt durch Fernbleiben von der Schule ausdrücken. 

Weitere Daten der BIBB-Untersuchung weisen nach, daß 
rund ein Drittel der jugendlichen Arbeitslosen noch nie in 
einem Arbeitsverhältnis gestanden hat 'und nur rund 60% 
der arbeitslosen.Jugendlichen als arbeitslos gemeldet sind. 

Umfangreichere Veröffentlichungen aus dem Projekt sind für 
Herbst d. J. zu erwarten. 

Starke Zunahme der Schülerzahlen des Berufsgrundbildungs­
jahres 

Von 4 000 im Schuljahr 1971/72 auf rd. 27 000 im Schuljahr 
1976/77 ist die Anzahl der Jugendlichen gestiegen, die ein 
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) absolvieren. Das geht aus 
einer Umfrage hervor, die das Bundesinstitut für Berufsbil­
dung im Frühjahr 1977 im Rahmen seiner laufenden Beob­
achtLing der Entwicklung des Berufsgrundbildungsjahres bei 
den zuständigen Länderministerien durchgeführt hat. 

Nach dem z. Z. noch in der Beratung befindlichen Programm 
der Bund-Länder-Kommission für Bildungplanung zur Min­
derung_ .der . Beschäftigungsrisiken Jugendlicher sollen. bis 
1982· ):)0 000 P.lätze im Berufsgrundi:3ildungsjahr geschaffen 
werdfiln .. · 

Bel der E,rl:lebung aber wurde zugleich deutlich, daß danebe11 
aüch' die. berufsvorbereitenden Maßnahmen, d. h. diejenigen 
Formen, schulischer Grundbildung, die nicht .auf eine an­

betriebliche Ausbilqung angßrechnet werden, 
fiebilcn zugenommen haben. Die Schülerzahlen stiegen z. B. 
im letzten Jahr von rd. 7 500 auf 'fd. 18 000. Dieser starke 

ist hauptsächlich darauf zurückzuiühren, daß 'allein 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Maßnahmen zur Besei­
tigung der Jugendarbeitslosigkeit für rd. 10 60() Schüler 400 
Klassen mit sog. berufsbefähigenden (berufsvorbereitenden) 
Lehrgängen eingerichtet hat, die als Sonderformen des Be­
rufsgrundbildungsjatfres. geführt werden. Nach dem bereits 
erwähnten Programm der Bund-Länder-Kommission für Bil­
dungsplanung sollen bis 1982 30 000 Plätze in diesem Be­
reich geschaffen werden. 

Zwei Drittel der Jugendlichen im Berufsgrundbildungsjahr 
konzentrieren sich auf die drei Berufsfelder "Wirtschaft und 
Verwaltung", "Metall" und ,.Ernährung und Hauswirtschaft". 
Der relativ stärkste Zuwachs bei der schulischen Form des 
Berufsgrundbildungsjahres ist in Bayern, bei der kooperati­
ven in. Hessen zu verzeichnen. 

Ausführliche Unterlagen sind im Pressereferat des Bundes­
instituts für Berufsbildung erhältlich. 

Änderung der Ausbilder-Eignungsverordnung 

Zum 1. April 1977 ist eine Änderung der Ausbilder-Eignungs­
verordnung (AEVO) in Kraft getreten. Von besonderer Be­
deutung ist dabei die Verlängerung der in § 8 vorgesehenen 
Übergangsfrist Bekanntlich dprf ab dem 1. September j 977 
grundsätzlich nur noch ausbilden, wer durch eine Ausbilder­
prüfung oder eine Befreiung von dieser Prüfung seine be­
rufs- und arbeitspädagogische Qualifikation unter Beweis 
gestellt hat. in begründeten Ausnahmefällen konnten die 
Kammern bisher nur bis zum 2. September 1979 von diesem 
Nachweis befreien. Diese Frist ist jetzt bis zum 31. Dezelflber 
1"984 verlängert" worden, so daß den Ausbildern die Möglich­
keit eröffnet wird, auch ohne den formalen Nachweis ihrer 
berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse ihre Ausbilder­
tätigkeit längstens bis zu diesem Zeitpunkt fortzusetzen. 

Die befristete Befreiung wird von der jeweiligen Kammer aus­
gesprochen. Entsprechende Anträge können formlos gestellt 
werden. 

Nachstehend die Änderungen im Wortlaut: 

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
berufs- und arbeitspädagogische Eignung für die 
bildung in der gewerblichen Wirtschaft vom 21. März 1977 

Auf Grurfd 'des § 21' Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 
14. August 1969 (BGBI. I S. 1112), der durch Artikel 53 des 
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Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBI. I S. 705) geändert wor­
den ist, und unter Berücksichtigung des Gesetzes vom 7. Sep­
tember 1976 (BGBI. I S. 2658) wird verordnet: 

Artlkel1 

Die Verordnung über die berufs- und arbeitspädagogische 
Eignung für die Berufsausbildung in der gewerblichen Wirt­
schaft vom 20. April 1972 (BGBI. I S. 707), geändert durch 
Verordnung vom 25. Juli 1974 (BGBI. I S. 1571, 2325), wird 
wie folgt geändert: 

1. ln der Kurzbezeichnung werden nach dem Wort "Aus­
bilder-Eignungsverordnung" die Worte "gewerbliche Wirt­
schaft'' angefügt. 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.. (1) Wer 

1. im Handwerk 
in einem grafischen Gewerbe, das einem der in 
den Nummern 108 bis 114 der AnlageAzur Hand­
werksordnung aufgeführten Gewerbe entspricht, 
in der Landwirtschaft oder 

in der Hauswirtschaft 
die Meisterprüfung bestanden hat oder 

2. eine im Rahmen der beruflichen Fortbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz geregelte Meisterprü­
fung bestanden hat, wenn durch sie eine dieser 
Verordnung entsprechende berufs- und arbeitspä­
dagogische Eignung nachgewiesen ist oder 

3. nach einer auf Grund des § 21 des Gesetzes erlas­
senen anderen Verordnung über die berufs- U.J) 
arbeitspädagogische Eignung berufs- und arb!i!"[tl­
pädagogisch geeignet ist, 

gilt für die Berufsausbildung als im Sinne dieser Ver­
ordnung als berufs- und arbeitspädagogisch geeignet." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 einge­
fügt: 

"(2) Wer in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält­
nis nach dienstrechtlicher Regelung berufs- und ar­
beitspädagogische Kenntnisse nachgewiesen hat, gilt 
für die BenJfsausbildung als im Sinne dieser Verord­
nung berufs- und arbeitspädagogisch geeignet, wenn 
die nachgewiesenen Kenntnisse den Anforderungen 
nach § 2 gleichwertig sind." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 

3. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

"Die zuständige Stelle kann in Ausnahmefällen von dem 
nach den §§ 2 und 3 erforderlichen Nachweis für einen 
Zeitraum bis zum 31. Dezember 1984 befreien, wenn eine 
Gefährdung der Auszubildenden nicht zu erwarten ist. Die 
zuständige Stelle kann Auflagen erteilen." 

Artlkel'2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungs­
gesetzes in Verbindung mit § 112 Satz 2 des Berufsbildungs­
gesetzes auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am 1. April in Kraft. 

Bor:m. den 21. März 1977 
De'r Bundesminister für (lildung und Wissenschaft 
Helmut Rohde 

Erprobung eines neuen Ausbildungsganges im Bergbau 

Der Bundesminister für Wirtschaft hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft eine 

Rechtsverordnung über die Erprobung der Ausbildungsberufe 
Berg- und Maschinenmann - Vortrieb und Gewinnung -, 
Berg- und Maschinenmann - Montage und Wartung- und 
Berg- und Maschinenmann - Förderung und Transport -

erlassen. Die Verordnung ist im Bundesgesetzblatt Teil I 
Nr. 27 S. 676 vom 6. Mai 1977 veröffentlicht worden; sie ist 
am 7. Mai 1977 in Kraft getreten. 

Zweck der. Erprobung des zweijährigen Ausbildungsganges 
im Bergbau ist die Vorbereitung einer Ausbildungsordnung 
mit staatlicher Anerkennung der Ausbildungsberufe nach § 25 
Berufsbildungsgesetz. Dabei sollen insbesondere die ·Ausbil• 
dungsinhalte, die Ausbildungsdauer und die Prüfungsanfor­
derungen unter Berücksichtigung des Lernverhaltens der 
Jugendlichen und der Arbeitsplatzanforderungen erprobt und 
überprüft sowie der Übergang in die Berufsausbildung zum 
Bergmechaniker gefördert werden. An der Erprobung sind 
bis zu 900 Auszubildende in Ausbildungsstätten der Ruhr­
kohle AG, Essen, und des Eschweiler Bergwerks-Verein, Her­
zogenrath-Kohlscheid, beteiligt. Die j::rprobung wird wissen­
schaftlich begleitet. Ferner wird ein Sachverständigenbeirat 
- unter Beteiligung des BIBB - errichtet, der die Erpro­
bung beobachtet und an der Vorbereitung der Ausbildungs­
ordnung beteiligt ist. 

Die Erprobungsverordnung tritt am 31. Juli 1980 außer Kraft 
und soll zu diesem Zeitpunkt in eine Rechtsverordnung nach 
§ 25 BBIG überführt werden. ' 

Ab 1980 sollen jährlich 2 000 Jugendliche in den neuen Aus­
bildungsgang aufgenommen und zum Facharbeiter ausge­
bildet werden. Bisher wurden solche Jugendliche als Berg­
jungarbeiter mit Hilfsarbeiterstatus im Bergbau beschäftigt. 

e Ausbildungsordnungen 

Der Bundesminister des lnnern hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft die Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Vermessungstechniker erlas­
sen und die Bestimmungen im Bundesgesetzblatt verkündet. 
(Erlaßdatum: 29. 11. 1976; in krafttreten: 5. 12. 1976; veröffent-
licht im BGBI. I S. 3257). I 
Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit hat A 
aufgrund des § 5 des Beschäftigungs- und Arbeitstherapeu­
thengesetzes vom 25. Mai 1976 (BGBI. S. 1246) mit Zustim­
mung des Bundesrates die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuthen erlassen ' 
und die Bestimmungen im Bundesgesetzblatt verkündet. (Er­
laßdatum: 23. 3. 1977; lnkrafttreten: 24. 3.1977; veröffentlicht 
im BGBI. I S. 509). ./ 

Abiturienten im Handwerk - Vorbericht zu einem Forschungs­
projekt 

Das Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an 
der Universität Köln hat in einem Zwischenbericht die ersten 
Ergebnisse eines Forschungsprojekts: "Abiturienten im Hand­
werk" vorgelegt. 

Danach richtet sich die Berufswahl der Abiturienten im Rah­
men des Handwerks im wesentlichen auf die Ausbildungs­
berufe Zahntechniker, Augenoptiker und Tischler. Interes­
santerweise üben die Väter von 31 Abiturienten (= 24 Pro­
zent der Befragten) ebenfalls einen Handwerksberuf aus. Bei 
18 Abiturienten dieser Gruppe besteht Übereinstimmung zwi­
schen Ausbildungsberuf und handwerklichem Bruf des Va­
ters. Es fällt auf, daß auch bei Abiturienten die Eltern die 
wichtigsten Informationsträger für die Berufsentscheidung 
sind. 

Die Information über andere Ausbildungs- und Berufswege 
im Rahmen des Handwerks ist nach diesem Vorbericht nur 
unzureichend. Ein großer Teil ·der Abiturienten wählte die 
Ausbildung im Handwerk nur als Lösung weil sich ihnen 
kein Studienplatz bot. Aus Beispiel sei hier der Beruf des 
Zahntechnikers genannt, der von einem hohen Prozentsatz 
von Abiturienten gewählt wird, die als Endziel ein zahnmedi­
zinisches Studium anstreben. Der Vorbericht geht davon aus, 
daß Abiturienten besonders in jenen· Handwerksberufen am 
Platze sind, die sich durch einen hohen Theorieanteil aus­
zeichnen. ;Oie Autoren erwarten nicht, daß das Abitur künftig 
eine wesentliche Rolle als Voraussetzung für den selbständi­
gen Handwerksmeister spielen wird. 
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REZENSION 

Wirtschaftlicher und sozialer Wandel in 
der Bundesrepublik Deutschland -
Gutachten der Kommission für wirt­
schaftlichen und sozialen Wandel. Ver­
lag Otto Schwartz & Co., Göttingen 1977. 

Nach fast sechsjähriger Tätigkeit hat die 
Kommission für wirtschaftlichen und so­
zialen Wandel im Januar dieses Jahres 
ihr Gutachten an die Bundesregierung 
übergeben. Der Kommissionsauftrag 
lautete, Probleme und zukünftige Ge­
staltungsmöglichkeiten des technischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Wandels 
aufzuzeigen. 

Der Kommission gehörten siebzehn 
Mitglieder an, jeweils fünf Vertreter der 
Tarifpartner und sieben Vertreter der 
Wissenschaft. 

Das Gutachten ist in dreizehn Haupt­
kapitel gegliedert; fünf Kapitel befassen 
sich mit wirtschaftspolitischen Themen, 
vier Kapitel gehören zum Bereich der 
Infrastrukturpolitik - hierzu wird auch 
der Themenkomplex Bildungs- und Be­
schäftigungspolitik gerechnet - und je­
weils zwei Kapitel befassen sich mit so­
zialpolitischen Problemen sowie mit der 
Thematik längerfristiger Politik, I nfor­
mation, öffentliche Verwaltung, Bürger­
initiativen etc. 

Während die Planung der Arbeit in ei­
ner Phase der Hochkonjunktur und der 
Reformeuphorie begann, wurde der 
Kommissionsbericht in einer Zeit der 
wirtschaftlichen Krise, hoher Arbeitslo­
sigkeit und öffentlicher Verschuldung 
beendet. Der Gesamttenor des Berichts 
ist dadurch jedoch keineswegs in Frage 
gestellt worden: der Ausbau aktiv ge­
staltender, längerfristig orientierter Po­
litik sei vordringlich, damit nicht lang­
fristige zugunsten kurzfristiger Bedürf­
nisse vernachlässigt werden und die 
öffentliche Aufmerksamkeit für neue 
Probleme durch Zufälligkeilen bestimmt 
oder die Interessen einzelner organi­
sierter Gruppen bevorzugt würden. Da­
zu sei es erforderlich, durch verstärk­
ten Einsatz der Forschung längerfristige 
Entwicklungstendenzen und alternative 
Gestaltungsmöglichkeiten erkennbar zu 
machen. Um nicht nur Gestaltungsvor­
schläge zu entwerfen, sondern eine 
Weiterentwicklung dieser Alternativen 
bis hin zu Umsetzungsmöglichkeiten in 
praktische Politik sicherzustellen, müs­
se durch geeignete Verfahren und Gre­
mien eine Konflikt- und Konsensdiskus­
sion zwischen Parteien, Regierungen, 
Verbänden und anderen gesellschaft­
lichen Gruppen ermöglicht werden. 

Im folgenden sollen die bildungspoliti­
schen Empfehlungen des Gutachtens 
vorgestellt werden. Dies erscheint um 
so dringlicher, als die Medien in ihrer 
Berichterstattung anläßlich der Oberga­
be des Gutachtens einseitig ihre Ak­
zente auf die ökonomischen Teile des 
Berichts legten. 

Das zentrale bildungspolitische Anlie­
gen der Kommission war eine verbes­
serte Abstimmung zwischen Bildungs­
und Beschäftigungssystem. Um langfri­
stige Beschäftigungschancen zu sichern, 

Rezension 

wird im Schlußbericht der Kommission 
empfohlen, die Bedarfs- und Qualifika­
tionsforschung zu intensivieren und die 
Datenbasis zu verbessern. Ausdrücklich 
wird jedoch darauf hingewiesen, daß 
Berufsbildungsforschung weder bil­
dungspolitische Entscheidungen durch 
versteckte Wertungen vorprogrammieren 
darf noch ersetzen kann. Eine verbes­
serte Datenlage sowie die Weiterent­
wicklung von Methoden und Instrumen­
ten der Berufsbildungsforschung sind 
allerdings Voraussetzung für die Ent­
wicklung bildungspolitischer Alternati­
ven und fundierter bildungspolitischer 
Entscheidungen und Strategien. 

Die Abstimmung zwischen Bildungs­
und Beschäftigungssystem kann nach 
Meinung der Kommission generell durch 
Vermittlung einer breiten Grundbildung 
und solcher "Schlüssei"-Qualifikationen 
erleichtert werden, die nicht nur eng an 
den augenblicklichen Anforderungen 
des Beschäftigungssystems orientiert 
sind, sondern möglichst vielseitige und 
langfristige Verwendbarkeit sichern· 
man befürwortet also tendenziell 
Oberqualifizierung. Organisatorisch wird 
es darüber hinaus für erforderlich ge­
halten, eine frühzeitig einsetzende kon­
tinuierliche Bildungsberatung und Be­
rufsorientierung sowie durchlässige Bil­
dungswege bei gegenseitiger An rechen­
barkeil der Qualifikationen zu schaffen. 
Außerdem sollten studienbezogene Bil­
dungsgänge verkürzt und ein gut aus­
gebautes, übersichtliches System von 
Weiterbildungsmöglichkeiten im An­
schluß an die Erstausbildung geschaf­
fen werden. 

Weiterhin wird im einzelnen sowohl die 
Einführung eines obligatorischen Berufs­
grundbildungsjahres als auch des Fachs 
Arbeitslehre für alle Schüler empfohlen. 
Zur quantitativen Erhöhung und quali­
tativen Verbesserung des Ausbildungs­
angebots wird die Kooperation aller 
Lernorte in einem regionalen Verbund­
system sowie eine Umverteilung des 
Bildungsbudgets zugunsten der beruf­
lichen Bildung vorgeschlagen; grund­
sätzlich jedoch plädiert man für die Bei­
behaltung der einzelbetrieblichen Finan­
zierung. Um die sich mit zunehmendem 
Lebensalter verstärkenden Benachteili· 
gungen bestimmter Personengruppen 
im Bildungssystem abzubauen, werden 
schließlich zielgruppenspezifische Wei­
terbildungmaßnahmen für vordringlich 
erachtet. 

Ergänzend zu einer auf Vollbeschäfti­
gung gerichteten Wachstumsstrategie 
empfiehlt die Kommission u. a. die An­
passung des Arbeitsvolumens an die 
vorhandenen Arbeitskräfte mit Hilfe von 
Arbeitszeitverkürzungen. 

Für Gruppen mit besonderen Beschäf­
tigungsproblemen - wie ungelernte Ju­
gendliche, Frauen, ältere Arbeitnehmer, 
geistig und körperlich Behinderte sowie 
ausländische Arbeitnehmer - geht die 
Kommission von folgenden Grundsät­
zen bei der Entwicklung von Förde­
rungstrategien aus: einerseits sollten 
alle Maßnahmen möglichst vom Grund­
satz der Gleichwertigkeit ausgehen, um 
damit eine Integration in bestehende 
gesetzlich anerkannte Ausbildungsberu­
fe zu gewährleisten und zusätzliche Be-
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nachteiligungen im Beschäftigungssy­
stem für die betroffenen Gruppen zu 
vermeiden. Andererseits wird das Ziel 
"Schaffung von Chancengleichheit" da­
hingehend konkretisiert, daß Personen­
gruppen mit besonderen Problemen im 
Bildungs- und Beschäftigungssystem 
einer besonderen Förderung bedürfen. 
Die Kommission fordert deshalb ein 
weit gefächertes Angebot an Förde­
rungsmaßnahmen, das aber möglichst 
voll ins Bildungssystem integriert sein 
müsse. Das bedeutet, daß mit den För­
derungsmaßnahmen flexibel auf indi­
viduelle Probleme reagiert werden 
kann, beispielsweise durch zeitlich län­
ger anhaltende oder intensivere För­
derungsmaßnahmen. 

Ebenso wie in allen übrigen Kapiteln 
des Gutachtens werden von der Kom­
mission auch im Bildungskapitel keine 
innovativen Erkenntnisse oder Vor­
schläge unterbreitet; Fachleute werden 
in dieser Hinsicht von dem sie speziell 
interessierenden Berichtsteil wahr­
scheinlich enttäuscht werden. Abgese­
hen von der unzureichenden Datenlage, 
die von der Kommission auch nicht ver­
bessert werden konnte, war es ihr eben­
so schon aufgrund ihrer Zusammenset­
zung und ihres Arbeitsansatzes kaum 
möglich, fundamentale neue Erkennt­
nisse und Maßnahmevorschläge zu er­
arbeiten. 

Das eigentlich Innovative am Gutachten 
der Kommission für wirtschaftlichen 
und sozialen Wandel war der Versuch, 
die einzelnen Politikbereiche nicht iso­
liert, sondern im Zusammenhang und 
in ihren Querverbindungen zu behan­
deln. Fragen der Qualifikation für die 
Gestaltung des gesellschaftlichen 
Wandels werden daher nicht nur im Ka­
pitel Bildung und Beschäftigung ange­
sprochen: Qualifikation zur Sicherung 
der Vollbeschäftigung wird in den vor­
wiegend ökonomischen Kapiteln erör­
tert; weiter stellt im Bereich der For­
schungs- und Technologiepolitik das 
Konzept zur Unterstützung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze und Güter 
zugleich Bedingungen für das explizit 
bildungspolitische Konzept im Gutach­
ten; die integrierte Sichtweite des Pro­
blemzusammenhangs Arbeitsbedingun­
gen, wie sie von der Kommission ver­
treten wird, berührt ebenso Fragen·der 
Qualifikation wie Empfehlungen in den 
Kapiteln Verbraucher und Umweltpoli­
tik; die Erörterungen im Schlußkapitel 
über die Voraussetzungen für die er­
folgreiche Gestaltung wirtschaftlichen 
und sozialen Wandels - Effizienzstei­
gerung der öffentlichen Verwaltung und 
Weiterentwicklung der Bürgerbeteili­
gung - greifen ebenfalls weit in den 
bildungspolitischen Bereich hinein. 

Daneben wurde mit der Kommissions­
struktllr - Vertreter der Wissenschaft, 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer -
die Angemessenheil eines solchen Gre­
miums zur Politikberatung erstmals· er­
probt. Das primäre Anliegen des Korl]­
missionsberichts war die Suche nach 
Konsensbereichen im weiten Feld der 
divergierenden gesellschaftspolitischen 
Standpunkte. Die oben dargestellten 
Empfehlungen stellen daher das Ergeb­
nis eines langwierigen Einigungspro­
zesses dar, in dessen Verlauf mehr und 
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mehr abgeschwächte Kompromisse aus­
gehandelt wurden. Aufschlußreicher sind 
für den interessierten Leser - außer 
einzelnen Studien aus der 140 Bände 
umfassenden Schriftenreihe der Kom­
mission - eher die Minderheitsvoten 
der einzelnen Gruppen, die zu fast allen 
relevanten Problemen der verschiede­
nen Politikbereiche vorliegen. Diese 
Minderheitsvoten verdeutlichen die un­
terschiedlichen Standpunkte und zeigen 
zugleich, daß der erhoffte Basiskonsens 
zwischen den gesellschaftlichen Grup­
pen ziemlich klein ist. ln diesem Zu­
sammenhang bleiben grundsätzlich die 
konkreten bildungspolitischen Mehr­
heitsempfehlungen für die mittelfristige 
Entwicklung des Bildungssystems in ei­
nem modifizierten Bedarfsansatz stek­
ken. Die Kommission betont zwar die 
Bedeutung bildungspolitischer Erforder­
nisse unabhängig von kurzfristigen Be­
darfsmeldungen; dennoch steht die An­
passungsstrategie im Vordergrund: 
Qualifizierung derart, daß die Arbeits­
kräfte befähigt werden, sich den nicht 
vorhersahbaren Bedingungen im Be­
schäftigungssystem möglichst friktions­
arm anzupassen. Selbst bei der Forde­
rung nach "flexibler Gestaltung des Be­
schäftigungssystems" bleibt den Arbeit­
nehmern letztlich nur die Anpassungs­
möglichkeit an bestehende Verhältnisse 
- etwa bei dem Vorschlag durch Ver-

Mitteilungen des BJBB 

knappung des Arbeitsangebots (über 
veränderte Bildungs-, Arbeits- und Ur­
laubszeiten) eine gleichmäßigere Ver­
teilung der vorhandenen Arbeitsstellen 
auf alle Erwerbstätigen zu erreichen. 
Flexibilität wird damit in erster Linie 
der Gruppe der Arbeitnehmer und damit 
der schwächeren Gruppe im Beschäfti­
gungssystem abverlangt. Letzten Endes 
entscheiden dabei allein die Unterneh­
men über die Verwertung der angebo­
tenen Qualifikationen der Arbeitnehmer 
sowie über das Angebot an Arbeitsplät­
zen. Allein eine Einbeziehung der Be­
troffenen in den Entscheidungsprozeß 
über Menge und Qualifikation von Ar­
beitsplätzen jedoch könnte sicherstel­
len, daß die beschäftigungspolitischen 
Entscheidungen nicht darauf hinaus lau­
fen, den Mangel an Beschäftigungsmög­
lichkeiten nur unter den Arbeitnehmern 
umzuverteilen. Der Gesichtspunkt der 
Mitbestimmung wird im Kommissions­
bericht jedoch lediglich in Form von 
Minderheitsvoten ernsthaft erörtert. 
Abgesehen davon gewinnt das Recht 
auf Beteiligung auch außerhalb des Ar­
beitsbereichs entscheidende Bedeutung. 
Lebens- und Arbeitsbedingungen des 
einzelnen hängen z. B. auch wesentlich 
von den Infrastruktureinrichtungen der 
Bildung, des Wohnens, des Verkehrs, 
der Gesundheitsversorgung, der Alters­
sicherung etc. ab. Daraus ergibt sich 

MITTEILUNGEN DES 8188 

Ergebnisse der Oberprüfung 
berufsbildender Fernlehrgänge 

Es wird den im folgenden genannten 
Fernlehrinstituten die Berechtigung er­
teilt, die Eignung der Lehrgänge durch 
das Gütezeichen des Bundesinstituts 
(Abb.) kenntlich zu machen. 

Kurzbeschreibung Nr. 125 

Der Fernlehrgang 
Steuerberater- und Steuerbevollmächtig­
ten-Lehrgang 
ist vom BBF als geeignet beurteilt worden. 

Fernlehreinrichtung: 
Steuer-Lehrgänge Stitz, 
5000 Köln 41, Robert-Koch-Straße 53. 

Lehrgangsziel: 
Steuerberater- und Steuerbevollmächtig­
ten-Examen. 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen, die in steuerberatenden Be­
rufen tätig sind. 

Zulassungsbedingungen: Einzelheiten 
über die Zulassungsbedingungen für die 
Prüfung vor den zuständigen Stellen 
sind dem Gesetz über die Rechtsver­
hältnisse der Steuerberater und Steu­
erbevollmächtigten (Steuerberatungsge­
setz) vom 16. August 1961, abgeändert 
durch das Zweite Gesetz zur Änderung 

Vom BBF er­
teiltes GOte­
zeichen fOr 
Fernlehrgänge 

GEPRDFTcQEEIGNET 

des Steuerberatungsgesetzes vom 11. 
August 1972 zu entnehmen, und zwar 
a) für Steuerberater: § 5, 
b) für Steuerbevollmächtigte: § 118a. 
Lehrgangsinhalte: 
Einkommensteuer- Körperschaftsteuer 
- Gewerbesteuer - Bewertungsgesetz 
- Umsatzsteuer - Abgabenordnung, 
Finanzgerichtsordnung - Verkehrsteu­
ern - Erbschaftsteuer. 

BFH-Entscheidungen, gesetzliche Be­
stimmungen, das Steuerrecht betreffend; 
Tests und Übungsaufgaben zu prüfungs­
relevanten Fragen des Steuerrechts. 
Lehrgangsdauer: 
a) als Fernunterricht (bei maximal 2 Std. 

täglicher oder 15 Std. wöchentlicher 
Studienzeit) 18 Monate; 

b) als Intensivlehrgang (Fernunterricht, 
ergänzt durch 4-Wochen-Seminar) 
12 Monate; 

c) als Fernunterricht einschließlich Nah­
unterricht an 63Samstagen (Samstag­
lehrgang) (bei maximal 2 Std. täg­
licher oder 15 Std. wöchentlicher 
Studienzeit) 18 Monate; 

d) als Fernunterricht einschließlich Nah-
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die Notwendigkeit, Möglichkeiten zur 
Durchsatzung von Arbeitnehmerinteres­
sen zu schaffen. Der machtpolitische 
Aspekt wird jedoch von der Kommis­
sionsmehrheit nicht zur Kenntnis ge­
nommen; aus diesem Grund können aus 
der strukturpolitischen Analyse keine 
konkreten Mehrheitsempfehlungen ab­
geleitet werden, wie die Ungleichge­
wichtigkeit der gesellschaftlichen Grup­
pen reduziert werden könne [*], -
auch wenn unbestritten bleibt, daß durch 
entsprechende Vorschläge allein gesell­
schaftliche Realitäten noch nicht verän­
dert werden, wenn nicht Parlament und 
Regierung solche Empfehlungen auf­
greifen. Dabei muß offen bleiben, ob 
eine fehlende Stellungnahme in diesem 
Zusammenhang tatsächlich auf die ord­
nungspolitische Eingrenzung des Auf­
trags an die zurückzufüh­
ren ist, nach der sich sämtliche Vor­
schläge im Rahmen der marktwirtschaft­
liehen Ordnung halten sollten, oder ob 
dieses Verhalten nicht eher die Interes­
senlage der Kommissionsmehrheit wi­
derspiegelt, wie dieser Auftrag zu in­
terpretieren sei. 

Barbara Meifort, Berlin 

[*] Die Gewerkschaftsseite empfiehlt in die­
sem Zusammenhang in einem Minderheits­
votum die Einrichtung eines Wirtschalts­
und Sozlalrats. 

unterricht mit 532 Abend-Unterrichts­
stunden (Abendlehrgang) (bei maxi­
mal 2 Std. täglicher oder 15 Std. wö­
chentlicher Studienzeit) 18 Monate. 

Umfang des Lehrmaterials: 
Lehrgangsmaterial in Lose-Blatt-Form 
(3 Ordner) mit insgesamt ca. 1700 Sei­
ten und 9 Fremdkontrollaufgaben. 

Lehrgangskosten: 
a) Reiner Fernlehrgang (zahlbar in 3 

Raten 3 x DM 325,-): DM 975,-
b) Intensivlehrgang (zahlbar in 4 Raten 

4 x DM 370,-): DM 1 480,-
c) Samstaglehrgang (zahlbar in 8 Raten 

8 x DM 327,50): DM 2 620,-
d) Abendlehrgang (zahlbar in 8 Raten 

8 X DM 340,-): DM 2 720,-
Besonderheiten: 
Kündigung jederzeit (nach jedem Lehr­
brief, ohne Angabe von Gründen). 
Für Teilnehmer an diesem Lehrgang ge­
währen die Arbeitsämter - wenn die 
dafür bestimmten Voraussetzungen er­
füllt sind - Leistungen im Rahmen der 
individuellen Förderung der beruflichen 
Fortbildung und Umschulung nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Für Teil­
nehmer, die nach dem AFG gefördert 
werden, ist Nahunterricht obligatorisch. 
Für diesen Lehrgang wurden Auflagen 
erteilt; die Erfüllung der Auflagen ist 
dem BBF bis zum 31. Dezember 1975 
nachzuweisen. 

Kurzbeschreibung Nr. 126 

Der Fernlehrgang 
Einführung in das Arbeitsrecht 
ist vom BBF als geeignet beurteilt worden. 

Fernlehreinrichtung: 
Akademie für Fernstudium, 
3388 Bad Harzburg 1, Postfach 243. 
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Lehrgangsziel: 
Vermittlung von arbeitsrechtlichen Grund­
kenntnissen. 
Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen mit Interesse an einer Ein­
führung in das Arbeitsrecht, Besonders 
geeignet für Personen der unteren bzw. 
mittleren Führungsebene oder für Per­
sonen, die diese Führungsebenen an­
streben. 
Lehrgangsinhalte: 
Geschichtliches und Grundbegriffe des 
Arbeitsrephts - Individualarbeitsrecht 
(Recht des Arbeitsverhältnisses, Entste­
hung des Arbeitsverhältnisses, Pflichten 
des Arbeitnehmers, Pflichten des Arbeit­
gebers, Beendigung des Arbeitsverhält­
nisses, Arbeitnehmerschutzrecht)- Kol­
lektives Arbeitsrecht (Berufsverbands­
recht, Tarifvertragsrecht, Schlichtungs­
recht, Arbeitskampfrecht, Betriebsver­
fassungsrecht) - Arbeitsgerichtsbarkeit 
Lehrgangsdauer: 
(bei einer von der Fernlehreinrichtung 
angenommenen wöchentlichen Studien­

,zeit von 4,5 Stunden) 8 Monate. 
Umfang des Lehrmaterials: 
8 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 400 Sei­
ten DIN A 4, breiter Rand, eine Anlei­
tung für das Fernstudium, Gesetzes­
texte. 
Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung: DM 168,-
·bei monatlicher Zahlungs-
weise (1 x DM 36,-, 
4 x DM 33,-): DM 168,-

Für diesen Lehrgang wurden Auflagen 
erteilt;, die Erfüllung der Auflagen ist 
dem BBF bis zum 15. September bzw. 
15. Dezember 1975 nachzuweisen. 

Kurzbeschreibung Nr. 160 

Der Fernlehrgang 
Kaufmännisches Rechnen I 
ist als geeignet beurteilt worden. 

Fernlehreinrichtung: 
Akademikergesellschaft für Erwachse­
nenfortbildung mbH 
Am Hohengeren 9, 7000 Stuttgart 1. 

Lehrgangsziel: 
Wiederholung der Rechenmethoden des 
bürgerlichen Rechnens und Vermittlung 
von Grundkenntnissen im Bereich des 

Rechnens. 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen mit gutem Hauptschulab­
schluß ohne kaufmännische 
bildung. 

Lehrgangsinhalte: 
Größter gemeinsamer Teiler, kleinstes 
gemeinsames Vielfaches - Bruchrech­
nen, Kettenbruch - Schlußrechnung -
Proportionsrechnung - Einfache Wäh­
rungsumrechnung - Kettensatz - Ver­
teilungsrechnung - Durchschnittsrech­
nung - Mischrechnung - Die a-dezima­
len Einheiten - Prozentrechnung -
Zinsrechnung - Zahlungsverkehr im 
Inland - Terminrechnung - Kontokor­
rentrechnung - Warenhandelskalkula­
tion - Außenhandelskalkulation. 

Lehrgangsdauer: 
(bei mindestens 1 Std. täglicher Stu­
dienzeit) 12 Monate. 

Mitteilungen des BIBB 

Umfang des Lehrmaterials: 
12 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 450 
Seiten - Dl!\1 A 4, 
1 Anleitung für das Fernstudium. 
Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung oder bei monatlicher 
Zahlungsweise 
(12 X DM 22,-) DM 264,-. 

Für diesen Fernlehrgang wurden Auf­
lagen erteilt, deren Erfüllung bis zum 
30. 11.1977 bzw. bei Neuauflage des 
Anmeldevordrucks nachzuweisen ist. 

Kurzbeschreibung Nr. 161 

Der Fernlehrgang 
Ausbildung der Ausbilder -Jugendliche 
und Erwachsene - kfm. und techn. Be­
reich< (einschließlich AEVO)' 
ist als geeignet beurteilt worden. 
Fernlehreinrichtung: 
Verlag für Berufsfortbildung GmbH, 
Waldstraße 3, 6082 Mörfelden. 
Lehrgangsziel: 
Vermittlung berufs- und arbeitspädago­
gischer Kenntnisse, Vorbereitung auf 
die !HK-Prüfung. 
ZielgruppeN orbildu ngs­
voraussetzungen: 
Personen mit mittlerem Bildungsab­
schluß. Zulassungsbedingungen für die 
I HK-Prüfung: Vollendung des 24. Le­
bensjahres' und Nachweis der für die 
fachliche Eignung erforderlichen beruf­
lichen Fertigkeiten und Kenntnisse nach 
§ 76 (1) BBiG. 
Lehrgangsinhalte: 
Grundfragen der Berufsbildung - Psy­
chologische und pädagogische Grund­
lagen der Berufsbildung Jugendlicher 
und Erwachsener - Planung und 
Durchführung der Berufsbildung (didak­
tische und methodische Grundlagen, 
Zusammenarbeit mit betrieblichen und 
außerbetrieblichen Stellen) - Rechts­
grundlagen der Berufsbildung einschl. 
Arbeits- und Sozialrecht 
Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 10 Std. wöchentlicher Stu­
dienzeit) 9 Monate. Abschlußseminar 
von 6 Tagen (60 Stunden). 
Ufnfang des Lehrmaterlals: 
104 Lektionen mit ca. 1100 Seiten in 
Loseblattform- DIN A 4. 
Lehrgangskosten ab 1.1.1977: 
Zahlbar in 3 Teilbeträgen DM 445,-
Seminargebühren: DM 240,,.-
Prüfungsgebühc: DM 150,-

Für Teilnehmer an diesem Lehrgang 
gewähren di'e Arbeitsämter- wenn die 
dafür bestimmten Voraussetzungen er­
füllt sind - Leistungen im Rahmen der 
individuellen Förderung der beruflichen 
Fortbildung unsf Umschulung • nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Für 
Teilnehmer, die nach dem AFG geför­
dert werden, ist Nahunterricht obligato­
risch. 
Für diesen Lehrgang wurden Auflagen 
erteilt, deren Erfüllung dem BIBB bis 
zum 30. April 1977 nachzuweisen ist. 

Kurzbeschreibung Nr. 162 

Der Fernlehrgang 
Allgemeines Sprechfunkzeugnis für den 
Seefunkdienst 
ist als geeignet beurteilt worden. 

BWP3/77 

Institut für Fernunterricht Roll Fr. We­
ber Verlag, Emil-v.-Behring-Straße 6, 
2800 Bremen 34. 
Lehrgangsziel: 
Vermittlung von Kenntnissen, die zur 
Ablegung der Prüfung für das "Allge­
meine Sprechfunkzeugnis für den See­
funkdienst" notwendig sind. 
Zielgruppe/Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen mit Hauptschulabschluß. Zu­
lassungsbedingungen für die Ablegung 
der Prüfung vor einem Prüfungsaus­
schuß der DBP: Vollendung des 18. Le­
bensjahres, deutsche Staatsangehörig­
keit. 
Lehrgangsinhalte: 
Anwendungsmöglichkeiten und Erläute­
rungen zum Erwerb des Sprechfunk­
zeugnisses- Telegrammkunde - See­
funkgespräche -·Betrieb (Frequenzen 
und Kanäle, Anrufverfahren, Verkehrs­
abwicklung usw.) - Gesetzeskunde -
Dienstbehelfe - Dienstdokumente -
Funktechnik. 
Lehrgangsdauer: 
(bei 4 Std. wöchentlicher Studienzeit) 4 
Monate. Eintägiges Abschlußseminar 
(sonnabends). 

Umfang des Lehrmaterials: 
4 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 180 Sei­
ten- DIN A 4. 

,Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung (einschließlich Ab­
schlußseminar: DM 190,­
bei monatlicher Zahlungsweise 
(4 X DM 50,-): DM 200,-

Wird am Abschlußseminar nicht teilge­
nommen, ermäßigt sich die Lehrgangs­
gebühr um DM 38,-. 

Für diesen Lehrgang wurden Auflagen 
erteilt, deren Erfüllung dem BIBB bei 
Neuauflage, spätestens jedoch bis zum 
30. Juni 1978 nachzuweisen ist. 

Widerruf (betr. Kurzbeschreibung Nr. 2) 

Die Entscheidung des BBF vom 25. 10. 
1971 über die Eignung des Fernlehr­
gangs· des Lehr­
instituts für Industrie und Handwerk im 
Leuchtturm-Verlag Zebisch KG, Kon­
stanz, ist widerrufen worden. 
Die erneute Überprüfung des Lehrgangs 
führte zur Erteilung von Auflagen, di_e 
mit Ablauf der gesetzten Frist nicht er­
füllt wurden. 
Das Gütezeichen des BBF darf für den 
o. g. Fernlehrgang nicht mehr verwen­
det werden. 

Widerruf (betr. Kurzbeschreibung Nr. 3) 

Die Entscheidung des BBF vom ,27. 3. 
1972 über die Eignung des Fernlehr­
gangs "Elektrotechnik mit Elektronik" 
des Lehrinstituts für Industrie und 
Handwerk im Leuchtturm-Verlag Ze­
bisch KG, Konstanz, ist widerrufen wor­
den. 
Die erneute Überprüfung des Le)lrgangs 
führte zur Erteilung von Auflagen, die 
mit Ablauf der gesetzten Frist nicht er-
füllt wurden. ' 
Das Gütezeichen des BBF darf für den 
o. g. Fernlehrgang nicht mehr verwen­
det werden. 



Widerruf (betr. Kurzbeschreibung Nr. 12) 

Das Fernstudien-Institut der Deutschen 
Angestellten-Akademie e. V., Hamburg, 
bietet den Fernlehrgang "Betriebswirt 
(DAA)" nicht mehr an. 
Das Gütezeichen des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung ist damit 
erloschen und darf für den o. g. Fern­
lehrgang nicht mehr verwendet werden. 

Widerruf (betr. Kurzbeschreibung Nr. 58) 

Die Entscheidung des BBF vom 27. Juli 
1973 über die Eignung des Fernlehr­
gangs "Grundlehrgang Weberei" des 
Verlages Altred Halscheidt, Heidenheim, 
ist widerrufen worden. 
Die mit der Erteilung des Gütezeichens 
verbundenen Auflagen wurden nicht er­
füllt. 
Das Gütezeichen des BBF darf für den 
o. g. Fernlehrgang nicht mehr verwen­
det werden. 

Widerruf (betr. Kurzbeschreibung Nr. 74) 

Die Entscheidung des BBF-vom 17. Ok­
tober 1973 über die Eignung des Fern­
lehrgangs "Arbeits- und Zeitstudien in 
der Textilindustrie" des Verlages Altred 

Hermann Senner 

Band 44 
Best.-Nr. 91853, 
190 Seiten, 
1. Auflage 1977, 
20,- DM 

Fordern Sie den neuen Pro­
spekt BE 09 an: Er informiert 
Sie ausführlich über die voll­
ständige Schriftenreihe. 

Halscheidt, Heidenheim, ist widerrufen 
worden. · 
Die mit der Erteilung des Gütezeichens 
verbundenen Auflagen wurden nicht er­
füllt. 
Das Gütezeichen des BBF darf für den 
o. g. Fernlehrgang nicht mehr verwen­
det werden. 

Widerruf (betr. Kurzbeschreibung Nr. 76) 

Der Verlag Altred Halscheidt, Heiden­
heim, bietet den Fernlehrgang "Grund­
lehrgang Spinnerei" nicht mehr an. 
Das Gütezeichen des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung ist damit 
erloschen und darf für den o. g. Fern­
lehrgang nicht mehr verwendet werden. 

Widerruf (betr. Kurzbeschreibung Nr. 78) 

Die Entscheidung des BBF vom 28. No­
vember 1973 über die Eignung des 
Fernlehrgangs "Textilveredlung" des 
Verlages Altred Halscheidt, Heidenheim, 
ist widerrufen worden. 
Die mit der Erteilung des Gütezeichens 
verbundenen Auflagen wurden nicht er­
füllt. 
Das Gütezeichen des BBF darf für den 
o. g. Fernlehrgang nicht mehr verwen­
det werden. 

Widerruf 
(betr. Kurzbeschreibung Nr. 135) 

Die Akademikergesellschaft für Erwach­
senenfortbildung mbH, Stuttgart, bietet 
den Fernlehrgang "lnformationswesen" 
nicht mehr an. 
Das Gütezeichen des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung ist damit 
erloschen und darf für den o. g. Fern­
lehrgang nicht mehr verwendet werden. 

Autoren dieses Heftes 
Felix Kampf, Deutscher Gewerkschafts­
bund - Bundesvorstand - Hans-Böck­
ler-Str. 39, 4000 Düsseldorf 1 

Horst Lemke, Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft, Stresemann­
str. 2, 5300 Bonn 12 
Reinhold Mayerle, Ministerium für Wirt­
schaft, Mittelstand und Verkehr Baden­
Württemberg, Theodor-Heuss-Str. 4, 
7000 Stuttgart 1 
Rolf Raddatz, Deutscher Industrie- und 
Handelstag, Adenauerallee 148, 5300 
Bonn 1 

Alle anderen Autoren dieses Heftes 
sind Mitarbeiter des BIBB 

Schriften zur 
Berufsbildungsforschung 
Der Ausbildungsberuf als 
berufspädagogisches und 
bildungsökonomisches Problem 

Der Ausbildungsberuf, ein zentraler Begriff des dualen Systems, wird 
hier erstmalig in einem systematischen Zusammenhang untersucht. 
Die Vielschichtigkeit der mit dem Ausbildungsqeruf verbundenen 
Probleme ist in Aspekten des Ausbildungsberufes verdeutlicht. Eine 
Darstellung der Entwicklung von Ausbildungsberufen offenbart die 
Kontinuität der Idee, der Ordnungsgrundsätze und der Ordnungs­
problematik des Ausbildungsberufes. Sein Bezug zwischen Bildungs­
und Beschäftigungssystem wird beispielhaft an Themen erläutert, die 
diese Grenzsituation des Ausbildungsberufes charakterisieren. Präg­
nante Zusammenfassungen geben selbst dem eiligen Leser eine 
gute Übersicht über das Thema. 

Hermann Schroedel Verlag KG 
Hildesheimer Str. 202-206 

3000 Hannover 81 

'----Schroedel-----" 
Partner der Schule 



Zeitgemäße 
Ausbildung= 

Fundiertes Fachwissen 
Rotthowe, Fuchsgruber, Meyer, Theilmeier, Wiewinner 

Grundstufe Berufsfeld Metall 
Besteii-Nr. 91327, 207 Seiten, DM 20,60 

Das Buch ist ein Lern- und Arbeitsmittel für Schüler des 
Berufsgrundschuljahres im Berufsfeld Metall. Bei der Aus­
wahl und Zuordnung der Lerninhalte haben sich die Ver­
fasser an der noch andauernden Curriculum- und Lern­
zieldiskussion und deren bisher vorliegenden Ergebnis­
sen orientiert. 

Rotthowe, Fuchsgruber, Meyer, Theilmeier, Wiewinner 

FachstUfe Maschinentechnische Berufe 
Best.-Nr. 91328, 214 Seiten, DM 23,-

Dieses Werk bildet mit der "Grundstufe Berufsfeld Me­
tall" eine Einheit. Es knüpft nahtlos an die dort erarbeite­
ten Sacheinsichten und -zusammenhänge an. 

Rotthowe, Fuchsgruber, Kette, Theilmeier 

Lehrbuch für Metallberufe 
Best.-Nr. 91322, 311 Seiten, 805 Abb., DM 27,40 

Das Lehrbuch wendet sich sowohl an den Auszubilden­
den im werkkundliehen Unterricht der Berufsfachschulen 
als auch an den Schüler der Fachoberschule; angehenden 
Meistern und Technikern ist es bei der Ausbildung eine 
wertvolle Hilfe. 

Kindler, Kynast 

Fachrechnen KFZ-Neubearbeitung 
Best.-Nr. 91332, 220 Seiten, DM 20,80 

Dieses Rechenbuch umfaßt grundlegendes, technisches 
und fachbezogenes Rechnen. Besonderer Wert wurde auf 
die Verknüpfung von Technologie, Physik und Fachrech­
nen gelegt. 

HERMANN SCHROEDEL VERLAG KG 
Hannover· Dortmund · Darmstadt · Berlin · München 

chroede_____... 
Fachbereich Berufliche Bildung 


